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Die Programme der Österreich ischen Hotel- und Tourismusbank und 
der AWS standen jedem (Tourismus-Ibetrieb in einer österreichischen 
Tourismusgemeinde - unabhängig von der Ski WM 201 3  - zur Ver­
fügungJ2. 

(2J Für die Gewährung der steirischen LandesfOrderung war die Inan­
spruchnahme der maximalen BundesfOrderung Voraussetzung. Abhän­
gig von den fOrderbaren Gesamtinvestitionskosten wurde dem Förde­
rungswerber enrweder ein Einmalzuschuss nach der Projektabrechnung 
oder eine KreditfOrderung von bis zu 70 % der fOrderbaren Gesamt­
inveslilionskosten gewährt. 

Die Auszahlung der LandesfOrderung erfolgte, wie in nachstehender 
Tabelle dargestellt, unmittelbar nach dem Projektabschluss und wurde 
über die Österreichische Hotel- und Tourismusbank an den Förde­
rungswerber ausbezahlt. 

Tabelle 11: Förderungshöhe durch Bund und Land Steiermark 

Projektkosten 

förderbare Gesamtinvestitions­
kosten von 25.000 EUR bis 
1 Mio. EUR 

förderbare Gesamtinvestitions­
kosten ab 1 Mio. EUR 

Hotelneubauten 

Quellen: land Steiermark; AWS 

Bund über Österreichische 
Hotel- und Tourtsmusbank 

Zuschuss mit maximal 5 � der 
Gesamtinvestitionskosten 

geförderter Kredit der Öster­
reichischen Hotel- und 
Tourismusbank bis zu 70 � der 
förderbaren Gesamtinvestitions­
kosten; maximal Jedoch 
2 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 
15 Jahren 

Förderung (Kredite. Zuschüsse. 
Garantien. know-how, Beratungs­
und Serviceleistungen in unter­
schiedlicher Höhe) durch das AWS 

land Steiermark 

Anschlussförderung an die 
Bundesförderung mit 10 � der 
Gesamtinvestitionskosten 

Anschlussförderung durch das 
Land Steiermark durch einen 
Zuschuss bis zu einem Förder­
barwert von: 
- 20 � bei Kleinbetrieben 
- 10 � bei größeren Betrieben 

Einmalzuschuss zu den förder­
fähigen Gesamtinvestitions­
kosten unmittelbar nach der 
Projektabrechnung in der Höhe 
von: 
- 15 � bei Kleinbetrieben 
- 10 � bei größeren Betrieben 
maximal 2.5 Mio. EUR 

(31 Insgesamt löste die Förderaktion .Qualilätsoffensivc Tourismus· 
des Landes Steiermark Investitionen von rd. 1 85,33 Mio. EUR. davon 
1 9,36 Mio. EUR durch das Land Steiermark und 1 65.97 Mio. EUR durch 
Hotellerie- und Gastronomiebetriebe im Bezirk Liezen, au . 

Bund 2 0 1 5/ 1 6  

U OrT RH bcrüdsichtigl� wtgrn diCS('T Grg('�nh(,11 dir Forden.mgen dt:T Östl:'lTt'lchtseh("n 
HOI('I- und Tourismusbank. und der AWS in 5('incr Aufstellung der Gnamtlnvt-Stltlontn 
rur die Ski WM 201 J mehl. 
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(4)  Wie in TZ 1 5  näher dargestellt, wiesen die Nächtigungszahlen 
in der Region Schladming eine steigende Tendenz auf. jedoch zeigte 
sich bei der Beschäftigungsentwicklung und der Auslastung der Bet­
ten kein Zuwachs. 

17.2 Der RH hielt fest, dass die Förderaktion .Qualitätsoffensive Tourismus' 
nur minelbar mit der Ausrichtung der Ski WM 201 3  in Verb indung 
stand. Er anerkannte die Bemühungen des Landes Steiermark, mit der 
Förderaktion .Qualität offensive Tourismus- die Ski WM 201 3 als qua­
litativ hochwertige Marke für die Gastronomie und die Hotellerie im 
Bezirk Liezen zu nutzen. Eine positive Wirkung der eingesetzten Mit­
tel von insgesamt rd. 1 85.33 Mio. EUR (davon 1 9,36 Mio. EUR Land 
Steiermark und 1 65,97 Mio. EUR Hotellerie- und Gastronomiebetriebe 
im Bezirk Liezen) zeigte sich im ersten Jahr nach der Ski WM 20 1 3  
jedoch noch nicht eindeutig. Der RH verwies in diesem Zusammen­
hang auf seine Empfehlung in TZ 1 5. 

17.3 Das Lalld Steiermark wies ill seiller Sreillmgllahme darauf Ilill, dass 

die Färderaktioll • Qualitätsoffellsive Tourismus' lIur mittelbar mit der 

Ausricllrurrg der Ski WM 201 J in VerbinduIJg gestandet! sei. 

Entwicklung der Kosten und der Förderungen für das Zielstadion -
Überblick 

18.1 ( I )  Die Planai-Hochwurzen-Bahnen als Betreiberin der Liftanlagen 
auf der Planai ließ in den Jahren 2010 bis 20 1 2  das Zie1stadion neu 
errichten. Das Projekt umfasste den Umbau und die Erweiterung des 
Talstationsgebäudes der Planaibahnen (siehe TZ 43 Ff.), den Neubau 
des Servicedecks (als dreigeschoßiges Garagenbauwerk, siehe TZ 48 
ff.) und das Skygate (Wahrzeichen). Während der Ski WM 20 1 3  diente 
das Zielstadion insbesondere als sport liches Zentrum mit Zuschauertri­
bünen, als Zentrale für Live-Übertragungen und als BackstagejOrga­
nisationsfläche. 

(2) Bereits 2005. noch vor der Bewerbung für die Ski WM 20 1 3, plante 
die Planai-Hochwurzen-Bahnen den Um- und Ausbau der Talstation, 
die Errichtung einer Tiefgarage mit ca. 600 Kfz-Stellplätzen und einer 
multifunktionalen Serviceebene unter dem Zielbereich der Planai. 

(3) Für den Generalplanerweltbewerb 2005 setzte die Planai-Hoch­
wurzen-Bahnen ein Kostenlimit für die Errichtungskosten von 
rd. I I Mio. EUR Fest, davon rd. 10 Mio. EUR für die Baukosten und 
rd. I Mio. EUR für die Generalplanerleistungen. 

Bund 2015/ 1 6  
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(4) I m  Protokoll der gemeinsamen Besprechung von Task-Forcc (siehe 
Tabelle 4, TZ 7) und ÖSV-Bauausschus vom 23.  September 2008 war 
festgehalten. dass der ÖSV-Bauausschuss einen einstimmigen Beschluss 
zum Zielstadion gefallt hatte. Das Protokoll enthielt keine Details über 
Art und Umfang des neuen Zielstadions. lediglich die Kosten flir den 
WM-relevanten Anteil waren mit  8 Mio. EUR bis 10 Mio. EUR ange­
geben. Weder das Land Steiermark noch das BMLVS konnten dem R H  
d a  ursprüngliche Protokoll zur Beschlussfassung des ÖSV-Bauaus­
schusses oder andere Unterlagen, welche die Kosten flir den WM-rele­
vanten Anteil des Zielstadions belegten. vorlegen. 

(5) Eine Änderung der Grundstückssituation ergab im Jahr 2009 die 
Möglichkeit, das geplante Servicedeck (bis zu diesem Zeitpunkt als 
" Servicedeck alt" bezeichnet) zu erweitern. In der Sitzung de ÖSV­
Bauausschusse vom 9. September 2009 legten die Teilnehmer darauf­
hin fest, dass die maximale flir das Zielstadion zur Verfligung stehende 
Summe rd. 1 7,88 Mio. EUR (dies en15prach den Förderungszusagen des 
Landes Steiermark und des BMLVS) - unabhängig davon, ob die alte 
oder die neue Variante des Servicedecks ausgeflihrt wird - beträgt und 
dass auf eine Differenzierung in die Einzelprojekte verzichtet wird. Die 
Summe von 1 7,88 Mio. EUR setzte sich zusammen aus: 

- rd. 5,25 Mio. EUR flir das "Servicedeck alt", 

- rd. 6,75 Mio. EUR flir Wahrzeichen (Skygate) und 

- rd. 5,88 Mio. EUR flir die Talstation. 

Diese Beträge betrafen nur die WM-relevanten und damit fOrderungs­
würdigen Teile (nur ein Geschoß des Servicedecks bzw. nur bestimmte 
Bereiche der Talstarion waren WM-relevant ) ;  die darüber hinausge­
henden Kosten hane die Planai-Hochwurzen-Bahnen selbst zu fman­
zieren. 

(6) Die vom Land Steiermark mit der Planai-Hochwurzen-Bahnen im 
Jahr 2010 abgeschlossene Förderungsvereinbarung begrenzte die För­
derungssumme flir das Zielstadion mit maximal 1 7,88 Mio. EUR, ohne 
diesen Betrag auf die drei Einzelprojekte bzw. innerhalb der EinzeI­
projekte auf WM-relevante und nicht WM-relevante Bereiche aufzu­
schlüsseln. Die zwischen dem Land Steiermark und dem BMLVS im 
Jahr 201 1  abgeschlossene Förderungsvereinbarung - das BMLVS ver" 
einbarte seinen Anteil (5,91 Mio. EUR) an der Förderung mit dem Land 
Steiermark zwecks Sicherstellung einer Betriebspflicht - enthielt eben­
falls keine Aufschlüsselung. 
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(7) Weder das Land Steiennark noch das BMlVS überprüften die von 
der Planai-Hochwurzen-Bahnen vorgegebenen Beträge vor Abschluss 
der Förderungsvereinbarungen. Erst nach deren Abschluss plausib ili­
siene der bautechnische Sachverständige die maximalen Förderungs­
summen (TZ I J) .  

(8)  Die fehlende AufteiJung auf Einzelprojekte flihrte dazu. dass es 
innerhalb der Projekte - siehe folgende Tabelle - schon in der Pla­
nungsphase zu Kostenumschichtungen kam. So kamen insbesondere 
dem Projekt Servicedeck aus dem Projekt Wahrzeichen rd. 4 Mio. EUR 
zugute. Ausschlaggebend daflir war eine Planungsänderung beim 
Wahrzeichen, das ursprünglich eine überdimensionale Skispitze sein 
sollte, wegen Umsetzungsproblemen jedoch redimens ioniert und in 
den . Skygate· umgewandelt wurde. 

Tabelle 12: Umschichtung der Fördermittel in den Einzelprojekten 
des Zielstadions 

2009 Umschichtung 2011 

in Mio. EUR 

Servicedeck 5,25 + 4,27 9,52 

Wahrzeichen 6.75 - 4,44 2,31 

Talstation 5,88 + 0,15 6,03 

ZIIIIta .... ..... 17," 17'" 

Rundungsdifferenzen mögliCh 

Qu@lle: Planai-Hochwurzen-Bahnen 

(9) Die Gesamtkos ten für das Zielstadion bet rugen im Jahr 2014 
rd. 29,J8 Mio. EUR, wovon das land Steiermark und das BMLVS ins­
gesamt 1 7,26 Mio. EUR r6rderten. Die teigerung der Kosten von 
rd. 1 1  Mio. EUR gemäß Kostenlimit des Generalplanerwettbewerbs auf 
rd. 29,J8 Mio. EUR waren auS Sicht der Planai-Hochwurzen-Bahnen 
auf die dringend notwendige Weiterentwicklung von Bereichen, wie 
dem 2. Tiefgeschoß des Servicedecks und Flächen für Shops. zur Festi­
gung der Wettbewerbsfahigkeit und auf die unternehmerische Weiter­
entwicklung der Planai-Hochwurzen-Bahnen zurückzuflihren. 

18.2 ( I )  Der RH hielt kritisch fest .  dass das ursprünglich (2005) von der Pla­
nai-Hochwurzen-Bahnen festgelegte Kostenlimit von rd. 1 1  Mio. EUR 
deutlich verfehlt wurde und sich im Zuge der Realisierung die Gesamt­
kosten des Zielstadions Planai fast verdreifachten (29,J8 Mio. EUR). 
Nach Ansicht des RH nahm die Planai-Hochwurzen-Bahnen die För­
derungszusagen des Landes Steiennark und des BMlVS in Höhe von 
1 7,88 Mio. EUR zum Anlass, die ursprüngliche Variante flir den Um-

Bund 2015/16 
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und A u  bau des Zielbereich der Planai ( 1 1  Mio. EUR) - i n  besondere 
im Hinblick auf die Durchführung von Spongroßveran taltungen und 
aus unternehmerischen Gründen der P lanai-Hochwurzen-Bahnen -
zu vergrößern und die Qualität zu verbessern (29,38 Mio. EUR). 

(2) Der RH kritisiene, dass das Land Steiermark und das BMLVS das 
Zielstadion mit insgesamt 1 7,26 Mio. EUR fördenen, ohne dass diese 
Entscheidung nachvollziehbar dokumentien und die Förderungsbe­
träge vor Venragsabschluss überprüft worden wären. Weiters kritisiene 
der RH, dass das Land Steiermark und das BMLVS auf eine Differen­
zierung der maximalen Förderungssumme von 1 7,88 Mio. EUR in die 
Einzelprojekte des Zielstadions bzw. innerhalb der Einzelprojekte auf 
WM-relevante und nicht WM-relevante Bereiche in den Förderungs­
vereinbarungen verzichteten, weil die den Grundsätzen einer trans­
parenten Abwicklung widersprach. Er verwies im gegebenen Zusam­
menhang auf seine Empfehlung in TZ 1 3. 

18.3 LaU! Srellungnal,me der Planai-Hoel,wurzen-Bahnen sei die plaka­

rive Vergleiel,barkeir der Projekrkosren des sehr groben Konzeprs aus 

dem A rchirekrenwenbewerb 2005 mir unzureichender Planungsrie!e 

mir dem rarsächlich umgeserzren Projekr srark zu hili/erfragen. Auch 

sei in der RH-Prüfong zu wenig auf die Projekrenrwicklung eingegan­

gen und die norwendigen Projekrveränderungen seien unzureicl,end auf 

Zweckmäßigkeir beurteiIr worden. 

Es sei in der Projekre'lIwicklung einerseirs zu srraregisch dringend nor­

wendigen Projekrerweirerungen gekommen, die mir den Gremien der 

Gesellschaft abgesrimmr und auch von der Planai-Hochwurzen-Bah­

nen selbsr finanziert worden seien (z.B. 2. Parkdeck) und a nderer eirs 

zu zweckmäßigen und vertrerbarer, Veransra/rungsinfrasrrukrur-Ver­

änderungen, lilie beispielsweise die unrerirdiscl,e Nordanbinllung, die 

Verlagenmg der Organisariansjläel,e ins Servicedeck bzw. die Verklei­

nerung des Wahrzeichens erc. Sämr/iel,e Maßnahmen seien im äsv­
Bauausschuss erönert und be chlossen worden. 

Weirers sei vom RH im Kosrenllergleiel' die Planungsillrellsirär IIach 

Projekrphasen (Srudie, Vorenrwurf, Entwurf . .) nielli berücksichtigt 

worden. Eine grobe Srudie habe eine viel srärkere Kasrenabweichung 

zu berücksiellligen, als eine detaillierte Einreiel'planung, wo auch in 

der Lirerarur in FOnl' des Projekr-Kostentriel,rers nachlesbar sei. 

18,4 Der R H  betonte gegenüber der Planai-Hochwurzen-Bahnen, dass die 
von ihr 2005 festgelegte Begrenzung der Gesamtkosten flir das Ziel­
stadion Planai rd. 11  Mio. EUR betrug und die Gesamtkosten letztlich 
auf rd. 29,38 Mio. EUR anwuchsen. Dies beruhte nur zum geringen Teil 
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auf den - vom RH sehr wohl berücksichtigten - Toleranzbreiten der 
Kostenermittlung in den unterschiedlichen Planungsstadien (Kosten­
trichter). Entscheidend für die Verdreifachung der Gesamtkosten des 
Zielstadions Planai waren vielmehr die umfangreichen Planungsände­
rungen, die das ursprünglich geplante Projekt vergrößel1en, verbun­
den mit Qualitätsverbesserungen. 

Hinsichtlich der Vorwürfe, dass zu wenig auf die Projektentwicklung 
eingegangen worden sei und das Projektveränderungen zu wenig auf 
Zweckmäßigkeit beul1ei lt worden seien, verwies der RH auf sei ne Klar­
stellungen zu den allgemeinen Vorwürfen der Planai-Hochwurzen­
Bahnen in TZ 1 (3). Zusätzlich betonte der RH,  dass die Projektent­
wicklung in TZ 1 8  und TZ 39 umfangreich dargestellt ist. 

Der RH stellte klar, dass er die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 
der .strategisch dringend notwendigen Projekterweiterungen" und der 
• Veranstaltungsinfrastruktur-Veränderungen", insbesondere wegen der 
wenig aussagekriiftigen und unvollständigen Wil1schaFtlichkeitsbe­
rechnungen für die Tci lprojekte Servicedeck, Talstation und Parkhaus 
sowie der fehlenden umfassenden wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung 
für das gesamte Zielstadion Planai (TZ 40), nicht beul1eilen konnte. 

Abrechnung der Förderung 

19. 1 (t) Die in den Jahren 2010 und 201 1  abgeschlossenen Förderungsver­
einbarungen betreffend das Zielstadion Planai sahen maximale För­
derungsbeträge (als Untermenge der jeweiligen Gesamtkosten) für die 
ei nzelnen Projekte vor. Die endgültige Festlegung des förderrelevanten 
Wel1esje Projek tteil sollte der bautechnische Sachverständige vorneh­
men. Einen Modus für die Abrechnung sahen die Förderungsverein­
barungen nicht vor. 

(2) Laut Planai-Hochwurlen-Bahnen sollte die Schlussabrechnung 
der Fördermittel für das Servicedeck bis zum 3 1 .  März 2014 erfolgen. 
Tatsächlich legte der beauftragte Sachverständige - in Abstimmung 
mit dem Land Steiermark und dem BMLVS - den entsprechenden 
Schlussbericht jedoch am 25. August 2014 dem Land Steiermark und 
dem ßMLVS vor. 

(3 )  Die Abgrenzung der Bauteile des Servicedecks hinsichtlich der 
Berechnung der gefördel1en Kosten (als Untermenge der Gesamtkos­
ten) stellte sich so dar, dass grundSätzlich von den zwei Untergescho­
ßen das Obere (Untergeschoß Ot) gefördm, das Untere (Untergeschoß 
02) nicht gefördert wurde. 

Bund 2015/16  
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(4) Der bautechnische Sachverständige ermittelte die WM-relevanten 
Kostenanteile des Servicedecks ausgehend von den von der Örtlichen 
Bauaufsicht anerkannten Mengen in der geprüften Schlussrechnung. 
Er reduzierte diese Kosten (u.a. wegen unterschiedlicher Einheitspreise, 
der vergleichenden Betrachtung Fundamentplatte/Zwischendecke und 
der _Loop-Verlängerung- etc.) und legte tUr Leistungen, deren WM­
Relevanz nicht e indeutig zuordenbar war, einen Förderungsprozent­
satz von 64,79 %J) fest. 

Die vom bautechnischen Sachverständigen berechnete Summe der 
WM-relevanten Kosten für das Servicedeck betrug für das Land Stei­
ermark rd. 9,22 Mio. EUR und tUr das BMLVS 8,92 Mio. EUR)4 (siehe 
im Detail Anhang 2). Die Genehmigung de r Ermittlungen des bau­
technischen Sachverständigen erfolgte im Rahmen der Sitzungen des 
Sachverständigen rats. 

(5) In der geprüften Schlussrechnung des Servicedecks dokumentierte 
der bautechnische Sachverständige die VOn ihm vorgenommenen 
Abzüge zur Ermittlung der als WM-relevant anerkannten Kostenan­
teile im Bereich der Zusatzaufträge in Form von schwer bis nicht les­
baren handschriftlichen Eintragungen. 

(6) Die Förderungsverei nbarungen enthielten keine Def1l1ition hinsicht­
lich der WM-Relevanz. Das Land Steiermark und das BMLVS trugen 
letztlich rd. 47 % der grundsätzlich fOrderfahigen Kosten der Talsta­
tion (5,56 Mio. EUR von 1 1 ,79 Mio. EUR), weil rd. 47 % der Geschoß­
fläche von den Förderungsgebern als WM-relevant anerkannt wur­
den. Über die exakte Förderungshöhe entschied nach Prüfung durch 
den bautechnischen Sachverständigen in insgesamt 1 5  Sitzungen der 
dafür eingerichtete Sachverständigenrat. 

(7) Beim Skygate anerkannte der bau technische Sachverständige die 
Emchtungskosten von rd. 2, 1 2  Mio. EUR; das Land Steiermark förderte 
davon rd. 1 ,42 Mio. EUR und das BMLVS rd. 700.000 EUR. 

19.2 ( I )  Der RH kritisierte das Land Steiermark und das BMLVS, weil sie in  
ihren Förderungsvereinbarungen die WM-Relevanz und die Ermin­
lung des fdrderfahigen Anteils beim Servicedeck sowie beim Umbau 
und der Erweiterung des Talstationsgebäudes der Planai-Bahn nicht 
näher defmierten. Er wies weiters kritisch darauf hin. dass in den För­
derungsvereinbarungen kein Modus rur die Abrechnung festgelegt war. 

II Vl!rhällnis zwischen der e.rrtehneten Zwisch('nsummc {7. J 25.568.51 EUR) und der geprür­
ten Schlussrcchnungssumme für Generaluntemehmcrldstungen 110.997.339,70 EUR] 

)<4 Wegen der unttrschitdJichcn Genehmigungsgrundlagen des Land� Steiermark. und 
des BMlVS erga�n sich unterschi�liche förderfahige Kosten. 
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Die im Zuge der Durchruhrung gewählte Form der Förderungsabrech­
nung erachtete der RH rur komplex und aufwändig; sie konnte letzt­
lich erst rund zweieinhalb Jahre nach der Errichtung des Bauwerks 
abgeschlossen werden. Der bautechnische Sachverständige legte des­
halb den Schlussbericht rur die Abrechnung der Fördermittel des Ser­
vicedecks um rund runf Monate verspätet vor. 

Der RH empfahl dem Land Steiermark und dem BMLVS. in  den Förde­
rungsvereinbarungen die Voraussetzungen rur die Förderung und die 
Ermittlung der Förderungshöhe exakt zu defInieren sowie den Modus 
rur die Abrechnung festzulegen. um aufwändige Prüfungen. Bera­
tungen und Entscheidungen während der Förderungsabwicklung zu 
vermeiden und um die Rechtssicherheit für Förderungsnehmer und 
-geber sicherwstellen. 

(2) Der RH sah die l Iöhe der Förderung (rd. 47 %) kritisch. weil das 
Talstalionsgebäude überwiegend dem Scilbahnbetrieb und der Ver­
waltung der Planai-Hochwurzen-Bahnen dient und die Räumlich­
keiten speziell für Sportgroßveranstaltungen nur einen geri ngen Teil 
der Geschoßfläche ausmachten. 

(3) Die handschriftlichen rrüfeintragungen des bautechnischen Sach­
verständigen beurteilte der RH wegen ihrer unzureichenden Lesbar­
keit als ungeeignet für die einer Rechnungsprüfung abzuverlangende 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Der RH anerkannte jedoch die 
Bemühungen des bautechnischen Sachverständigen. durch Abzüge und 
Festlegung eines Aufteilungsschlüsseis die WM-relevanten Kosten für 
das Servicedeck objektiv zuzuordnen. 

Der RH empfahl dem Land Steiermark und dem ßMLVS. bei ßeauftra­
gung von Sachverständigen auf eine transparente und nachvollzieh­
bare Lcistungserbringung zu achten und eine einwandfreie Ergebnis­
qualität sicherzustellen. 

19.3 (I) Laut Stellungnahme des Landes SreiemlDrk /rabe in den Förde­

nmgsvereinbarungen lum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in jenen 

Teilen mit stark gemischrer Nurzung und nur all/eiliger WM-Relevanz 

der ratsäc/rlidre jörderungsjö/rige A nreil nur sehr kursorisch festgelegt 

werden könllell. 

Die VOll de" Fördenmgsnehmem als VerrecirlHmgs"acl"veis vorgelegten 

RecllllUlrge" härren ei"c atypische Differenzienmg der Kosten zwischen 

J. und 2. Umergesc/ross ergebelI, die der baulcchrrisdrc Sac!rversläll­

dige im Naclrhhleirr aufeinc eillheitlichc Preisgestalfurrgjiktiv ruCRZU-

Bund 2 0 1 5/ 1 6  
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reclrnen gelrabl lrabe, was dazu gefiihrl habe, dass der Sclrlussbericlrl 

des baulechnischen Sachversländigcn er I vcrspälcl vorgelegen sei. 

Die Hölle der Fördcrung in Bezug auf das Talswlionsgebäudc habe sich 

exakl an den im Rahmen der Organisalion der Ski WM 2013 lalsächlich 

genulzlell Fläd,en orienliert. Diese Flächennulzung sei VOll den Sach­

verSländigcn währelld der Ski WM 2013 dewilgenau geprüft wordell. 

Die Lesbarkeil VOll Iralldscllrijllicllen Ei,"ragungen sei grulldsälZlich 

eiller sehr differenziertcII subjekliven BewerlUIIg zugällglich und es sei 

zu bczweifeln, ob cs im Sinne eiller effizielliell Prüjläligkeil gewescn 

wäre, welln jedc kieillSIC NOliz auf Reci/llullgskopien IIaclrträgliclr mil 

dem Compuler abgelippl worden wärc. 

(2) Da BMLVS wies ill seiner Slellungnahme darauf Irin, dass es 

bemühl sei, künftige Fördcrullgsverträge cxaklcr und transparenlcr 

zu geslallen. 

19.4 Der R H  bekräftigte gegenüber dem Land Steiernlark, dass die exakte 
Festlegung der Abrechnungsmodalitäten in den Förderungsverein­
barungen eine zeitgerechte Abrechnung der Förderung ermöglichen 
soll. Damit können auch nachträgliche. zeitintensive fiktive Rückrech­
nungen auf eine einheitliche Preisgestaltung, wie im Fall des Service­
decks, vermieden werden. 

Im Übrigen bemerkte der R H  gegenüber dem Land Steiermark. dass 
auch eine allgemein leicht le bare Handschri ft. die unterschiedliche 
subjektive Interpretationen ausschließt, die rur die Rechnungsprüfung 
erforderliche Transparenz und Nachvollziehbarkeit gewährleistel. 

Wahrzeichen - . Skygate· 

20.1 ( 1 )  Das Skygate ist eine 3 5  m lange, den Zielhang der Planai überspan­
nende Stahlkonstruktion mit einer auf halber Höhe befindlichen begeh­
baren. verglasten Lounge, die bei Sportveranstaltungen von Besuchern 
genutzt werden kann. Für den ÖSV war das Skygate als ein unver­
wechselbares Symbol in Fornl einer . Landmark· erforderlich. um die 
Ski WM 201 3 medial zu einem Erfolg werden zu lassen. Für die Pla­
nai-Hochwurzen-Bahnen unterstützte das Skygate als Wahrzeichen 
die touristische Premiummarke Schladming nachhaltig und schuf Kun­
denvertrauen und -bindung. 

10 5 
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Abbildung 7 :  Das Skygate 

QueUe: land Steiermark 

(2) Ein Wahrzeichen war im ursprünglichen Projekt der Planai-Hoch­
wurzen-Bahnen (2005) nicht vorge ehen; es war auch im Jahr 2008 
nicht Bestandteil der Bewerbung fLir die Ski WM 201 3. 

Erstmals im Juli 2008 hielt der ÖSV i m  ÖSV-Bauausschuss fest, dass 
ein Wahrzeichen entstehen 5011. Im ÖSV-Bauausschuss vom 10. Jän­
ner 2009 wurden die Kosten fii r das Wahrzeichen - damals noch 
als überdimensionale Skispitze geplant - mit 4.44 Mio. EUR bis 
6,75 Mio. EUR angegeben. Im Oktober 2009 bezeichnete auch die FIS 
das gesamte Zielstadion - inkl. Wahrzeichen - als unverzichtbaren 
Bestandteil des WM-Konzeptes. Der ÖSV-Bauausschuss beauftragte 
den Generalplaner mit den Planungsleistungen fLir das Wahrzeichen 
und nicht die Planai-Ilochwurzen-Bahnen. 

(3) Während der Ski WM 201 3  nutzte ein Technologie- und Indus­
triegüterunternehmen das Skygate. Eine Verei nbarung über die Nut­
zung zwischen Planai-Hochwurzen-Bahnen und dem Unternehmen 
lag dem RH nicht vor. Eine allfäll ige finanzielle Abgellung war nicht 
dokumentien. 

(4) Nach der Ski WM 201 3  räumte das Land Steiermark - als Mehr­
heitseigentümer der Planai-Hochwurzen-Bahnen - dem ÖSV bis 
einschließlich Jänner 201 5  da Nutzungsrecht am Skygate cin. Oie 
100 'lbige ÖSV-Tochtergesellschaft ASV vereinbane mit delll Unter-

Bund 2015/16 
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nehmen. das die Lounge des Skygate schon während der Ski WM 201 )  
genutzt halle. u.a. 

- die gemeinsame Fe tlegung eines Namens und eines Logos ftir das 
Skygate, 

- ausschließliche Nutzung rechte an der Lounge bei allen ÖSV-Ver­
anstaltungen ftir das Unternehmen und den ÖSV, 

- die Herstel lung und den Vertrieb von Merchandising Artikeln sowie 

- das Versehen des Skygate mit zwei Firmen-Logos. 

Die Planai-Hochwurzen-Bahnen lukrierte keine Einnahmen aus der 
Einräumung der Nutzungsrechte am Skygate an den ÖSv. Ab Septem­
ber 2014  suchte die Planai-Hochwurzen-Bahnen - infolge der Geba­
rungsüberprüfung durch den RH - einen neuen Sponsor ftir das Sky­
gate. 

(5) Die Errichtungskosten des Skygate betrugen insgesamt 
rd. 2, 1 2  Mio. EUR. Das Land Steiennark förderte davon rd. 1 .42 Mio. EUR 
und das BMLVS rd. 700.000 EUR. Die Kostenreduzierung gegenüber dem 
Planungsstand vom Jänner 2009 (4,44 Mio. EUR bis 6,75 Mio. EUR) 
beruhte auf einer Redimensionierung des Wahrzeichens. 

20.2 ( I ) Der RH kritisierte das Land Steiennark und das BMLVS. weil beide 
das Skygate förderten, obwohl das Wahrzeichen nicht in der ursprüng­
lichen Planung der Planai-Hochwurzen-Bahnen vorgesehen war und 
auch der Zuschlag zur Ausrichtung der Ski WM 201 )  von der FIS ohne 
ein derartiges Wahrzeichen erfolgte. Vielmehr stellte der ÖSV - erst 
nach dem Zuschlag - fe t, dass ein Wahr Leichen entstehen soll. Der 
RH hielt zudem fest, dass ftir die Planai-Hochwurzen-Bahnen - die 
Eigentümerin des Zielstadions - das Skygate ein Marketinginstru­
ment darstellte. um eine touristische Premiummarke zu schaffen. Nach 
Ansicht des RH war deshalb die WM-Relevanz im Sinne einer Sportin­
frastruktur nicht ausreichend gegeben. um das Bauwerk im Zuge der 
Sportgroßveranstaltung mit rd. 2, 1 2  Mio. EUR aus öffentlichen Mit­
teln zu fördern. 

Der RH empfahl dem Land Steiermark und dem BMLVS, vor dem 
Abschluss von Förderungsvereinbarungen über Infrastruktunnaßnah­
men ftir Sportgroßveranstaltungen, deren Sportrelevanz umfassend 
mit Kosten-Nutzen-Analy en zu evaluieren. 

107 
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(2) Weiters kritisierte der R H  das Land Steiermark, weil es als Mehr­
heitseigentümer der Planai-Hochwurzen-Bahnen dem ÖSV umfang­
reiche Nutzungsrechte hinsichtlich der Vermarktung des Skygates ein­
räumte, ohne dass der Planai-Hochwurzen-Bahnen oder dem Land 
Steiermark daraus ein Nutzen, etwa durch E innahmen, erwuchs. 

Der R H  nahm es positiv zur Kenntnis. dass infolge seiner Gebarungs­
überprüfung das Land Steiermark die Nutzungsrechte des ÖSV am Sky­
gate im September 201 4 nicht verlängerte, weshalb die Planai-Hoch­
wurzen-Bahnen selbst einen neuen Sponsor für das Skygate suchte. 

20.3 (I) Laut Stellungnahme des Landes Steiermark sei die Planai-Hoch­

wurun-Bahnen ein operativ selbständiges Umemehmen, und es seien 

u ntemehmerische Maßna/llnen bzw. ElJlsclleidungen den Organen des 

UlJlemehmens und nicht allein dem Hauptgesellschafter zuzurechnen. 

(2) Das BMLVS teilte in seiner Stellungnahme mit, dass der Bau eines 

Wahrzeichens in den zuständigen Gremien diskutiert worden und 

im Hinblick auf den Gesamteindruck der Ski WM 2013 zweckmäßig 

erschienen sei. Das BMLVS IlObe in diesem Zusammenhang nachhal­

tig auf Kostendämpfungen geachtet. 

(3) Laut Stellungnahme der Planai-Hochwurzen-Ballllen sei aus Ver­

anstaltungssicht lmd aus touristischer Sicht ein Landmarkfiir die Stär­

kung der WM-Veranstaltung und der Desrinationsmarke von ehr ent­

Sc/leidender Bedeutung. Viele Weltmarken, De tinationen etc. nutzen 

Architektur als Erfolgsfaktor. Die Beurteilung des Skygate rein aus 

Ju'lktionaler Sicht durch den RH greife klar kurz. Ein Landmark wirke 

auch nachhaltig und schajJe Wiedererkennungs- und Werbewertfiir die 

WM-Veran taltung, aber auch die Destinarion. Die Ski WM 2013 ei 

von der öjJelJl/ichen Hand auch deswegen ulJlerstülZt worden, damit 

die Bekalllllheit der Steiermark und der Region Schladming gesteigert 

werde. E'I/sprechend seien verschiedene Marketing-Instrumente dafiir 

venvendet worden. Ein sehr effizientes lnstrumelJl sei ein pemlOnelJles 

Landmark, weil es Nachhaltigkeit mit sic/I bringe. 

Die bestehende Lounge im Skygate werde fiir verschied",e Veranstal­

tungen und Präsentationen (Konzerte, Buchvorstellungen etc.) ulJlerjäh­

rig genutzt bzw. auch gegen Entgelt vermietet. Ab 2016 seien auch die 

Werbeflächenfiir die Planai-Hochwurzen-Bahnen wirtschaftlich nutz­

bar, was die operativen Betriebskosten der Erhaltung ausgleichen könne. 

20.4 Der RII stellte gegenüber der Planai-Hochwurzen-Bahnen klar, dass 
das Skygate im ursprüng l ichen Projekt der Planai-Hochwurzen-Bah­
nen (2005) nicht vorgesehen war und dass der Zuschlag zur Ausrich-

DU' d �Ul';)/10 
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tung der Ski WM 201 3  von der FIS ohne ein derartiges WahrLeichen 
erfolgte. Erst aur Feststellung des ÖSV im ÖSV-Bauausschuss vom 
10. Jänner 2009 sollte ein Wahrzeichen entstehen. den Generalplaner 
beauftragte der ÖSV-Bauausschuss mit den Planungsleistungen. Das 
Skygate wurde während der Ski WM 201 J so genutzt. dass weder der 
Planai-HochwurLen-Bahnen noch dem Land Steiermark daraus ein 
Nutzen. etwa durch Einnahmen. erwuchs. 

Die in der Stellungnahme der Planai-Hochwurzen-Bahnen relevierte 
Feststellung. dass Weltmarken. Oe tinationen etc. Architektur als 
Erfolgsraktor nutzen. unterstreicht die Fe tstellungen de RH. dass das 
Skygate ein Marketinginstrument darstellte. Gerade deshalb erachtete 
der RH das Skygate für nicht fOrderungswürdig im Sinne einer WM­
relevanten Sportinrrastruktur und bekräftigte seine Kritik. 

Die rInanziellen Auswirkungen der Nutzung der Lounge im Skygate 
und der Werbeflächen am Skygate - Ausgleich der Betriebs- und 
Erhaltungskosten - konnte der RH nicht beurteilen. weil dazu bei der 
Planai-Hochwurzen-Bahnen weder eine Wirtschaftlichkeit berechnung 
noch Ist-Daten vorlagen. 

Publikum bereich aur dem Servicedeck 

21.1  ( 1) Die Auslaurzone der Skirennen aur der Planai endet aur der obers­
ten Decke des Servicedecks vor dem sogenannten Publikumsbereich. 
einem eingeschoßigen Bauteil mit Glasrassade und Blick aur den Ziel ­
einlaur. Diesen Bauteil des Servicedecks legte der ÖSV-Bauausschuss 
am 20. Oktober 2009 als einen "Eckpunkt" des Zielstadions resl. ohne 
näher aur dessen WM-Relevanz einzugehen. Das Land Steiermark 
und da BMLVS fO rderten den Publikum bereich im Wege der Förde­
rungsvereinbarungen betreffend das Zielstadion. Einen anteiligen För­
derungsbelrag für den Publikum bereich aur dem Servicedeck leglen 
sie nicht rest. 

(2) Im Zuge der Konkretisierung der Planung zeigte sich. dass die error­
derliche Länge des Zielauslaurs für die Speedbewerbe bis knapp vor 
den Publikumsbereich führen würde. Aus Sicherheitsgründen war die 
Aurstellung von Containern direkt vor dem Publikumsbereich error­
derlichH. Damil war jedoch der Blick aur die Piste verstel l t ;  entge­
gen der ursprünglichen Planung konnte der Publikumsbereich somit 
nicht für die Besucher genulzt werden. Der Publikumsbereich wurde 

)\ Damit schuf man t'incn Grgrnhang und vrrlängrnc daher die Auslaun nge. 
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deshalb während der Ski WM 201 3 lediglich als Infrastruktur flir das 
Catering genutzt. 

(3 )  Weder das Österreich ische Institut flir Schul- und Sponstätten­
bau im Zuge seiner gutachterlichen Tätigkeit (TZ 14) noch die GPM 
Infrastruktur i.Z.m. mit der Koordination aller mit der Vorbereitung 
der Ski WM 201 3 befas ten öffentlichen und privaten Stellen (TZ 10, 
11) zeigten die Problematik vor der Bauumsetzung des Publ ikum be­
reichs auf. 

(4) Die Errichtungskosten des Publikumsbereichs betrugen 
rd. 1 ,59 Mio. EUR. Das Land Steiermark und das BMLVS anerkannten 
grundsätzlich die Kosten in voller Höhe. Wegen der fehlenden Nut­
zungsmöglichkeit als Publikumsbereich reduzienen die Förderungs­
geber die Fördermittel um rd. 31.000 EURJ6. 

(5) Seit 1 1 .  Juni 2014 wird der Publikumsbereich flir die Ausstellung 
.Planai-Welten Schladming· genutzt. Die Planai-Hochwurzen-Bahnen 
zeigt don ihren Entwicklungsprozess sowie die Ge eh ich te des Skilaufs. 

21.2 (t )  Der RH kritisiene das Land Steiermark und das BMLVS, weil sie 
den Publikumsbereich mit rd. 1 ,59 Mio. EUR r<irdenen, ohne dass sie 
vorab au reichend dessen Zweckmäßigkeit prüften. Der RH erachtete 
die zielgruppen adäquate Nutzbarkeit des Publikumsbereichs in der 
geplanten Form flir nicht gegeben. Für das Catering während der Ver­
anstaltung wären nach Ansicht des RH andere, prei günstigere und 
nur temporäre Maßnahmen ausreichend gewesen. 

Der R H  wiederholte gegenüber dem Land Steiermark und dem BMLVS 
seine Empfehlung aus TZ 13. 

Darüber hinaus sollten das Land Steiermark und das BMLVS die Nutz­
barkeit der ger<irdenen Maßnahmen durch die jeweilige Zielgruppe 
umfassend. objektiv und nachVOllziehbar evaluieren. 

(2) Der RH wenete es positiv, dass die Förderungsgeber Land Steier­
mark und BMLVS die Förderminel flir den Publikum bereich in folge 
der fehlenden Nutzbarkeit um rd. 31.000 EUR reduzienen. Er verwies 
jedoch auf die Relation des reduzienen Betrags zu den ErrichLUngskos­
ten des von der Zielgruppe nicht nutzbaren Publikumsbereichs von 
rd, 1 ,59 Mio. EUR. 

J 6  O,ITI:'rt'nzbf'trag aus Abzug d�r GJasrassadr und Anrrk(nnung 1:'1n('T rl.k.tlvrn 8rton­
wand 

Bund 20 1 5/ 1 6  
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21.3 Die Planai-Hochwurzen-Bahnen teilte i n  ilrrer Stellungnahme mit. dass 

die Flächen für den Publikumsbereich dringend notwendig als Ruhe­

und AuJentlraltsraum der Athleten gewesen seien. Aus der Erfahrung 

der alpinen ki WM in Garmisch 201 1,  bei der einige Stürze bei den 

Speedbewerben auJgrund des kurzen Flachstücks und der Kompres­

sion des ZielauslauJs im Zielbereich passiert seien, habe der Ziel­

auslauJ wegen der Älwliclrkeit der Zielsituation in Sclr/admi"g aus 

SicirerheitsgTÜnden mit einem schwacIre" Gegenhang adapriert wer­

de" müsse". Deswegen seien das Publikum i" die Lounge des Pla"et 

Pla"ai I. tock im Zielstadion Pla"ai und die Athleten in den Publi­

kumsbereicIr verlagert worde". 

22.1 ( I )  Das Mediencenter war Bestandteil der Bewerbung fUr die 
Ski WM 201 3. Es ollte die alte Dachstein Tauem Halle, die 1 977 eröfT­
net worden war. ersetzen, weil d iese nach Ansicht des Landes Steier­
mark nicht mehr rur die Anforderungen der WM zu adaptieren war. 

(2) Im Protokoll der gemeinsamen Besprechung von Task-Force und 
ÖSV-Bauausschuss vom 23 .  September 2008 war festgehaltcn. dass 
der ÖSV-Bauausschuss in einer früheren Sitzung einen einstimmigen 
Beschluss aufgrund einer FIS Forderung bezüglich einer WM-Halle 
geHil lt hatte. Details über An und Umfang der neuen Halle fUhne das 
Protokoll nicht an. lediglich die Gesamtkosten waren mit 1 2,6 Mio. EUR 
angegeben. Weder das Land Steiermark noch da BMLVS konnten dem 
RH das ursprüngliche Protokoll zur Beschlussfassung noch andere 
Unterlagen. die die Notwendigkeit der Neuerrichrung im durchge­
ruhnen Ausmaß belegten, vorlegen. 

( 3) Die Gesamtkosten rur das Mediencenter beliefen sich auf 
rd. 19,27 Mio. EUR (Tabelle 1 3). Das Land Steiermark ra rd ene den Grund­
stücksankaufund die Errichtung mit insgesamt rd. 1 1 ,98 Mio. EUR. Das 
BMLVS rardene die Errichtung mit rd. 6.05 Mio. EUR. Die Stadtgemeinde 
Schladming investiene aus eigenen Budgetmitteln rd. 1 .24 Mio. EUR 
in die Errichtung und Einrichtung. 

1 1 1  

III-219 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 15 von 90

www.parlament.gv.at



R 

H 
Uberprufung ausgewählter Projekte 

Tabelle 13: Gesamtkosten Mediencenter 

Summe davon 
Land BHLVS Stadtgemeinde 

Steiermark Schladming 

in Mio. EUR 

Grundstück 2,91 2,91 

Errichtung und Einrichtung 16,36 9,07 6,05 1,24 

S- 1'.27 U,N 1,05 1,14 

Quellen: BMlVS; land Steiermark; Stadtgemeinde Schladming: Darstellung RH 

1 1 2  

(4) Nach 1 5  Monaten Bauzeit wurde das Mediencenter 3 m  9. Dezem­
ber 2011 eröfl'nel. Bauherr war die Dachstein-Tauernhallen-Errich­
tungs-Betriebs- und Veranstaltungs-GmbH (Congress-Schladming), 
eine 100 Gb-Tochter der Stadtgemeinde Schladming. Während der WM 
diente das Mediencenter u.a. als FIS-WM-Medien-, Broadcasting- und 
Pressezentrum, danach als Veranstaltungs- und Seminarzentrum der 
Stadtgemeinde Schladming und der Region Oberes Ennstal. Betreiber 
war die Congress-Schladming. 

(5) Der dem Förderantrag rur die Kunst im öITentlichcn Raum des 
Mediencenters (TZ 30) beiliegende Business Plan der Congress-Schlad­
ming - eine einjährige statische Investitionsrechnung - zeigte rur das 
Jahr 20 1 2  einen zu erwartenden Erfolg auf Basis einer angenommenen 
Steigerung der AuslaslUng um 30 Gb von bis zu rd. 398.000 EUR. Dieser 
Erfolg zeigte sich lediglich, weil der Business Plan die Abschreibung der 
Errichtung und Einrichtung sowie das Entgelt rur die Benützung des 
Grundstücks an die Stadtgemeinde Schladming nicht miteinbezog. Der 
RH berücksichtigte in seiner Analyse die entsprechenden Werte darur. 
Dabei zeigte sich, dass die Congress-Schladming selbst im besten Fall 
rur das Jahr 2012 ein negatives Ergebnis vOn rd. 86.000 EUR erwirt­
schaftet hätte (Tabelle 14). 

Bund 2015/ 1 6  
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Tabelle 14: Mediencenter Planerfolg 2012 

Erfolg 2012 

laut Congress-
Schladmlng 

in EUR 

base ca se 354.000 

werst ca se 298.000 

best case 398.000 

laut RHI 

- 130.000 

- 186.000 

- 86.000 

unter Berucksichtigung der Abschreibung des Gebäudes und des Benulzungsentgelts für das 

Grundstuck 

QueUen: Congress-Schladming; RH 

(6) Ocr RH war rur die Congress-Schladming, einer 100 %igen Toch­
tergesellschaft der Stadtgemeinde Schladming, aufgrund der Ein­
wohnerzahl (unter 10.000) der Stadtgemeinde nicht prüfungszustän­
dig. weshalb ihm eine Überprüfung des tatsächlichen Erfolges des 
Mediencenters bzw. seiner Nachnutzung als Veranstaltungs- und Sem i­
narzentrum nicht möglich war. 

22.2 ( I )  Der RH kritisienc das Land Steiermark und das BMLVS. weil sie 
das Mediencenter mit insgesamt 1 8.0J Mio. EUR fördenen, obwohl 
einerseits der Bedarf tur die Ski WM 201 J nicht chlüssig nachge­
wiesen und dokumentien war sowie andererseits das Mediencenter 
im Anschluss an die WM I!. Business Plan der BetreibergeseIlschaft 
- Congress-Schladming - in der real isienen Ausgestaltung nur win­
schaftlich erfolgreich wäre, weil die Errichtung zum überwiegenden 
Teil vom Land Steiermark und vom BMLVS ftnanzien wurde. 

(2) Der RH kritisiene weiters. dass die Entscheidungsflndung über die 
Förderung des Mediencenters nicht transparent war. Für den einstim­
migen Beschluss des ÖSV-Bauausschusses zum Mediencenter fehlte 
jegliche Dokumentation, ebenso rur die diesem Be chluss zugrunde­
l iegende FIS-Forderung. Zudem waren im Protokoll vorn 2J.  Septem­
ber 2008, in dem der ÖSV-Bauausschuss über den zuvor erwähnten 
einstimmigen Beschluss informiene, Gesamtkosten von 1 2,6 Mio. EUR 
angeruhn, die letztlich auf 1 9,27 Mio. EUR tiegen. ohne dass Gründe 
ftir die erhebl iche Kostensteigerung von rd. 5J % aus den vorhandenen 
Unterlagen ftir den RH nachvollziehbar waren. 

(J) Der RH vermerkte zudem kritisch, dass das Land Steiermark bzw. 
das BMLVS keine Bewenung von alternativen Möglichkeiten ftir die 
Errichtung und den Betrieb des Mediencenter durchfühnen. um die 
Winschaftlichkeit ihrer Investitionen zu erhöhen. 

1 1 3  
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1 14 

Der RH wiederholte gegenüber dem Land Steiermark und dem BMLVS 
seine Empfehlung aus TZ I J. 

22.3 ( I )  Das Land Steiermark teilte in seiner Stellungallme mit, dass der 

Neubau anstelle der alten Dacllstein TauerIlllalle zur Ausriclltung der 

Ski WM 201 3 unabdingbar gewesen sei. Das Land Steiermark IIabe 

sich für das langfristig 'lOc/,haltige Projekt Mediencemer aus Sichl 

einer wirkung orientiertcn Haushaltsführu"g entscllieden. Damit solle 

der Wirtsc/taJlssta"dort gestärkt und Ganzjallresarbeitsplätze gcschaJ­

Jen werden. Temporär geschaffene InJrastrukt'ur in Fonn einer (on­

taineranlage hätte die AuJgabe Medienzentrum während der Vor-WM 

(Weltcup Finale 2012) und der Alpinen Ski WM 201 3 gnwdsätzlich 

überllehmen können, IIätte jedoch äffentliclle Millel o/mc nach/tallige 

Wirkung bcdungcn. 

Generell seien solche Vera'tstalrungen bzw. Investitionen langfristig 

zu bewerte.,. 

(2) Laut Stellungorahme des BMLVS sei es bemüht, die Standa rds [ur 

eine ausreichende transpareme E'lIscheidungsdokumentatioor zu opti­

miere", 

22.4 Der RH wies gegenüber dem Land Steiermark darauf hin, dass als alter­
native Möglichkeiten ftir das Mediencenter nicht ausschließlich die 
Errichtung temporärer Containeranlagen in Betracht zu ziehen gewesen 
wäre, sondern auch alternative Ausftihrungsvarianlen des Mediencen­
ters, etwa in Bezug auf dessen Dimensionierung und Ausstattung. 

23.1  1 1  J Die Stadtgemeinde Sch ladming erachtete LZ.m. mit der Ausrich­
tung der Ski WM 201 J Anpa sungen der siedlungswasserwirtschaft­
lichen Infrastruktur, wie den Umbau der vorhandenen Kläranlage. die 
Kanalsanierung und die Netzerweiterung aufgrund zusätzlich notwen­
diger Kapazitäten für erforderlich. Die Kostenschätzungen ergaben ein 
Gesamterfordernis dafür  von 20 Mio. EUR. 

(2) Die Stadtgemeinde Schladming suchle dafür um Sicherslellung 
einer Gesamlflnanzierung der fOrderfahigen Gesamtkosten (lt. Förder­
richtlinien abzüglich der BundesfOrderung) bei der Sleiermärkischen 
Landesregienll1g an. Das Ausmaß der Förderungen im kommunalen 
Was erversorgungs- und Abwasseremsorgungsbereich war 11. den Lan­
desförderrichtlinien mit bis zu 20 'lb der förderfahigen Investitions­
kOSlen festgelegt. 

Bund 2 0 1 5/ 1 6  
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(3 )  Die Steiermärkische Landesregierung beschloss für die Jahre 2009 
bis 2010 Fördcrungen von 9,50 Mio. EUR rur Maßnahmen der Abwas­
serentsorgung und 1 ,50 Mio. EUR rur die Anpassung der Wa erver­
sorgung. Die Bedeckung dieser Ausgaben erfolgte aus dem Konjunk­
turausgleichsbudgct (TZ 5). Im Zuge der Budgetbeschlüsse sah das 
Land Steiermark in den Jahren 201 1  und 201 2  in den Landesvoran­
schlägen rur diese Projekte weitere 1 1 ,60 Mio. EUR ( 10, 10 Mio. EUR 
Abwa serentsorgung und 1 ,50 Mio. EUR Wasserversorgung) vor. Mit 
Stand 14 .  Juni 2014 hatte das Land Steiermark bereits 1 4  Mio. EUR 
für Projekte der Abwasserentsorgung und 2,50 Mio. EUR für Projekte 
der Wasserversorgung an die Stadtgemeinde Schladming ausbezahlt. 
Das Land Steiermark fOrdene somit BB % ( 1 6,50 Mio. EUR) der fOr­
derfahigen Investitionskosten. 

Die Stadtgemeinde Schladming wandte für die lt. Richtlinien nicht 
fOrderfahigen Investit ionskosten (für Zuleitungen zum Regen- und 
Mischwasserkanal, Inneninstallationen der Anlagen etc.) insgesamt 
2, 1 6  Mio. EUR aus eigenen Mineln auf. 

(4) Die Stadtgemeinde Schladming reichte ferner Förderungsanträge 
für diese Maßnahmen der Wasserversorgung und der Abwasserentsor­
gung bei der Kommunalkredit Public Consulting GmbH ein, welche die 
Förderungen für das BMLFUW abwickelte. Basis für diese Förderungen 
waren die Förderrichtlinien rur die kommunale Siedlungswasserwin­
schaft .  Darin waren BundesfOrderungen rur kommunale Wasserver­
sorgung mit bis zu 1 5  % und für kommunale Abwasserentsorgung bis 
zu 50 % der fOrderfahigen Investit ionskostcn festgelegt. 

(5) Insgesamt betrug die Fördcrung des BMLFUW mit Stand vom 
14 .  Juli 201 4 für die Wasserversorgung 5BO.000 EUR bzw. 1 6,71 % 
der vorläufigen Inve titionskosten und 1 ,6 1  Mio. EUR rur die Abwas­
serentsorgung bzw. 9,74 % der vorläufigen Investitionskosten. Bis zur 
Zeit der Gebarungsüberprüfung waren die Projekte insgesamt noch 
nicht endgültig abgerechnet bzw. erfolgte noch keine Kollaudierung, 
so dass eine endgültige Förderungssummc noch nicht feststand. 

23.2 ( I )  Der RH kritisiene das Land Steiermark, weil e durch die Übernahme 
der Sicherung einer Gesamtfmanzierung aller fOrderfahigen Inve ti­
tionskosten abzüglich der Bunde fOrderung die übliche Förderquote 
von 20 % mit rd. 88 % deutlich überschrin. 

(2) Der RH wies darauf hin, dass die Anpas ungen der siedlungswasser­
winschaftlichen Infrastruktur und der Belrieb dieser Anlagen aufgrund 
zusätzlich notwendiger Kapazitäten kommunale Aufgaben darstell­
ten. Er erachtete die Übernahme der außcrgewöhnlich hohen Finan-

1 15 
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zierungsverantwortung für diese Anlagen durch das Land Steiermark 
als unüblich. Er empfahl dem Land Steiermark. bei Förderfallen die 
landeseigenen Förderrichtlinien einzuhalten und die Aufgabenverant­
wortung der steirischen Gemeinden zu beachten. 

(3) Weiters stellte der RH fest, dass diese Förderungen nicht auS dem 
laufenden Budget, sondern aus den Konjunkturausgleichsbudgels des 
Landes bezahlt wurden. Er verwies auf seine Empfehlung betreffend 
eine prioritäre Eindämmung der Neuverschuldung des Landeshaus­
halts in TZ 5. 

23.3 Das BMLFUW merkte in seiner Stellungnahme an, dass die Förderungs­

rirl"linie"jiir die kommunale Siedlungswasserwirrschafl ergänze"d Zur 

Prozent-Förderung zusätzlich eine Pauschalförderung vorsehen wür­

den. A llS der Summe der Prozentjörderung und der Pouschalförderung 

ergebe sich dOllll rechnerisch die u/Uer 23. 1 (5) zitierte" Gesamrjör­

dersärze vo" 1 6, 71 % [ur die Trinkwasserversorgu"g und von 9,74 % 
[ur die Abwosserentsorgllng. 

24.1 ( I )  Gemäß Bewerbungsunterlagen für die Ski WM 201 3  - erstellt vom 
ÖSV, dem Wintcrsportverein Schladming und der Landessportorgani­
sation SteiermarkJ7 - entsprachen die vorhandenen Pisten den FIS­
Standards, weshalb keine neuen Strecken erforderlich wären. Lediglich 
kleine Verbesserungen bei den Pistenabmessungen seien zwecks Über­
einstimmung mit dem FIS-Reglement notwendig gewesen. Trainings­
und Einfahrpisten auf dem Hauser Kaibling und der Reiteralm waren 
in der Bewerbung zwar erwähnt, etwaige bauliche Änderungen oder 
Ergänzungen wären jedoch nicht erforderl ich. Die Bewerbung führte 
keine weiteren notwendigen Investitionen in die Skiinfrastruklur, wie 
Beschneiungs- und Flutlichtanlagen, an. 

(2) In einem Protokoll einer gemeinsamen Besprechung von Task­
Force und ÖSV-Bauausschuss vom 23.  September 2008 schien erst­
mals auf, dass aufgrund einer FIS-Forderung nach notwendigen Trai­
ningsstrecken, der ÖSV-Bauausschuss einen einstimmigen Beschluss 
über Trainingsstrecken auf dem Hauser Kaibling bzw. der Reiteralm 
in einer früheren Sitzung gefasst halte. Details über Art, Umfang und 
Kosten der Trainingsstrecken führte das Protokoll nicht an. Weder da 

)'I Die in der Steiermark bestehenden $portVerrinc. Sponfat"lt- ulid DaC'hvcrb!inde bilden 
bei Wahrung ihrer Eigenal1 und Selbständigkeit die _Land�sponorganisation Steier­
mark", Die Landt"Ssponorganis31ion ist eine Körperschaft ölTenllichen Rt'chlco und hai 
ihren Sitz in Graz, Sie hat die Aufgabe. die Belange und Imcresscn des Spons in der 
Steiermark zu venft'ten und zu fördern sowie die Organe des Landes in allen den Spon 
betrt'fTenden Fragen zu beraten, 

Bund 2015/16 
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Land Steiermark noch das BMLVS konnten das Protokoll der früheren 
Sitzung des ÖSV-Bauausschusses dem RH vorlegen. 

Erforderliche Maßnahmen ftir die Pisten infrastruktur auf der Pla­
nai schienen dann erst in der Sitzung des ÖSV-Bauausschusses vom 
10. November 2008 auf. In seinem Positionspapier, das der Sitzung 
zugrundelag, ftihrte der ÖSV zahlreiche Infra trukturmaßnahmen an, 
wie Pistenverbreiterungen und Verlängerung von Skiunterftihrungen, 
die aufgrund eines FIS-Protokolls erforderlich waren. Ferner nannte 
das Positionspapier des ÖSV auch Maßnahmen, die die FIS nicht for­
derte, wie der Ersatz der BefOrderungsanlage und eines Sesselliftes. 

Das im Posilionspapier erwähnte FIS-Protokoll lag weder beim Land 
Steiermark noch beim BMLVS auf. Auch über weitere Feststellungen 
der FIS, die möglicherweise Auskunft über erforderliche zusätzliche 
oder geänderte Pisteninfrastruktur hänen geben können, lagen beim 
Land Steiermark keine Unterlagen vor. Entsprechende Informationen 
wären etwa gewesen:  

- die Bewenung der Bewerbung um die WM durch die Evaluierungs­
kommission der FIS im September 2007, 

- die jährlichen technischen Inspektionen der FIS-Renndirektoren ab 
2008 und 

- die 11. FIS-Reglement durchzuftihrende Schlussinspektion vor On. 

(3) Das Land Steiermark schloss mit den Seilbahnunternehmen 

- Planai-Hochwurzen-Bahnen am 22. Februar 2010, 

- Reileralm Bergbahnen am 2. März 2010 und 

- Hauser Kaibling GmbH ft Co KG 3m 10. März 20 10 

Förderungsvereinbarungen ftir die Pisteninfrastrukturmaßnahmen ab. 

Da BMLVS schloss seine Förderungsvereinbarungen zur SichersteI­
lung der BetriebspOicht mit dem Land Steiermark am 23. ,  24. und 
3 1 .  Oktober 201 1  ab. 

Über die geforderten Beträge hinaus investienen die Seilbahnunter­
nehmen Planai-Hochwurzen-Bahnen, Reiteralm Bergbahnen und Hau­
ser Kaibling GmbH ft Co KG aus eigenen Mineln. 

1 1 7  
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Die nachstehende Tabelle fasst die Mittel für die Pisteninfrastruktur 
zusammen: 

Tabelle 15: Öffentliche Mittel tür die Pisteninfrastruktur 

Berg förderung 

Land Steiermark BMLVS 

investierte Mittel 
jeweiliges Seilbahn­

unternehmen 

in Mio. EUR 

Planai 11.19 

Hauser Kaibling 4.20 

Reiteralm 4.20 

s.- 19.59 

rar..unllR 

Rundungsdifferenzen möglich 

5.33 

2.80 

2.80 

10.93 
30.52 

0.94 

0.56 

0.77 

2.26 

32.7' 

17 .... 
7.H 

7.77 

QueUen: BMlVS; land Steiermark: Planai-Hochwurzen-Bahnen; Hauser Kaibling GmbH & (0 kG; Reiteralm Bergbahnen; Darstellung RH 

(4) Die durchgefühnen Maßnahmen sind aus der folgenden Abbil­
dung ersichtlich. 

Abbildung 8 :  Pisteninfrastrukturmaßnahmen 

AusNu 8tschnelungwnla9tn 

Sic�nnchtun� 

E�stenftlchen inld. t«hnischl! Ausnßtung 

sonstigt Infrutrulrtur n �rvkKent@r 

FlS-Abfihrt (Hodidrucbt.lrion) 

O'mtn Spetdst�kt 

Skiabhlhrt lift�itl!n Rohrmoos-Autlicht 

Quellen: land Steiermark; Planai-HochwuTzen-B.ahnen 
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BeschMiung 

Skt!erMitseinrichtungtn 
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24.2 ( I ) Der RH kritisiene das Land Steiermark und das BMLVS. weil sie 
insgesamt rd. 30,52 Mio. EUR an Fördermillein rur die Pisteninfra­
struktur zur Verfügung stellten, ohne dass diese Entscheidung nach­
vollziehbar dokumeotien war. So konnten beide Förderungsgeber dem 
RH weder das Protokoll des Beschlusses im ÖSV-Bauausschuss noch 
sämtliche Unterlagen und Anforderungen der FIS vorlegen. Darüber 
hinaus fehlte nach Ansicht des RH eine systematische Überprüfung 
der i m  ÖSV-Bauausschuss gefordenen Pisteninfrastruktur nach den 
Gesichtspunkten der Notwendigkeit, der Zweckmäßigkeit und der Win­
schaftlichkcit anhand von objektiven und überprüfbaren Standards 
durch das Land Steiermark bzw. das BMLVS, insbesondere nachdem 
in den Bewerbungsuoterlagen - erstellt vom ÖSV, dem Winterspon­
verein Schladming und der Landessponorganisation Steiermark - kein 
deraniger Bedarf an Pisten infrastruktur vorgesehen war. Vielmehr war 
festgehalten, dass die vorhandenen Pisten den FIS-Standards eot pra­
chen und de halb keine neuen Strecken erforderl ich waren. 

(2) Der RH hielt kritisch fest. dass aus den in den Bewerbungsun­
terlagen angesprochenen kleinen Verbesserungen bei den Pistenab­
messungen Pisteninfrastrukturmaßnahmen in einem Ausmaß von 
rd. 32,78 Mio. EUR erwuchsen. 

Der RH wiederholte gegenüber dem Land Steiermark und dem BMLVS 
seine Empfehlung aus TZ 1 3. 

24.3 (I)  Laut Stellungnahllle des Lalldes Steiermark sei ZUIII Zeitpullkt der 

Bewerbullg die grulldsätzliche Pisten infrastruktur vorhalldell gewesell 

ulld sOlllit lediglich A lIpassungeIl all moden/ste Sicherheitsstalldards 

no/welldig gewesell seien. 

Die Veramwonlichen der FIS würden die Sicherheits landards laufend 

weiterentwickeln, so dass erst nach der Zuscl,'agserleilullg diese zwin­

gelldell Voraussetzullgen für die Durchjrihrung bekallllt gegebell wor­

deli seieIl. Aufgrulld der rascl,en EII/wicklungell der Sicl,erheitsstall­

dards ulld alll Material ektorJ8 seieIl diese VorgabeIl erst im Zuge von 

Begehungen alll Berg vor Ort zeitnah von der FIS fes/gelegt worden. 

Weder das Land Steiermark, die Planai-Hoclll/Jurzell-Bairnell 1I0ch der 
ÖSV hättell Einfluss auf dieseIl Prozess gehabt. 

(2) Laut Stellullgnahme des BMLVS sei es bemüht, die Standards fiir 

eille ausreichende trallsparellte Elltscl,eidungsdokumematioll zu opti­

,nieren. 

}I Ski. Schuht' und Bindung 

1 1 9  
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(3) Die Planai-Hochwurun-Bahnen teiltc in ihrer Stellungnahme mit. 

dass es seit Beginn der Bewerbungsphase im Jahr  2003 laufend Bege­

/1U" gen mit dem Sport (FIS bzw. ÖSV) gegebell habe und die erforder­

lichell Pislcnumbau- ulld -enve'iterungsmaßna/"nen irr Form eilles 

Masterplans gemcillsam festgelegt und in Protokollen dokumentiert 

worden seien. Der entsprechende MasterpIalI der notwendige'l Pisten­

arbeiten vom Jahr 2003 sei dem RH auch übermittelt worden. 

Die Maßnahmen seien für die Ski WM 201 3  aufgrund notwendiger 

Pistellbreiten und SlUrzräume dringend notwendig gewesen. Dass die 

Pistenmaßllahmen nicht in dem Detailliertheitsgrad in den Bewer­

bungsunterlagen aufgelistet worden seien. lag daralI. dass die FIS a n  

der Erstellung des Masterplans mirgewirkt habe und vollste Kenm­

nis gehabt habe. Mit den Umserzungsarbeiten sei schon im Jahr  2006 
durch die Planai-Hochwurzen-Bahnen begonnen wordeIl. einerseits 

um ein leichen gegenüber der FIS zu setzeIl und Glldererseits. um bei 

eille", lI/schlag zur Ski WM den leitdrtlckflir die UmserzUllg heraus­

ZUM/WIen. Eine Umsetzung sämtlicller notwendiger Pistell maßnah ",en 

illllerhalb welliger Jahre sei aus sicherheitsteclmischen Gründen (Ero­

sionsgefahr) und Umwelrgrülldell lIiclu möglich gewesen. Auch Inlles­

titionell in die Sc/Illeealllage infolge der Pistellverbreirerullgen zur Absi­

chertlllg und Risikominimierullg seieIl dringend notwelldig gewesen. 

Aucll die Flutlichtanlage habe auf deli neuesten Stalld der Technik 

gebracht werdelI müssell. weilfür die Überrragung aufgrulld der Ände­

rung der Technik auf High Definition eine Erhöhung der Beleucluungs­

slärkeJ9 notwendig gewesen sei. Darüber h illaus seien teilweise die 

Lichtmasten aufgrund der Streckellfühnmg der Speedrellllen zu ver­

setlen gewesen. Die Verstärkung der Flutlichtanlage habe dasjährliche 

_NiglHrace" als ehre der wic/uigsren GroßlIeranstaltungen der Steier­

mark und der Region Scilladming zusätzlic/l infrastrukturell abgesi­

chert. 

24.4 ( I ) Der RH entgegnete dem Land Steiermark. dass es sich bei den inves­
lierten Milleln von insgesamt rd. ]2,78 Mio. EUR um einen massiven 
Ausbau der Pisten infrastruktur auf den drei Skibergen handelte. der 
wegen des Fehlens der Dokumention der Vorgaben nicht auf unab­
dingbare Anforderungen der FIS zurückzufLihren gewesen war. 

(2) Der RH hielt der Planai-Hochwurzen-Bahnen entgegen. dass der 
Maslerplan über .erforderliche Pistenumbau- und -erweiterungsmaß­
nahmen" eine Studie für die Ski WM 2009 des Skigebiels Schladming 
und Rohrmoos (Hauser Kaibling und Reiter.lm waren nicht umrasst) 

19 von 800 aur 1.400 LUX 
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der Situation des Jahres 2003 darstellte, in der manche Pisten farb­
lieh hinterlegt waren, ohne dass die Farben in einer Legende erklän 
worden wären. 

Darüber hinaus enthielt der Plan keine einzelnen Maßnahmen, wie 
Flutlichtanlagen. Sicherungseinrichtungen, Beschneiungsanlagen oder 
Angaben darüber. dass die FIS und der ÖSV an dessen Erstellung mit­
gewirkt hänen. Somit bot der Masterplan keine ausreichende und nach­
vollziehbare Dokumenlationsgrundlage. die anhand von objektiven 
und überprüfbaren Standards die Notwendigkeit, die Zweckmäßig­
keit und die Winschaftlichkeit der Förderungsenlscheidungen plausi­
bel nachgewiesen häne. 

Protokolle über erforderl iche Pistenumbau- und -erweiterungsmaß­
nahmen legte die Planai-Hochwurzen-Bahnen dem RH im Zuge sei­
ner Prüfungshandlungen keine vor. 

25.1 ( I )  Die ÖBB-lnfrastruktur AG plante bereits vor der Vergabe zur Aus­
richtung der Ski WM 201 3 die Sanierung des Bahnhofs Schladming. 
Hierur waren im Rahmenplan 2007 bis 201 2 rd. 6,70 Mio. EUR veran­
schlagt. 

Die Ausrichtung der Ski WM 201 3 bewirkte rur das Bahnhofsprojekt 
eine Beschleunigung. um rechtzeitig vor der Ski WM 20\ 3 den neuen 
Bahnhof in Betrieb nehmen zu können. 

(2) Da BMVIT und die ÖBB-Infrastruktur AG beschlossen am 
24. Juni 2009 die Umsetzung des Bahnhofsumbaus mit Gesamtkos­
ten von rd. 2 \ , \  Mio. EUR40, die sich durch die Valorisierung auf 
rd. 24. 2 1  Mio. EUR4I erhöhten. Diese setzten sich aus den Planungs­
und Baukosten rur den Bahnhof, rur die ParkEtRide- bzw. BikeEtRide­
Anlagen. rur den Bahnhofsvorplatz und rur Lärmschutzmaßnahmen 
sowie aus den Kosten rur die Aunassung zweier Eisenbahnkreuzungen 
in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof ("Schladming West") zusammen. 
um in besondere die Durchfahnshöhe rur Busse und Lastkraftwagen 
sowie die Verkehrssicherheit zu erhöhen. 

Ursächlich für die Steigerung der Plankosten beim Bahnhofsumbau 
waren - neben der Valorisierung - u.a. die zwischenzeitlich notwen­
dig gewordene barriercfrcie Gestaltung des Bahnhofs nach der Richt-

40 P�lsbasis I .  Jänntr 2009 

41 P�lsbasis I .  �pttmMr 2010: Im Rahmenplan 2010 - 201 S der ÖBB aufgenommen 
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linie 4 des Österreichischen Instituts für Bautechnik und die geplante 
Errichtung von Lärmschulzmaßnahmen. 

(3) Das BMVIT, die ÖBB-Infrastruktur AG, das Land Steiermark und die 
Stadlgemeinde Schladming schlossen am 5. Mai 2010 den Vertrag über 
die Planung, die Realisierung und die Finanzierung des Bahnhofspro­
jekts ab. Die vereinbarte Kostenaufteilung zeigt nachstehende Tabelle. 

Tabelle 16: Plankosten' Bahnhofsumbau Schladming 

Maßnahm� 

Planung gesamt 

Bahnhofumbau Bau 

Park&Ride und Bike&Ride Bau 

Bahnhof.orplatz Bau 

Errichtung Lärmschutz 

ÖBB-Infra-
struktur AG 

60 

80 

50 

50 

50 

Land 
Steiermark 

Anteil in % 

40 

20 

50 

25 

25 

Sudtg�m�inde Gesamt 
Schladming 

in Mio. EUR 

0.81 

12.93 

0.58 

25 1.00 

25 5.55 

Auflassung Eisenbahnkreuzung West 

S-
20 80 3.35 

24.21 
Rundungsdifferenzen möglich 

I Stand S. Mai 2010 

Quelte: ÖBB-Inf"struktur AG 

122  

(4) Die ÖBB-Infrastruktur AG rechnete das Projekl mit rd. 1 4,86 Mio. EUR 
ab. Davon entf,e1en auf die ÖBB-lnfrastruktur AG rcl. 1 1 , 1 5  Mio. EUR. 
auf das Land Steiermark rcl. 3. 1 7  Mio. EUR und auf die Stadtgemeinde 
Schladming rd. 540.000 EUR. Den Vergleich der Plan- zu den Istkos­
ten zeigt folgende Abbildung. 

Bund 2015/ 1 6  
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Abbildung 9 :  Gegenüberstellung Plan- zu Istkosten Eisenbahninfrastruktur 

6,70 Mio. EUR 

PLankosten laut 
Rahmenplan 2007 bis 2012 

QueUe: ÖBB 

Bund 2 0 1 5/ 1 6  

24,21 Mio. EUR 

I(ostenschatzung 
September 2010 

14,B6 Mio. EUR 

Kosten inkl. Bauzinsen 
Stand November 2013 

15) Hauptverantwonlich flir die gegenüber der letzten Ko tenschätzung 
vom September 2010 um rd. 38.60 % gesunkenen Baukosten waren 

- die Wahrnehmung von Einsparungspotenzialen von rd. 5,03 Mio. EUR 
auf Basis eine von der ÖBB-Infrastruktur AG beauftragten Lärm­
schutzgutachtens und 

- die nicht durchgeführte Auflassung der beiden Eisenbahnkreu­
zungen _Schladming West". 

(6) Der au umweluechnischer Sicht vorgesehene Ersatzweg flir die 
Eisenbahnkreuzungen "Schladming West" häue die Räumung einer 
Deponie mit geschätzten Kosten von rd. 6 Mio. EUR bedingt. 65 % 
(rd. 3.90 Mio. EUR) davon hätte das Land Steiermark übernommen. 
Die restlichen 35 % der Kosten Ird. 2. 10 Mio. EUR) hätte die Stadt­
gemeinde Schladming zu tragen gehabt, was sie aber aufgrund ihrer 
BudgelSituation ablehnte. 

Das Projekt "Eisenbahnkreuzungen Schladming West" wurde darauf­
hin eingestel l t ;  an Kosten fIelen der ÖBB bisher rd. 1 10.000 EUR4Z 
an. Sowohl die ÖBB-Infrastruktur AG als auch das Land Steiermark 
bemühten sich weiterhin, das Projekt umzusetzen, weshalb die Schluss­
rechnung der ÖBB-Infrastruktur AG über das gesamte Projekt _Eisen­
bahninfrastruktur" noch oITen war. 

U mk.1. Bauzin.scn 
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(7) Den Bahnhof Schladming frequentierten vor und nach der 
Ski WM 201 3 täglich rd. 600 Personen. Während der Ski WM 201 3  
stieg die Frequenz auf bis zu 27.000 Personen pro Tag. 

25.2 ( I ) Der RH beurteilte die Beschleunigung des Bahnhofsprojekts. um den 
neuen Bahnhof rechtzeitig vor der Ski WM 201 3  in  Betrieb nehmen 
zu können, wegen der stark gestiegenen Personenfrequenz (27.000 zu 
600) während der Ski WM 201 3  am Bahnhof als zweckmäßig. 

(2) Hinsichtlich des Projekts Auflassung der Eisenbahnkreuzungen 
_Schladming West- empfahl der RH der ÖBB-lnfraSlruktur AG und 
dem Land Steiermark, das Projekt gemeinsam mit der Stadtgemeinde 
$chladming im Hinblick auf die Durchfahrtshöhe für Busse und Last­
kraftwagen sowie die Verkehrssicherheit zu evaluieren, um festzustel­
len, ob deren Auflassung weiterhin erforderlich ist. 

(3) Der RH beurteilte es positiv, dass die ÖBB-Infrastruktur AG ein 
Einsparungspotcllzial von rd. 5,03 Mio. EUR bei den Lärmschutzmaß­
nahmen nutzte. 

25.3 (I)  Das Lalld St6cnllark tci/te ill s611cr Stellullgllahme mit, der Empfelt­
IUllg, die Auj111ssullg dcr Eiscllbahllkrculungen zu etJaluieren, umfestzu­
stellen, ob deren Auj1assung weiterhilI erforderlich ist, ,wchzukommen. 

(2) Laut Stellungnahme des BMVIT sei zwischen dem Lalld Steiennark 
ulld der ÖBB-/llfmstruktur AG im Jahr 2014 vereinbart wordell, die 
A uj1assullg beider EisenbaJlllkreuzungen im WesteIl 11011 Schladming 
niellt umzusetzclI. Alle Leisrullgell für die Ski WM 201 J seien damit 
bereits abgegolten. 

26.1 ( 1 ) 1n einer Sitzung des ÖSV-Bauau schu ses vom 10. November 2008 
legte der ÖSV das damals als _ÖSV-Abgabe- bezeichnete Entgelt für 
die Durchführung von zwölf Bewerben bei der Ski WM 201 3  mit 
3 Mio. EUR - 250.000 EURje Bewerb - fes!. Das InveSlitionsprogramm 
des Landes Steiermark vom 24. Februar 2009 für die Ski WM 201 3  
beinhaltete ebenfalls diese Festlegung (zwölf Bewerbe a 250.000 EUR, 
insgesamt 3 Mio. EUR). Das Reglement der FIS sah für die Ausrichtung 
der Ski WM 201 3 lediglich 1 1  Bewerbe (flinf Damen-, fünf Herren­
und einen Teambewerb) vor. 

(2) Das Land Steiermark sicherte der ASV, einem 100 %igen Toch­
terunternehmen des ÖSV, mit der Förderungsvereinbarung vom 
1 2. März 201 2 max. I Mio. EUR für die Ausrichrung der Vor-WM 201 2 

Bund 2015/ 1 6  
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(Skiweltcupfmale 201 243) und mit der Förderungsvereinbarung vom 
26. Juni 201 3 max. 2 Mio. EUR für die Ausrichtung der Ski WM 20\ 344 
zu, jeweils ftir temporäre I nfrastrukturmaßnahmen, z.B. Funkausstat­
tung, Grundrnieten, Tribünenaufbau, veranstaltung bezogene Elektro­
versorgung, Adaptierung der Pisten, Schneefestiger, Sprühbalken etc. 
Die temporären Infrastrukturmaßnahmen waren ftir die Durchftihrung 
der einzelnen Sk.i-Bewerbe erforderlich. 

(3) Nach der Prüfung durch den bautechnischen Sachverständigen am 
10. Oktober 20\ 3 beliefen sich die Kosten der temporären Infrastruk­
lurmaßnahmen in gesamt auf rd. 3,39 Mio. EUR, rd. 1 ,29 Mio. EUR 
ftir die Vor-WM 201 2  und rd. 2, 10 Mio. EUR ftir die Ski WM 2013 .  
Das Land Steiermark zahlte die maximale Förderung von 3 Mio. EUR 
an die ASV aus; ftir die rest lichen 390.000 EUR musste die ASV selbst 
aufkommen. 

Die Stadtgemeinde Schladming investiene unabhängig von dieser För­
derung in die Vorbereitung und die Durchführung der Ski WM 201 3 
rd. 1 ,36 Mio. EUR45. 

(4) Die Bewerbungsrichtlinie der FIS ftir die Ausrichtung der 
Ski WM 20\ 3  und der Ho ting Contract (TZ 8) gaben u.a. die tem­
porären Infrastrukturmaßnahmen vor, welche vom Veranstalter, dem 
ÖSV und der ASV, herzustellen waren. Der deutschsprachige Venrags­
entwurf des Hosting Contract (zur Ausrichtung der Alpinen Ski WM 
201 1 )  zwischen der FIS und dem Veranstalter sah h ierftir ein Entgelt 
von 44 Mio. CHF (rd. 36,04 Mio. EUR46) der FIS an den Veranstal­
ter vor. In der rechtsgültigen, englischen Version des Hosting Con­
tract vom 29. Mai 2008, welche dem RH zur Gebarungsüberprüfung 
vorlag, war die entsprechende TextsteIle geschwärzt; die tatsächliche 
Höhe des Entgelts der FIS für den Veranstalter der Ski WM 201 3  war 
dem Land Steiermark daher nicht bekannt (TZ 8). 

26.2 ( I )  Der RH kritisiene das Land Steiermark, weil es zwischen FIS und 
dem Veranstalter (ÖSV und ASV) vereinbane temporäre Infrastruktur­
maßnahmen mit 3 Mio. EUR fOrdene, obwohl dem Veranstalter ver­
tragsmäßig auch ein Entgelt von der FI zustand. Die konkrete Höhe 

4J vom 12. bis 18. März 2012 

•• vom 4. bis 17. Ft'bruar 201l 

.0; Das lxtraf .Schladmmg 2030·. ('In HOltlproJt'kl. 5On5118(' Kosttn und S�n für dlt 

WM und die WM-Vo�lTltung. Nähtrt l>e'taib dazu lagtn dc-m RH nicht vor: der RH 

ytrwlr5 In di�m Zusammt'nhang auf St'\n(' ft'hlt'ndC' PrOfungszuslandigktit für dlt 

Stadtgtmtindt Schladming. 

46 zum 1. April 2014 
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des Entgelts war aufgrund der geschwärzten TextsteIle im Hosting 
Contract für die Ski WM 201 3 nicht feststellbar. 

Der RH empfahl dem Land Steiermark, keine Maßnahmen für Sport­
großveranstaltungen zu fOrdern, die der Veranstalter aufgrund einer 
venraglichen Vereinbarung zu erftillen hat und die ihm von dritter 
Seite abgegolten werden. 

(2) Weiters kritisierte der RH, dass das Land Steiermark die Festlegung 
der Förderungshöhe dem ÖSV überließ und insgesamt 3 Mio. EHR auf 
Grundlage von zwölf Bewerben gewährte, obwohl das Reglement der 
FIS lediglich elf Bewerbe vorsah. Die Förderungshöhe wäre deshalb 
mit 2,75 Mio. EUR zu beschränken gewesen, wogegen das Land Stei­
ermark um 250.000 EUR zu viel ausbezahlte. 

27.1 ( I )  Das Land Steiermark fOrderte 2009 und 2010 die Marketing­
maßnahmen der Steirischen Tourismus GmbH für die Ski WM 201 3 
aus den Konjunkturausgleichsbudgets47 des Landes Steiermark mit 
2,80 Mio. EUR. 

Der Auftrag des Landes Steiermark an die Steirische Tourismus GmbH 
war es, die Ski WM 201 3 intensiv zu nutzen, um die Kompetenz der 
Steiermark als Top-Dest ination für _Skiurlaub in  der Steiermark- auf­
zuzeigen und zu stärken. 

(2) Die Steirische Tourismus GmbH begann im Jahr 2008 mit der Pla­
nung der Marketingmaßnahmen für die Ski WM 201 3, defInierte die 
erste Werbephase mit Winter 2009/2010 und setzte sie in den darauffol­
genden Wintern fort. Im der Ski WM 201 3  folgenden Winter 201 3/2014 
investierte die Steirische Tourismus GmbH Mittel in der Höhe von 
rd. 44.500 EUR für die Marketingkampagne mit dem Slogan _Ab auf 
die Weltmeisterpisten - Winterurlaub im Weltmeisterland-. Dadurch 
versuchte die Steirische Tourismus GmbH, die Ski WM 201 3 nach­
haltig über den Veranstaltungswinter 201 2/20 1 3  hinaus für Werbe­
zwecke zu nutzen. 

(3) Insgesamt tätigte die Steirische Tourismus GmbH für die Werbe­
maßnahmen, wie Werbemittel, E-Marketing oder Kampagnen Ausga­
ben von rd. 2,85 Mio. EUR. Insgesamt erzielte sie aus dem Sonder­
marketingprogramm im Zeitraum 2009 bis 201 3  insbesondere aus dem 
Verkauf von Werbeartikeln Erlöse von rd. 52.400 EUR (siehe Tabelle 
Anhang 3). 

47 In den Jahren 2009 und 2010 
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27 .2  Der R H  hielt fest. dass die Dotierung des Sondennarketingprogramms 
durch das Land Steiermark zur Ski WM 201 3 von der Steirischen Tou­
rismus GmbH auch ftir weiterftihrende Maßnahmen im Folgewinter -
rd. 44.500 EUR - verwendet wurde. Dies könnte seiner Ansicht nach 
die nachhaltige Wirkung der Investitionen in die Marketingmaßnah­
men stärken. 

28.1 ( I )  Um den Breitbandausbau in der Region Schladming rechtzeitig vor 
der Ausrichtung der Ski WM 201 3 abzu chließen, genehmigte die Stei­
ermärkische Landesregierung mit Beschlus vom 1 6. Dezember 2010 
rd. 2 Mio. EUR aus dem Konjunkturausgleichsbudget 2010, um dieses 
regionale Projekt zeitlich vorzuziehen. Damit wurde der Breitbandaus­
bau der WM-Region Schladming nur mit Landesmitteln geforden, die 
Förderungssumme von rd. 10,2 Mio. EUR (Anteil aus dem ELER ftir 
die Steiennark) ftir den weiteren Breitbandausbau blieb davon u nge­
nützt"8. 

(2) Das Land Steiennark schrieb den Breitbandausbau am 8. April 201 1 
ftir die WM-Region Schladming entsprechend der Sonderrichtlinie 
_Breitband Austria 2013- des BMVIT aus und vergab die Aufträge 
mit einer Summe von rd. 1 ,84 Mio. EUR am 22.  September 201 1 .  Die 
aus dieser Auft ragssumme maximal resultierende Förderung betrug 
rd. 1 , 1 7  Mio. EUR. 

(4) Die Steirische WinschaftsfOrderungs GmbH (als Förderungs­
steIle des Landes Steiermark) war bestrebt, österreichweit einheitliche 
Abwicklungs- und Abrechnungsmodalitäten ftir die Breitbandoffen­
sive herzustellen, was einen langwierigen Abstimmungsprozess mit 
den Bundes- und Lande fOrderung stellen bedingte. Die Steirische 
Wirt chaftsforderungs GmbH prüfte daher die im November 20 1 3  
vorliegende Abrechnung zum Projekt _Breitbandausbau WM Region 
Schladming- erst im Oktober 2014.  Der maximale Förderungsbetrag 
von 1 , 1 7  Mio. EUR war auf Basis der Abrechnung auszubezahlen. 

28.2 Der RH konnte die Entscheidung des Landes Steiermark nachvollzie­
hen, das Projekt Breitbandausbau in der WM-Region Schladming vor 
der Ski WM 201 3  abzuschließen, weil dies die Möglichkeit qualitativ 

... Vor d�m lIinTtrgrund du öSltrrtichisrhtn BrrltbandofTtnslvc:' In dtn Jahrt'n 2009 bis 
201 J. die aus Mitl('(n d� Europäisch<"n Landwirtschaftsronds für die Entwicklung des 
ländlichro Raumts (ELER) mH rd. 30 Mlo. EUR unters,OuT wurde, standt'n dem Land 
Stl:'lcrmark rd. 10.2 Mio. EUR für den Ausbau dtT BrdtbandinrraSlruktur 1m Wtgt' drf 
SIt'lnschrn Winxhafisfördtrungs GmbH zur Verfügung. Oll: Abwicklung dafür erfolgte 
öSltrrtichwelt enlsprrchend der vom BMVIT ausgearix'tl('ten Sondemchtllm� RB�il­
band Austna 201 )". 
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verbesserter Kommunikationsinfrastruktur für die Ski WM 201 )  sowie 
entsprechendes Nachhalt igkeitspotenzial eröffnete. 

Der RH sah den langen Abstimmungsprozess für einheitliche Abwick­
lung - und Abrechnungsmodalitäten kritisch, weil damit die PrüFung 
der Abrechnung erst zehn Monate nach ihrem Vorliegen möglich war. 

Der RH empfahl dem Land Steiermark, dafür zu sorgen, dass einheit­
liche Abwicklungs- und Abrechnungsmodalitäten von Förderungen 
dergestalt vorliegen, dass Förderungsprojekte wie die Breitbandoffen­
sive zeitnah schlus gerechnet werden können. 

28.] Das Land Stt.>iemwrk teilte in seiner Stellungnahme mit, dass zum 
Zeitpunkt der A usschrt.>ibung im April 201 1 die erforderlichen ELER­
FörderungsunterlageIl noch nicht fenig gestellt gewesell eien. Vm 
österreich weit einheitliche Abrechnungsstandard zu erarbeiten und 
um alle Projekte bzw. Projekttröger im Rahmen der Breitbandiniti­
ative _BBA_201)" gleich zu behandeln. sei ein u mfangreicher und 
langwieriger Abstimmungsprozess mit der Agrarmarkt A ustria sowie 
den Bundes- und den anderen teilnehmenden Landesfordertwgsste/­
len erforderlich gewesen. Für den Abrecl.nungsbercich seien die Detai/­
rege/ungen erst Mitte des Jahres 2014 Jmalisiert worden; die Jrir das 
Projekt notwendigen Abrechllullgsunterlagen seien daher erst Anfang 
Oktober 2014 vollständig vorgelegen. Die Steirische Winsclwftsfor­
derungs GmbH habe danach illlrerhalb 1I0n 1 4  Tagen die Abrechnung 
geprüft und am 1 6. Oktober 2014 die Fördermittel ausbezahlt. 

29.1 ( I )  Die ASV veranstaltete vom 4. bis 1 7. Februar 201 )  - ent pre­
chend den Bestimmungen des Hosting Contract rrz 8) - ein interna­
tionales Jugendcamp in Schladming. Auf Einladung des ÖSV nahmen 
8) Jugendliche aus 49 Nationen am .international Youth Camp49· i n  
Schladming 201 3  teil. 

(2) Sowohl das Land Steiermark als auch das BMLVS fOrderten die Au -
richtung des .International Youth Camp· 201 ) mit jeweils 40.000 EUR 
(insgesamt 80.000 EUR). 

29.2 Der RH kritisierte das Land Steiermark und das BMLVS. die beide 
das .international Youth Camp· Schladming 201 )  mit insgesamt 
80.000 EUR fOrdenen, das der Veranstalter ASV aufgrund des Ho ting 
Contract zu erfullen hatte und wofür ihm auch ein Entgelt von der FIS 
zustand. Die konkrete Höhe des Entgelts war aufgrund der geschwärz-

49 Jugrndlichr u.a. aus Argenlimt"n. Chii!', Ind,,�:n. Iran. Kanada. libanon. Nrpal. Paklslan. 
Talwan und Usl>C'kLSlan 
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ten TextsteIle im Hosting Contract für die Ski WM 201 3 nicht feststell­
bar. 

Der RH empfahl dem BMLVS und dem Land Steiennark, keine Maß­
nahmen für Spongroßveranstaltungen ZU fOrdern, die der Veranstal­
ter aufgrund einer venraglichen Vereinbarung zu erfullen hat und die 
ihm von dritter Seite abgegolten werden. 

29.3 Das BMLVS flielr in seiner Stellungnahme fest, dass im Zuge der 
All/rag teilung ZUIII Förderungsansuchen neben der Finanzierung durch 
das Lalld Steiermark ill der Höhe VOll 40.000 EUR und delll Förder­
allteil ill gleicher Höhe durch deli BUlld auch Eigenmil1e1 des ÖSV il! 
der Höhe VOll 80.000 EUR ausgewiesen wordell seieIl. 

29.4 Der R H  wies gegenüber dem BMLVS erneut kritisch darauf hin, dass 
das BMLVS Maßnahmen fOrdene, die der Veranstalter ASV aufgrund 
des Hosting Contracl zu erfüllen hatte und wofür ihm auch ein Ent­
gelt von der FIS zustand. Er bekrä ftigle deshalb seine Empfehlung. 

Kunst im öffentlichen 30.1 ( I )  Die Congress-Schladming als Bauherr des Mediencenter stellte am 
Raum 30. Mai 201 1 beim Land Steiermark einen Förderungsantrag in der 

Höhe von 100.000 EUR für _Kunst im öffentlichen Raum-. Die Mit­
tel sollten zur künstlerischen Gestaltung des Foyers des Mediencenter 
verwendet werden. 

Bund 2015/16  

(2 )  Im Zuge der Begutachtung des Förderungsantrags teilte der Kul­
turfOrderbeirat des Landes Steiermark dem Förderungswerber am 
29. Juni 201 1  mit, dass er aufgrund von mangelhaften Einreichunter­
lagen keine positive Förderungsempfehlung werde abgeben können. 
Weiters wies der Kulturforderbeirat darauf hin, dass das eingereichte 
Projekt ein integrativer Bestandteil im Bauvolumen sei. Grundsätz­
lich wäre ein Anteil von 1 % des Baubudgets für _Kunst im öffentli­
chen Raum-SO vorzusehen. 

(3) Der Förderungswerber präsentiene daraufhin dem Kulturforderbei­
rat das überarbeitete ProjektS' am 20. September 201 1 ,  der das Projekt 
zur Genehmigung durch das Land Steiermark empfahl. 

(4) Mit Beschluss vom 29. September 201 1  genehmigte das Land Steier­
mark 100.000 EUR aus dem Kulturforderung budget und nicht aus dem 
für _Kunst im öffentlichen Raum- vorgegebenen Teil de Baubudgets. 

'j() nach dem tcicrmärki.schcn Kunst- und Kuhurffirderungsg('S('tz 

"1 .. N('tzw('rk� aus BIrkenholz als Signet ror allt NCllwerkt und Informatlonsnus� 
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(5) Die Congress-Schladming als Förderungswerber wies dem Land 
Steiermark am 1 ). März 201 ) die Verwendung von rd. 87.000 EUR 
für Kunst im öffentlichen Raum nach. Die Rückabwicklung des zu viel 
ausbezahlten Förderungsberrags von rd. 1 3.000 EUR durch den För­
derungswerber erfolgte am 1 9. Jul i 201 3.  

(6) Seit 7. Februar 201 3 (Inkrafttreten der Novelle des Steiermärkisehen 
Kultur- und Kunstförderungsgesetzes) ist im Land Steiermark nicht 
mehr I t:\b des Baubudgets für _Kunst im öffentlichen Raum" vorzu­
sehen, sondern jährlich ein Betrag im landesvoranschlag zur Förde­
rung der Kunst im öffentlichen Raum bereitzustellen. 

30.2 Der RH kritisiene das Land Steiermark, weil es die Congress-Schlad­
ming als Bauherr des Mediencenter mit rd. 87.000 EUR für die künst­
lerische Gestaltung des Foyers fördene, obwohl I t:\b des Baubudget 
ohnehin gemäß den zum Genehmigungszeit]Junkt geltenden landes­
gesetzlichen Bestimmungen verpflichtend rur "Kunst im öffentlichen 
Raum" vorzusehen gewesen wäre. 

30.3 Das Land Steiermark lrielr in seiner Stellungnahme fest. dass es sich 
bei dem gefördenen Projekt um ein allgemeines Kunst- und Kulturpro­
jekt handle, das nach den formalen Kriterien des Kultur- und KUllst­
förderullgsgesetzcs eingereicht und vom damaligen Förderbeirat begut­
achtet worden sei. 

30.4 Der RH betonte gegenüber dem Land Steiermark. dass der Kulturför­
derbeirat selbst darauf hingewiesen hatte, dass das eingereichte Pro­
jekt ein integrativer Bestandteil im Bauvolumen gewesen sei. womit 
I t:\b des Baubudgets und nicht die Förderung von 87.000 EUR aus dem 
KullUrförderungsbudget dafür vorzusehen gewesen wäre. 

Überblick 

31 . 1  ( I )  Entsprechend den Durchführungsbest immungen zur Austragung 
einer Alpinen Ski WM fühne der ÖSV zum Thema Umweltschutz im 
Bewerbungskonzept rur die Ski WM 201 3  gegenüber der F IS 

- den hohen Standard bei der Nachhaltigkeit (TZ 34)  und bei der 
Abwasserbeseitigung m 2 3) sowie 

Bund 2015/ 1 6  
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- Sch ladming als Mitglied der Klima- und Energiemodellregion5' 

an. 

(2) Im Vorfeld der Ski WM 20 1 3  sprach sich die Klima- und Energie­
modellregion für eine CO,-reduzierte Sportgroßveranstaltung aus. Zu 
diesem Zweck arbeitete der Lande energieverein Steiermark - im Auf­
trag des Landesenergiebeauftragten des Amtes der Steiermärkischen 
Landesregierung - eine Abschätzung ftir CO,-Einsparpotenziale aus. 
Der Bericht vom Jänner 2009 enthielt eine Abschätzung des durch 
die Ski WM 201 3 erhöhten CO,-Au stoßes und eine Liste möglicher 
Kompensalionsmaßnahmen. wie die thermische Sanierung von Gebäu­
den und die Stromproduktion mit Photovoltaik (geschätzte Ko ten 
rd. 1 7,20 Mio. EUR). 

(3) Im Juli 201 2  hielt das Land Steiermark in einem Statusbericht der 
Abteilung ftir Energiewirtschaft fest, dass einige der Überlegungen des 
Lande energievereins Steiermark im Rahmen 

- der WohnbaufOrderung, 

- der Förderungsmöglichkeiten des steirischen Umweltlandesfonds 
für emeuerbare Energien und 

- der BundesfOrderung im Wege der Kommunalkredit Public Consul­
ting GmbH rrz 32) 

u.a. fInanziell un tersLÜtzt würden. 

(4) lnsgc amt wurden von den damals in der Abschätzung ftir CO,­
Einsparpotenziale geli teten Kompensationsmaßnahmen - aufgrund 
der fehlenden Finanzierung - wenige umgesetzt (z.B. Ausbau des 
Nahwärmenetzes in Schladming, TZ 32). Ein Endbericht zu den Maß­
nahmen und des realisierten CO,-Einsparungspotenzials der Abtei­
lung für Energiewirtschaft des Landes Steiermark lag bis zum Ende 
der Gebarungsüberprüfung durch den RH vor Ort (Juli 2014) nicht vor. 

31.2 Der R H  hielt kriti ch fest, dass von den aufgezeigten Kompensations­
maßnahmen nur wenige, die zudem nur indirekt i.Z.m. der Austragung 
der Ski WM 201 3  standen (z.B. Nahwärmenetz Schladming TZ 32), 
umgesetzt wurden. 

Sl Sieben Gemeinden der Region - Aich. G6ssrnbcrg. Schladmmg. Pichl-Prrunt"gg. Ramsau 
3m Dachstein. RQhrmoos-Untcrtal. Haus im Ennstal - hallen sich das Zirl gesclZl. auf 

Basis d� Kyoto Klimaschutzzicls Trribhausg� zu rtduZltrt'n. Energie clnzuspart'n und 
EnC'rglt C01-nnural zu trLnlgtn. 
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Der RH beuneilte jedoch die Maßnahme des Landesenergiebeauftrag­
ten des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung, eine Abschät­
zung des durch die Ski WM 201 3 erhöhten CO2-Ausstoßes und mög­
liche Kompensationsmaßnahmen ausarbeiten zu lassen, positiv. 

Der RH empfahl dem Land Steiermark, einen Endbericht über die umge­
setzten Maßnahmen und die realisienen CO2-Einsparpotenziale zu 
erstellen, um eine fundiene Basis für die Planung möglicher Maßnah­
men zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei weiteren Spongroßver­
anstallungen zu erhalten. 

31.3 Das Land Steiermark bestätigte ill seiller Stellullgllahme, dass VOll 
deli ill eiller im Auftrag des LOlldesenergiebeoujlragtell erstellteIl Stu­
die des Lalldesellergieverei/ls ollge.flilrnell Kompellsatiollsmoßnahmell 
zur Reduktioll VOll CO2 lIur wellige umgeseTzt wordell SeiCII. 

Nahwärmenetz Schladming 

32.1 ( I )  Der Ausbau des Biomasse-Nahwärmenetzes war bereits bei den 
1 32 Projekten für die Ski WM 201 3, welche die Task-Force am 23. Sep­
tember 2008 bewenete, berücksichtigl. 

(2) Die Bio-Energie Schladming GmbH reichte - aufgrund von Kapa­
zitätsengpässen in der Nahwärmeversorgung - am 1 9. April 201 1  den 
Förderungsantrag gemäß Umweltforderungsgesetz über die 6. Ausbau­
stufe des bestehenden Nahwärmenetzes in Schladming mit Gesamtkos­
ren von rd. 1 ,46 Mio. EUR bei der Kommunalkredit Public Consul­
ting GmbH ein. Diese errechnete auf Basis der eingereichten Unterlagen 
f6rderfahige Kosten von rd. 1 ,22  Mio. EUR und ermittelte eine För­
derquote des Bundes von 2 1 ,6 1  %. Am 3 1 .  Jänner 201 2 genehmigte 
die Kommunalkredit Public Con ulring GmbH den Antrag mit insge­
samt rd. 440.000 EUR (Bundesanteil rd. 260.000 EUR; Landesanteil 
rd. 1 80.000 EUR). Sie knüpfte die Auszahlung der Förderung an die 
Projektschlussrechnung. Diese lag bis zum Ende der Gebarungsüber­
prüfung durch den RH vor On (Juli 2014) noch nicht vor. 

32.2 Der RH hielt fest. dass der Ausbau des Biomasse-Nahwärmenetzes in 
Schladming nur indirekt i.Z.m. der Austragung der Ski WM 201 3 stand. 
weil der Ausbau zwar im Zuge der Vorbereitungen geplant wurde, die 
Kapazitätsengpässe in der Nahwärmeversorgungjedoch bereits vor der 
Veranstaltung auftraten und den Ausbau des Nahwärmenetzes unab­
hängig vom Besucheraufkommen bei der Ski WM 201 3  bedingten. 
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PholOvoltaik-Anlage Mediencenter 

33.1 ( I )  Das Energiekonzept des Landes Steiermark vom Juli 20 1 2  sah zur 
Ausrichtung einer CO2-neutralen Ski WM 20 1 3  u.a. eine Stromer­
zeugung mit Photovoltaikanlagen (PV-Anlage) vor. Hierflir ollte die 
Congress-Schladming die Dachnäche des neu errichteten Mediencen­
ter (TZ 22) der Energie Steiermark AG zur Verrugung stellen. 

(2) Die Energie Steiermark AG plante die Errichtung einer wasserge­
kühlten PV-Großanlage mit einer Leistung von 50 kWpS) und reichte 
am 1 4. Dezember 2009 ein Förderungsansuchen beim Land Steier­
mark mit Plankosten von rd. 470.000 EUR ein. Der Förderungsbedarf 
au Sicht der Energie Steiermark AG betrug darur rd. 348.000 EUR. 
Das Land Steiermark gab die maximale Förderungshöhe jedoch mit 
maximal 200.000 EUR an, worauf die Energie Steiermark AG das Pro­
jekt überarbeitete. Daflir reduziene sie die Leistung der PV-Anlage 
von 50 kWp auf 1 9  kWp und ändene die technische Ausstattung (von 
Wasserkühlung zu Luftkühlung). Der Förderung bedarf betrug rur die­
ses Projekt nur noch rd. 1 77.000 EUR. Mit Schreiben vom 29. Dezem­
ber 201 1  lehnte das Land Steiermark das Förderungsansuchen der Ener­
gie Steiermark AG flir das neue Projekt wegen der geringeren Leisrung 
und der fehlenden technischen Innovation infolge des Ein atzes einer 
Luftkühlung ab. 

(3) Die Energie Steiermark AG errichtete ab Juli 2 0 1 1  in Kooperation 
mit der Congress-Schladming anstatt der PV-Anlage mit 50 kWp eine 
PV-Anlage mit 19  kWp am Dach des Mediencenter. Die Energie Stei­
ermark AG ftnanziene die Gesamtkosten der Anlage (rd. 1 95.000 EUR) 
aus dem Marketingbudget des Unternehmens ohne Förderung des Lan­
des Steiermark und trug damit zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes 
der Ski WM 20 I 3 bei. 

(4) Am I .  Oktober 201 J übergab die Energie Steiermark AG die errich­
tete PV-Anlage an die Congress-Schladming. 

33.2 Der RH hielt kritisch fe t, dass die ursprüngliche Idee zur Errich­
tung einer wassergekühlten PV-Großanlage mit einer Leistungen von 
50 kWp am Dach des Mediencenter aufgrund der zu geringen Förde­
rung des Landes Steiermark nicht umgesetzt wurde. Diese Entschei­
dung des Landes Steiermark tand im Gegensatz zum Vorhaben. eine 
CO2-neutrale Ski WM 201 3 auszurichten. 

\) kW,. (Kilowan-Prak) steht rur dito (t'leklnschd Spitzrnlc:islung. Ocr WC'n gibt dIe: �IS­

lung an, die- tm Solarmodul unlrT frstgt'lc:gtcn tandard-Ttst�mgungtn abgibt. und 

diC'nl als Vc:rgldchsmaßstab zur lClstungslxwenung Mi Photovoltaik-Anlagen. 
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Im Lichte der Zielsetzung der nachhaltigen Reduzierung des (02-Aus­
stoßes durch die Ski WM 201 J wenete der R H  die Umsetzung der klei­
neren 1 9  kWp PV-Anlage trou versagter Lande fOrderung durch die 
Energie Steiermark positiv. 

33.3 ( I )  Das Lalld reiennark rei/re ill seiller Srell!mgnalwre mir, dass die 
VOll der Energie Sreiemrark AG errielrrere PV-Alliage ursprüngliclr mir 
50 kWp deurlielr größer rmd recillrisclr aufwändiger geplanl gewesen 
sei als die späler ausgefolrrte Anlage ( 1 9  k Wp). 

Das mögliclre Ausmaß der Förderung sei der Energie Steiermark AG 
zum Zeirpullkr der Ersreinreichung bekallllT gewesen; die gravierende 
Änderung der Größe ulld der techllisclrell Aus!ulrnlllg Irätten eine För­
derullg aus dem Ökofollds (a!ls desseIl Mirrelrr die Förderung erfolgen 
Irätte solle 11) lIiclrt z!lgelassell. Dieser Umstalld könlle lIiclrt dem Land 
Sreiermark allgelaster werdelI, vielmelrr rrägr flir das Nielrtzusrallde­
kommen der Förderung die Ellergie Sreiemrark auJgrl/lld der Projekr­
änderwrg die Verantwor/wrg. 

(2) La!lt Stellullgnallllle der Energie Steiennark AG lrabe sie sich 
im Ralrmell ilrrer besrelrenden Kooperarion mit der Stadtgemeinde 
Selrladmillg ellrselrlossell, aus Alllass der Ski WM 201 3 eillell Beitrag 
zur lIaelrlraltigell Reduzierl/Ilg des COrAusstoßes zu leisteIl. Ullter 
Berücksielrrigullg der lerztlielr niehr gewährrell Lalldesjörderullg /rabe 
die Ellergie Steiennark AG nach Abwägullg aller wir/sclrajllichell und 
srraregiselre,r Aspekte die Varianre der Plrotovoltaikanlage von 1 9  kWp 
mit einem Kostenaufwand VOll rd. 1 95.000 EUR umgese/z/. Diese 
Alllage bewirke jälrrlielr eille Reduktion von rd. 6, 5 Tonnen CO/4 im 
Raum Sclrladmillg und leiste somit einen naelrlraltigen Beirrag zur 
Erlraltung einer lebellswcrtell Umwelt in der Steiennark. 

33.4 Der RH wies gegenüber dem Land Steiermark darauf hin, dass die 
Energie Steiermark AG aufgrund der Begrenzung der LandesfOrde­
rung auf maximal 200.000 EUR rur die wassergekühhe PV-Großan­
lage mit einer Leistung von 50 kWp die Variante mit einer Leistung 
von 1 9  kWp und Luftkühlung realisiene. Im Übrigen hatte der RH die 
Umsetzung der kleineren PV-Anlage - trotz versagter LandesfOrde­
rung - positiv gewürdigt. 

.,.. ENTSO-E - Mix 2014: Ocr ENTSO-E (European Nelwork. ofTransmission Systcm Opc­
Idlors)-Mix sIellI die curopawcitc Zusammcnsell.ung des Stroms dar und ist als statis­
tischer Näherungswen zu 'Jt'f'SIt"hen (Quelle: ('-Control). 
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34.1 ( I )  Das Land Stciennark fördene 201 1  die ASV mit 40.000 EUR für 
die Vorbereitung und Durchführung einer nachhaltig ausgerichleten 
Ski WM 201 J .  Die Förderung war an vier Module geknüpft: 

- Modul I :  laufende NachhaltigkeitsbegleitungSS der Ski WM 201 J .  

- Modul 2 :  Konkretisierung, Finalisierung und Präsentation des Nach­
ha It igkei tsko nzepts, 

- Modul J :  Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzepts und 

- Modul 4: Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts. 

(2) Schon mit der Bewerbung für die Ski WM 201 J legte der ÖSV Maß­
nahmen zum Umweltschutz fest (TZ )) . Mit dem Abschluss des Hosting 
Contract (TZ 8) verpflichteten sich ÖSV und ASV als Veranstalter der 
Ski WM 201 J. ihre Maßnahmen so durchzuführen. dass sie im Ein­
klang mit  der Umweltgesetzgebung stehen und, wo immer dies mög­
lich sei, der Förderung des Umweltschutzes dienen. 

(J) Nachweis rur die Erfüllung des Förderungsinhalts war es, für die 
Module I und 2 einen Projektbericht, rur das Modul J einen Umset­
zungsbericht und fur das Modul 4 einen Nachhaltigkeitsbericht zu 
erstellen. Weiters waren rur alle vier Module die Kostennachwei e in 
Fonn von Originalbelegen zu erbringen. Das Land Steiennark legte 
dem RH lediglich zwei Zwischenberichte aus dem Jahr 20 1 2  - diese 
zeigten die Umsetzung der Module I und 2 - sowie den Nachhaltig­
keitsbericht vor. Der Umsetzungsbericht und sämtliche Kostennach­
weise in Fonn von Originalbelegen fehlten. 

(4) Das Land Steiennark, das BMLFUW, die Stadtgemeinde Schlad­
ming und der ÖSV bekannten sich im März 201 2  zu einer nachhal­
t igen Ski WM 201 J.  Die G rundsätze zur Ausrichtung der nachhaltigen 
Ski WM 201 J umfassten insbesondere Maßnahmen zum Schutz der 
Umwelt und des Klimas sowie die Vennarktung regiona ler Produkte. 

34.2 ( I )  Der RH kritisiene das Land Steiennark, weil es die ASV mit 
40.000 EUR fur die Austragung einer nachhaltigen WM fördene, 
obwohl diese als Veranstalter die entsprechende Verpflichtung mit 
dem Abschluss des Hosting Contract weitestgehend - wo immer mög­
lich Förderung des Umweltschutzes, jedoch keine Vennarktung regi­
onaler Produkte - übernommen hatte und wofür ihr auch ein Entgelt 
von der FIS zustand (TZ 8). 

�., öltologis{'h� Nac:hhalligkfi l :  bcschrdbt den weItsichtigen und rücksichtsvollen Umgang 

mit natürlichen R�sour('('n 
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Der RH empfahl dem Land Steiermark. keine Maßnahmen flir Sport­
großveranstaltungen zu fordern. die der Veranstalter aufgrund einer 
vertraglichen Vereinbarung zu erfüllen hat und die ihm von dritter 
Seite abgegolten werden. 

(2) Weiters kritisierte der RH das Land Steiermark. weil es weder den 
Umsetzungsbericht noch sämtliche Kostennachweise in Form von Ori­
ginalbelegen als Nachweis flir die Erfüllung des FörderungsinhallS 
vom Förderungsnehmer abverlangte. und damit die Förderung weder 
dem Inhalt noch der Höhe nach ordnungsgemäß kontroll ieren konnte. 

Er empfahl dem Land Steiermark. vom Förderungsnehmer des Pro­
jekts _Vorbereitung und Durchflihrung einer nachhaltig ausgerichteten 
Ski WM 201 3- nachträglich sämtliche Berichte und Kostennachweise 
in Form von Originalbelegen abzuverlangen. um eine ordnungsge­
mäße Kontrolle des Leistungsanspruchs dem Grunde und der Höhe 
nach sicherzustellen und bei mangelhafter Leistungserflillung etwaige 
Rückforderungsansprüche zu prüfen. 

34.3 Laut Stellungnahme des Landes Steiermark sei es richtig. dass bei der 
Du rrliführung der Ski WM 201 ]  die Umweltkriterien der FIS verpjlich­
tend als Vorgaben zu beachten gewesen seie.!. Allerdings sei Umwelt­
schutz nicht generell mit Nachhaltigkeit gleichzusetzen. Bei einer nach­
haltigen, zukunjlsfohigen Entwicklung seien neben der ökologischen 
Dimension auch noch die soziale und die wirtschajlliche Dimension 
zu beachten. 

Der Nachltaltigkeits-Bericlll zeige auch deutlich auf, dass die 
Ski WM 201] eine nachhaltige, zukunjlsweisende Veranstaltung gewe­
sen sei. 

34.4 Der RH wies darauf hin. dass das Land Steiermark gemeinsam mit 
ÖSV, BMLFUW und der Stadtgemeinde Schladming in der Nachhal­
tigkeitscharta für die Ski WM 201 3 die flinf nachstehenden Themen­
bereiche mit definierten Zielen festlegten: 

I .  Umweltfreundliche Infra truktur 
2. Abfallvermeidung und Klimaschutz 
3. Umweltfreundliche Mobilität 
4. Regionale Produkte 
5. Energiemodell region Schladming. 

Der Schwerpunkt der Themenbereiche (vier der flinn lag somit auf dem 
Umweltschutz, lediglich der Themenbereich regionale Produkte - wie 
schon in TZ 34.2 ( I )  angeführt - war davon ausgenommen; die sozi-
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ale und winschaft l iche Dimension war darüber hinaus nicht von der 
Chana umfasst. Der RH verblieb deshalb bei seiner Kritik und bekräf­
tigte seine Empfehlung. 

35.1 ( I )  Das Land Steiermark investiene nach der Zuschlagsentschei­
dung zur Au tragung der Ski WM 20\ 3  in J J  Straßenbauprojekte 
rd. 50,25 Mio. EUR ausschließlich im Bezirk Liezen. Es fmanziene 
diese Projekte zu rd. 1 'lb aus dem ordentlichen und zu rd. 99 'lb aus 
dem außerordentlichen Haushalt des Landes (siehe Anhang 4). 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung durch den RH waren 1 7  Projekte 
mit einer Gesamtsumme von rd. 1 6.89 Mio. EUR schlussgerechnetS6. 

(2) Ein Arbeitskreis mit Vemetern der Gemeinden der Region, der Bau­
bezirksleitung in Liezen. der ÖBB-Infrastruktur AG. der ÖBB-Postbus 
GmbH. der Polizei. des Wintersponvereins Schladming sowie der Spon­
abteilung und der Verkehrsabteilung des Landes Steiermark legte im 
Sommer 2008 die straßenbaulichen Maßnahmen in der WM-Region 
Schladming (Bezirk Liezen) fesl. 

Alle Maßnahmen wurden grundSätzlich unter den Gesichtspunkten 
einer ge ichenen Erreichbarkeit der Veranstaltungsone und der Ver­
kehrsabwicklung während der Ski WM 201 3  erarbeitet und bewenet. 

(3)  Das Land Steiermark präsentiene am 7. Mai 200957 dem BMVIT die 
erarbeiteten Maßnahmen. Das BMVlTstellte jedoch keine gesondenen 
Minel für diese Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung. 

(4) Der RH stellte bereits anlässlich einer früheren Gebarungsüber­
prüfung fest. dass im österreichweiten Vergleich die Landcsstraßen B 
in der Steiermark einen verhältnismäßig schlechten Straßenzustand 
aufwiesenSB. Rund JJ 'lb der Landesstraßen B entfielen bezüglich des 
Straßenoberbaus 11. Zustandserfassung aus dem Jahr 2010 auf die 
Zustandsklasse 5 (sehr schlechter Zustand). Für diese Straßen bestand 
somit Handlungsbedarf. um die Verkehrssicherheit und Befahrbarkeit 
zu gewährleisten. 

(5) Der RH wies in seinem Bericht _ Verländerung der Bundesstraßen" 
darauf hin. das das Budget des Landes Steiermark - vor dem Hin­
tergrund der Studie Baul icher Erhallungsbedarf für die Landesstraßen 

'i6 enlSpncht dC'n BC'u"ägen aus dC'm Bauprogramm 

')1 im Rahm<'n dt"r Arbtllsgruppr Verk('hr zur Sk.i WM 201 J 

SI si('he Bericht des RII .. VerHInderung der Bundt"sstraßen" (Reihe Stt'i('rmark 2014/2) 
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Österreichs vom April 201 1 ,9 - rur die Erhaltung des Oberbaus nicht 
ausreichen werde, um eine Verschlechterung des Zustands zu verhin­
dern. Entsprechend der Studie müsste in der Steiermark der erfor­
derliche Aufwand für die bauliche Erhaltung eines gleichbleibenden 
Zustandes bis 2020 um 5) % steigen. Außerplanmäßige und regionale 
Investitionen wie jene für die Ski WM 201 )  würden zu keiner gesamt­
heitlichen Verbesserung der Qualität des Straßenzustands in der Stei­
ermark führen. 

35.2 ( I )  Der RH beurteilte die großen regionalen Investitionen im Bezirk 
Liezen im Hinblick auf den überregional schlechten Straßenzustand 
in der Steiermark insofern als kritisch, weil sie zu keiner gesamtheit­
lichen Verbesserung der Qualität des Straßenzustands in der Steier­
mark führten. 

Der RH empfahl dem Land Steiermark im Lichte der ftnanziellen Heraus­
forderungen und des insgesamt vergleichsweise schlechten Straßen­
zustands, außerplanmäßige und regionale Investitionen in die Stra­
ßeninfrastruktur aus Anlass von Sportgroßveranstaltungen insofern 
zurückhaltend zu handhaben, als dennoch die Verkehrssicherheit und 
die Befahrbarkeit des gesamten Straßennetzes im Verantwortungsbe­
reich des Landes Steiermark durch geeignete Prioritäten sicherzustel­
len wäre. 

(2) Der R H  kritisierte. dass zur Zeit der Gebarungsüberprüfung VOn 
den 3 3  Projekten lediglich 1 7  Projekte mit einer Gesamtsumme von 
rd. 1 6.89 Mio. EUR schlussgerechnet waren. 

Der RH empfahl dem Land Steiermark, die Projekte der Straßeninfra­
struktur möglichst zeitnah schlusszurechnen. 

35.3 La", Stellullgllahme des Lalldes Steiermark seien gwndsätz/ich alle 
MaßllahmeIl ullter dem Gesicht pUllkt eiller gesicl,enen Erreich­
barkeit der Verallstalrullg U lld der Verkehrsabwicklullg währelld der 
Ski WM 2013 erarbeitet und bewertet worden. 

Im Zuge der Ski WM 2013 seien eine Reihe von Saniewngsprojekten 
aus eillem gesondenen Budgerallsarz vorgezogell worden. Somir lIabe 
sicll regional eille Verbessewllg des Straßellzusrm,des ergebell. Die pro­
zellluellell Verbessewngell im gesamteIl sreirisel,ell Lalldesstraßelllletz 
seieIl elllsprecl,elld der gerärigten hrvestitiollell eillgetretell. Das Bud­
get der Lallllesstraßellvenvaltung müsse jedoch um 53 % erhöht wer­
deli, um eh,ell gleiel,bleibende,r ErhallUngszustalld zu gewährleisren. 

�9 Uni'V.-Prof. Dlpl.-Ing. Dr. Johann lilzkt'. Dipl.-Ing. Dr. Alfmi Weninger-Vyrudll 
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Weir�r m�rkr� da Land Sr�i�rmark i n  s�in�r Sr�lIungnallm� an, da s 
die Empfehlung des RH. Projekr� in Zukunft möglichsr zeiwah schluss­
zuredlllell, beTÜcksidrrigr werde. 

]5.4 Der RH erwidene dem Land Steiermark. dass die großen regionalen 
Inveslilionen in die SlraßeninFrastruklUr im Bezirk Liezen zwar mathe­
matisch zu einer gesamlheill ichen Verbesserung der Qualität des Stra­
ßenzustands in der Steiermark ftihnen, jedoch die konkreten Quali­
tätsverbesserungen geografIsch auf diesen Bezirk be chränkt waren 
und nicht im gesamten Landesgebiet wirksam wurden. 

]6.1 ( I )  Die Stadtgemeinde Schladming nahm mit Gemeinderatsbeschluss 
vom 28. September 201 1  ftir die Finanzierung kommunaler Projekte. 
die Gemeindeaufgaben im Sinne der Gemeindeordnung betrafen - wie 
Zu bau zum Feuerwehrhaus. Anschaffung eines Löschfahrzeugs. Ankauf 
von Einrichtung ftir den Congress-Schladming und Sanierung öffent­
licher Gebäude für die Ski WM 201 3  - ein Darlehen (_WM-Darlchen-) 
in der Höhe von 6 Mio. EHR auf. Das Land Steiermark genehmigte die 
Darlehen aufnahme gemäß Gemeindeordnung 1 967 mit Beschluss der 
Steiermärkischen Landesregierung vom 10. November 201 1 .  

(2) Die Tilgung des Darlehens mit einer Laufzeit von 20 Jahren hat 
- beginnend mit 30. Juni 201 3  - grundsätzlich in 40 Halbjahresra­
ten zu erfolgen; außerordentliche Tilgungen waren jedoch möglich. 
Das Land teiermark und die Stadtgemeinde Schladming vereinbar­
ten am I .  Juni 201 1 ,  dass das Land Steiermark jährlich bis 2020 der 
Stadtgemeinde Schladming 500.000 EUR (insgesamt 5 Mio. EUR) ftir 
die außerordentliche (frühzeit ige) Abdeckung der Darlehensraten der 
Stadtgemeinde Schladming zur Verfugung stellen werde. Eine schrift­
liche Vereinbarung dazu lag dem RH nicht vor. 

(3) Mit Schreiben vom 6. September 201 2  teilte das Land Steiermark der 
Stadtgemeinde Schladming mit. dass ftir das Jahr 201 2  500.000 EUR 
an Bedarfszuweisungsmineln ftir die _ Infrastrukturmaßnahmen WM­
Darlehensrückzahlung- - abhängig vom noch ausstehenden Beschluss 
der Landesregierung - zur Verftigung gestellt werden. Die Steiermär­
kische Landesregierung bewilligte am 1 3. September 201 2  Bedarfszu­
weisungen ftir die Stadtgemeinde Schladming von 2 50.000 EUR ftir 
SIraßen und Annuitäten und am 18 .  Oktober 201 2 weitere 250.000 EUR 
ftir die Rückzahlung des WM-Darlehens. 

Die Stadtgemeinde Schladming nutzte die Bedarfszuweisungsmiuel von 
insgesamt 500.000 EUR entsprechend den Bewilligungen der Steier­
märkischen Landesregierung zur Hälfte ftir Straßeninfrastrukturmaß-
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nahmen und zur Hälfte für die Tilgung und Zinsenzahlung des WM­
Darlehens. 

(4J Die Steiermärkische Landesregierung bewilligte der Stadtge­
meinde Schladming für das jahr 201 3 Bedarfszuweisungsmittel von 
500.000 EUR ausschließlich zur Tilgung und Zinsenzahlung des WM­
Darlehens. Die Stadtgemeinde Schladming nutzte den Betrag bewil­
ligungsgemäß. 

(5J Der Bericht der Gemeindeaufsicht des Landes Steiermark zum Rech­
nungsabschluss 2008 bestätigte der Stadtgemeinde Schladming eine 
positive finanzielle Entwicklung. Die Aufsichtsbehörde hielt damals 
fest, dass die Stadtgemeinde Schladming über die Ski WM 201 3  hinaus 
nur dann wirtschaftlich überleben werde, wenn sie bei allen für die 
WM notwendigen Projekten zur Gänze von der Finanzierung heraus­
gehalten wird. Weiters hielt die Gemeindeaufsicht fest, dass Finanzie­
rungsbeteiligungen der Stadtgemeinde Schladming nur fUr tatsächliche 
Gemeindeaufgaben - nach der Gemeindeordnung - vorgesehen waren. 

(6J Nicht umfasst von der Gebarungsüberprüfung war die Stadtge­
meinde Schladming, weil der RH aufgrund der Einwohnerzahl - unter 
10.000 - nicht prüfungszuständig war. 

36.2 ( I J  Der RH kritisierte das Land Steiermark, das über den Weg von 
Bedarfszuweisungen an die Stadtgemeine Schladming eine zusätz­
liche Förderung für die Ski WM 201 3 gewährte, obwohl die geför­
derten kommunalen Projekte Gemeindeaufgaben nach der Gemein­
deordnung betrafen. 

(2J Weiters kritisierte der RH das Land Steiermark. weil es die Bedarfs­
zuweisungen für 201 2 nicht - wie ursprünglich am I .  juni 201 1  zwi­
schen Land Steiermark und Stadtgemeinde Schladming vereinbart und 
auch im Schreiben vom 6. September 201 2 bestätigt - ausschließlich 
zur Tilgung und Zinsen zahlung des WM-Darlehens bewilligte, sondern 
im jahr 201 2  die Hälfte der Bedarfszuweisungsminel von 500.000 EUR 
für Straßeninfrastrukturmaßahmen in der Stadtgemeinde Schladming 
zur Verfügung stellte. 

Der RH empfahl dem Land Steiermark. die Finanzierung kommunaler 
Projekte in Wege von Förderungsvereinbarungen durchzuführen. um 
den zweckmäßigen und wirkungsvollen Einsatz der Minel der öffent­
lichen Hand für Sportgroßveranstaltungen zu verbessern. 

8und 2 0 1 5/ 1 6  
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36.3 Laut Stelilll1gnahrne des Lmldes Steiermark habe es auch Srraßen-Vor­
/raben der SllIdtgemeinde mir BedaljsZllweisu"gsmitie/" in der Höhe 
vOn 250.000 EUR unterslützt, die unabhängig von der Ski WM 201 3  
durcllzuJi.ihrell gewesen wären und die ohne Unterstützung durclI das 
Lalld Steienllark den Haus/roll der Stadtgemei.lde Schladmi"g unver­
hältllismäßig belastel hänen. Es ersclleine dem Land Steiennark zweck­
mäßiger lmd sparsamer, diese Rechnungen durch Bedaljszuweisungs­
millel u'lmillelbar zu bedeckell, a llstoll die Stadtgemeillde Sclliadmillg 
zu ersucl .. n, ein Dar/ellen fir diese Maßlla/lIIlen aufzUI,,"mell, um 
dieses sodan .. durch Bedaljszuweisung minelfrühzeitig rückfihrell zu 
kÖ'lnell. 

36.4 Der RH entgegnete dem Land Steiermark. dass die Gewährung der 
Bedarfszuweisungsmittel in der Höhe von 250.000 EUR fur Straßen­
Vorhaben der Vereinbarung zwischen Land Steiermark und der Stadt­
gemeinde Schladming vom I .  Juni 201 1 widersprach, wonach das 
Land Steiermark jährlich bis 2020 der Stadtgemeinde Schladming 
500.000 EUR (insgesamt 5 Mio. EUR) ftir die außerordentliche (früh­
zeitige) Abdeckung der Darlehensraten - die nicht fur Straßenbau­
vorhaben verwendet werden sollten - der Stadtgemeinde Schladming 
zur Verfugung stellen wird. 

Für den RH ist nicht nachvollziehbar, warum der Betrag von 250.000 EUR 
ftir Straßen-Vorhaben, die die Stadtgemeinde Schladming unabhängig 
von der Ski WM 201 3  durchzufuhren gehabt hätte, eine unverhältnis­
mäßige Belastung - bei vom Land Steiermark nachgewiesener posi­
tiver fInanzieller Entwicklung - ftir die Stadtgemeinde Schladming 
hätte darstellen können. Lediglich der Aufwand fur das Vorziehen die­
ser Straßen-Vorhaben. um rechtzeitig ftir die Ski WM 201 3 fertig zu 
sein, hätte zwar eine zusätzliche Belastung bedeutet, deren Unverhält­
nismäßigkeit jedoch ftir den RH nicht plausibel ist. 
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37 Der RH prüfte die Verwendung der rur die Ski WM 201 3 investienen 
fInanziellen Millel anhand von zwei Bauvorhaben des Ziel tadions 
Planai "Umbau und Erweiterung des Talstationsgebäudes der PIanai­
Bahn" (TZ 43 fr.) und "Servicedeck" (TZ 48 fr.). Ausschlaggebend rur 
diese Auswahl waren 

- die unmillelbare Notwendigkeit der Maßnahmen rur die Ausrich­
tung der Ski WM 201 )  (das Zielstadion war darur das ponliche 
Zentrum). 

- der fInanzielle Umfang der Maßnahmen ( 1 2.89 Mio. EUR - vorläu­
fige Ist-Kosten Talstation per Februar 2014 bzw. 1 4.37 Mio. EUR ­
Gesamtkosten Servicedeck per Anfang 2014) und 

- die gegebene Prüfungszuständigkeit des RH flir den Bauherrn Pla­
nai-Hochwurzen-Bahnen6o 

38 ( I )  Da Zielstadion Planai besteht aus dem 2010 umgebauten und 
erweitenen Talstationsgebäude der Planai-Seilbahn (zugleich Verwal­
tungssitz der Planai-Hochwurzen-Bahnen). einer 201 1 neu errichte­
ten Tiefgarage (deren Dach bildet bei Sportveranstahungcn die Ziel­
arena. das erste Umergeschoß ist eine multifunktionale Serviceebene 
- das "Servicedeck") und dem 201 2  ebenfalls neu errichteten _Wahr­
zeichen Skygate" (den Ziel hang der Planai überspannender Stahlbo­
gen). Schon früher (2008) war angrenzend an das Zielstadion ein Park­
haus errichtet worden (TZ 1 8  fr.). 

Nachstehend sind die wichtigsten Ereignisse im Zusammenhang mit  
der Planung und Errichtung des Zielstadions Planai aufgelistet: 

60 Bauherr du ZWCI Projekte war dlC' Planai-Hochwur1.t'n-Bahnen. dlc mehrheitlich Im 
Flgtntum der öffentlichen Hand stand: andcrt BauvorhabC'n. wie das MedicnC'cnt('r. 
wart"ß aufgrund der r('hlr-ndtn Prtlf'ungszusländigkC'11 drs RII nicht llberpnlfbar. 

Bund 2015/ 1 6  
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Tabelle 17: Projektchronologie 

2005 

April bis September 2005 EU-weiter Ideen- und Realisierungswettbewerb mit anschließendem Verhanda 
lungsverfahren rur die Planung des Zielstadions Planai 

4. Oktober 2005 ge.uftr.gung Wettbewerbssieger mit der Generalpl.nung des Ziel.tadion. Planai 

2006 

13. Jänner 2006 Projektstopp durch Planai-Hochwurzen-8ahnen (unerwartet hohe Ablöseforderung 
eines Grundeigentümers) 

2007 

März 2007 

2001 

1 .  April 2008 

17. Dezember 2008 

ZOGt 
---

20. Oktober 2009 

22. Dezember 2009 

2010 

Planung eines Parkhauses alternativ zur geplanten Tiefgarage 

Baugenehmigung durch BMVIT für den Umbau der Talstation 

Inbetriebnahme Parkhaus Pl.nai 

Vorgabe von Eckpunkten für die Planung des Ziel.tadions durch den ÖSV-B.u­
ausschuss 

Erwerb eines strittigen Grundstücks durch die Stadtgemeinde Schl.dming 

20. Jänner 2010 Beschluss ÖSV-B.uau,schu,s zur Umsetzung Zielst.dion 

22. Februar 2010 Abschluss der Förderung.vereinbarung zwischen dem l.nd Steiermark und der 
Pl.nai-Hochwurzen-B.hnen (TZ 18) 

19. März 2010 Be.uftr.gung der Generalunternehmerteistung für den Um- und Zu bau Talstation 
Planai-Bahn durch die PLanai-Hochwurzen-Bahnen 

15. März bis 26. November 2010 B.uphase Talst.tion Pl.n.i-B.hn 

2011 

18. April bis 15. November 2011 

31. Oktober 2011 

2012 

18. Jänner 2012 

2. Februar 2012 

11. September 2012 

Oktober 2012 

2013 

9. Jänner 2013 

Quelle: Planai-Hochwurzen-Bahnen 

Bund 2 0 1 5/ 1 6  

Bauphase Servicedeck 

Abschluss der Förderungsvereinbarung zwischen 8MlV$ und Land Steiermark 
(Tl 18) 

Abnahme der St.hlb.uarbeiten Skyg.te 

förmliche Übernahme der Generalunternehmerleistungen des Servicedecks 

Entscheidung de. ÖSV-B.u.usschusse. tOr den Abbruch der .loop-Verlängerung· 

Abbruch loop-Verlängerung 

offizielle Eröffnung Skygate 
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39.1 ( I )  Die Planai-Hochwurzen-Bahnen veranstaltete im Jahr 2005 cinen 
Generalplanerwenbewerb61 mit der Aufgabcnstcllung, im Bereich der 
Talstation unter Einhaltung eines Kostendeckeis von 1 1  Mio. EUR62 

folgende Funktionen zu realisieren: 

- Tiefgarage fiir rd. 400 Pkw, 

- Zielarena mit Tribünenkranz am Dach der Tiefgarage (mit der Nut­
zungsmöglichkeit als Parkplatz fiir rd. 250 Pkw, wenn keine Ver­
anstaltungen stanflnden), 

- multifunktionale Serviceebene {bei Sponveranstaltungen: Abstell­
möglichkeiten rur Rundfunk-Übenragungswägen und Comainer rur 
Sportler, Presse, Dopingkontrollen u.ä.; sonst: Nutzung als Parkplatz 
für rd. 200 Pkw und rur die Unterbringung von (Teil-)Bereichen des 
Skiverleihs), 

- Umbau und die Erweiterung des bestehenden TaIstationsgebäu­
des (Vergrößerung des Foyers mit integrierten bzw. angegliederten 
Serviceeinrichtungen, wie Kassen ete., leistungsfähige Zu- und 
Abgänge zur Ein- bzw. Ausstiegsstelle der Seilbahn. Unterbrin­
gung eines modular erweiterbaren _One-Stop-Shop- u.a. rur Ski­
Verleih und -Service; Sanierung bzw. Umstrukturierung der Büro­
einheiten. Fassadensanierung) sowie 

- Strukturierung und EntOechtung der VerkehrsSlröme. 

(2) I m  Oktober 2005 beauftragte die Planai-Hochwurzen-Bahnen den 
Sieger bzw. Bestbieler des Wettbewerbs mit der Generalplanung des 
Zielstadions Planai. Das Bauprojekl sollte 2006 umgesetzt werden. 

(3) Als der Generalplaner sein Projekt bis zur Einreichplanung weiter­
entwickelt hatte. verhängte die Planai-Hochwurzen-Bahncn im Jän­
ner 2006 einen Projek.tstopp. Gründe für den Projektstopp waren eine 
unerwartet hohe Ablöseforderung eines Grundeigentümers im Bereich 
der geplanten Tiefgarage bzw. die von ihm behauptete ungeklärte 
Rechtslage im bestehenden Bestandsvenrag. 

(4) Mehr als ein Jahr später, im März 2rxYl. beauftragte die Planai­
Hochwurzen-Bahnen den Generalplaner. als Alternative zur Tiefga­
rage ein Parkhaus außerhalb des ursprünglichen Planungsgebiets zu 
planen. das im Dezember 2008 in Betrieb ging. Zeitgleich beauftragte 

&1 offener. EU-weiler Rcalisicrungs- und Ideenwcnbtwerb im Obcrschwcllcnbcrckh mit 
an5Chli("fknd�m V�rhandlungs\lerfahrcn für die im Wclllx'werb bestimmttn Preisträger 

Itl Baukosten 10 Mio. EUR. Generalplanerhonorar I Mio. fUR 

Bund 2015/ 1 6  
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sie den Generalplaner auch mit der Wiederaufnahme seiner Planung 
für den Umbau und die Erweiterung der Talstation ; dieses Teilprojekt 
war vOm strittigen Grundstück nicht berührt. 

(5) Im Mai 2008 erfolgte der Zuschlag ftir die Austragung der 
Ski WM 201 3. Der Generalplaner führte in der Folge Variantenunter­
suchungen zum Zielstadion Planai (mit und ohne Inanspruchnahme 
des strittigen Grundstücks) durch. 

(6) Nach neuerlichen Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer 
erwarb die Stadtgemeinde Schladming im Dezember 2009 das strit­
tige G rundstück im Ausmaß von 3.654 m2 um 1 .95 Mio. EUR. gefOr­
dert vom Land Steiermark. Das eröffnete der Planai-HochwurLen­
Bahnen die Möglichkeit"'. das Zielstadion Planai bestehend aus den 
drei Teilprojekten 

- _Umbau und Erweiterung des Talstationsgebäudes der Planai-Bahn­
(Fertigstel lung im Jahr 2010). 

- _Servicedeck bzw. Tiefgarage- (Fertigstellung im Jahr 201 1 )  und 

- _Wahrzeichen Skygate- (Fertigstel lung im Jahr 201 3) 

rechtzeitig ftir die Austragung der Ski WM 201 3 umzusetzen. 

(7) Die Errichtungskosten ftir das gegenüber dem Siegcrprojekt aus 
dem Generalplanerwettbewerb im Jahr 2005 veränderte und erwei­
terte Ziel tadion Planai betrugen 29.38 Mio. EUR. 

(8) Laut einer Darstellung des Generalplaners aus dem Jahr 2010 stieg 
der Anteil eines - gemäß Generalplanervenrag unveränderlichen -
Honorars (9.7 %) an den Nettoherstellkosten auf 10. 1 3  %. Laut dem 
Generalplanervertrag aus 2005 sollten die 9.7 % unverändert bleiben. 
Der Generalplaner begründete die Höhe des Honorars u.a. mit Projekt­
anpassungen und Varianten untersuchungen. 

39.2 Der RH kritisierte die Planai-Hochwurzen-Bahnen. weil sie die Planung 
für das Ziclstadion Planai bis zur Einreichplanung vorantrieb. bevor sie alle 
für die Projektumsetzung erforderlichen Grundstücke bzw. Baurechte gesi­
chert hane. Damit verursachte sie Mehrkosten - auf Basis der Darstellung 
des GeIleraiplaners au dem Jahr 2010 - von zumindest 1 42.000 EUR beim 
Generalplanerhonorar. Die nicht rechtzeitig erfolgte Sicherung der Rech,e 

61 durch ein('n späler mil der Sladlgrmrmdt' SchJadmmg abgcschJossrnen BaurtdllSvenrag 
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trug wesentlich zur verzögerten Gesamtfertigslellung des Zielstadions 
- von 2006 auf 201 3  - bei. 

Um Mehrkosten für Umplanungen zu vermeiden, empfahl der RH der 
Planai-Hochwurzen-Bahnen, vor der Beauftragung weitergehender 
Planungen alle ftir die spätere Umsetzung des Bauvorhabens erfor­
derlichen Rechte zu sichern, Der R H  nahm positiv zur Kenntnis, dass 
die Planai-Hochwurzen-Bahnen infolge der Gebarungsüberprüfung 
durch den RH hinkünftig einen ausreichenden Planungshorizont rur 
die Umsetzung von Großprojekten vorLUsehen beabsichtigen. 

39.3 Laut Stellungnahme der Planai-Hocl,wurzen-Ballllen habe bei Pla­

"u"gsbegim, im Ja/zr 2005 ein loouvristiger Bestandsvertrag frir das 

zu bebauellde Grulldstück bestanden, 

Die Beurteilu"g des RH zu den Mehrkoste" beim Generalplanerho"o­

rar auJgrulld des Projektstopps könne die Plarrai-Hod"vurzen-Bah­

nell lIidll teile", Da sämtlicl,e weitere Pianullgell auf deli vorliegelldell 

Einreid'pla'lUlIgen aufbauen würden, seien bei den Folgeprojekten sehr 

n iedrige Honorarsätze mit dem Generalplaner ausverlrandelt worden. 

Gegenüber üblichen Honorarsätzen für ähnliche Projekte von J 2 % 

bis J 5 % der Nelloher tellkosten seien im Bereich des Zielstadions die 

Honorarsätze nur zwischen 8 % und 9 % gelegen, 

39.4 Ocr RH entgegnete der Planai-Hochwurzen-Bahnen, dass der zu Pla­
nungsbeginn bestehende Bestandsvertrag die geplante Errichtung einer 
Tiefgarage nicht ausdrücklich umfasste und die Planai-HochwurLen­
Bahnen daher nicht alle erforderlichen Rechte gesichert halte, was 
zum Projekts topp flihrte. Beim Generalplanerhonorar waren dadurch 
u.a. vermeidbare Mehrkosten Für - später wieder verworfene - Vari­
anlenstudien ohne Inanspruchnahme des strinigen Grundstücks ent­
standen, Durch die Variantenstudien und Projektanpassungen bzw. 
-erweiterungen stieg laut Darstellung des Generalplaners der durch­
schninliche Anteil seines Honorars an den Gesamt-Netloherstellungs­
kosten trotz der Honorarverhandlungen der Planai-Hochwurzen-Bah­
nen, 

40.1 ( I )  Die Planai-Hochwurzen-Bahnen erstellte zu den Projekten Service­
deck, Talstation und Parkhaus dynamische Invest itionsrechnungen rur 
20 Jahre, um den geplanten wirtschaftlichen Erfolg zu ennineln. Für 
die übrigen unmittelbar flir die Ausrichtung der Ski WM 201 3 erfor­
derlichen und von der Planai-Hochwurzen-Bahnen umgesetzten Maß­
nahmen - Skygate und Pisteninfrastruktur - lagen keine PIanrech­
nungen vor. 
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Die Berechnung des Erfolgs flir die Tiefgarage - die später die Bezeich­
nung Servicedeck erhielt - präsentierte die Planai-Hochwurzen-Bah­
nen im Aufsichtsrat im Jahr 2004. Die Rentabilitätsberechnung der 
Talstation aus 2006 war ausschließlich flir interne Zwecke bestimmt 
und wurde nicht dem Aufsichtsrat präsentiert. Die Planrechnung Park­
haus war Grundlage flir die Beschlu sfassung des Aufsichtsrats am 
1 3. September 2007. 

(2) Die Förderungsvereinbarung mit dem Land Steiermark betref­
fend die Maßnahmen des Zielstadions inkl. Servicedeck und oberstes 
Geschoß des Parkhause schlossen das Land Steiermark und die Pla­
nai-Hochwurzen-Bahnen am 22. Februar 2010 ab. 

(3) Die WirtSchaftlichkeitsberechnung flir die Tiefgarage zeigte jähr­
liche Überschüsse von rd. 740.000 EUR bis zu 1 .57 Mio. EUR in Abhän­
gigkeit von der Auslastung, vom Fremdflnanzierungszinssatz, von 
den Betriebskosten und den Errichtungskosten (rd. 6 Mio. EUR bzw. 
rd. 9 Mio. EUR64). Die Gewinnschwelle der Tiefgarage lag bei der 
Anzahl der Fahrzeuge je nach Szenario zwischen 1 3.800 und 1 9.300 
Fahrzeugen. Die Einnahmen basierten auf einer durchschnittlichen Per­
sonenanzahl je Fahrzeug, die auf einer Zählung _vor über zehn Jahren 
beruhte-65. Die Betriebskosten beruhten auf einer Annahme der Pla­
nai-Hochwurzen-Bahnen, die sie zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
11. eigener Aussage nicht mehr nachvollziehen konnte. 

Die tatsächlichen Errichtungskosten des Servicedecks (frühere Bezeich­
nung: Tiefgarage) betrugen 1 4,37 Mio. EUR. Die Planai-Hochwurzen­
Bahnen adaptierte die - zur Zeit der Ski WM 201 3  neun Jahre alte -
Planungsrechnung für das Servicedeck nicht, obwohl in der Folge des 
Zuschlags der Ski WM 201 3 veränderte Rahmenbedingungen (Förde­
rungen, Anforderungen an die Dimensionierung der Projekte. Ent­
wicklungen des Finanzmarkts) gegeben waren. Sie erstellte auch kei­
nen Soll-Ist-Vergleich nach Fertigstellung des Servicedecks. 

(4) Die Rentabilität berechnung flir die Ta lstation umfasste das Talsta­
tionsgebäude, den Shop, das Buffet und die Parkplätze. Für den Shop, 
da Buffet und die Parkplätze ernlillelte die Planai-Hochwurzen-Bah­
nen einen Mindestumsatz, mit dem sich diese Bereiche nach zehn Jah­
ren rentieren würden. Da das Talstarionsgebäude lediglich flir die Ver­
waltungstätigkeiten vorgesehen war und somit keine Erlöse zu erwarten 

ft.4 mll 9.J4 Mio. EUR bzw. 9. 1 2  Mlo. EUR (mll bzw. ohn� ZUlriltssystem) 

6S Wn!CT dC'r Zeitpunkt noch dir Auswertung der l�hlung UI$IIt:rtn zur Z('II der G('ha­

rungsu�rprOfung noch. wrshalb der genaue Zeitpunkt unhck.annt war. Finnahmcn­

sch.lUzung ergibt sich aus: Person('nanzahlj(' Pkw mulliplizien mit dem Netlogastwen, 

dtr sich aus den SC'ilbahnC'rlöstn je Ersteintrin bn-limmt. 
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waren. waren in der Rentabilitätsberechnung rur dieses Gebäude nur 
Baukosten angesetzt. Eine Gesamtbetrachrung des Erfolgs der Talsta­
tion lag nicht vor. 

Die Errichtungskosten für die Talstarion waren mir 1 1 ,22  Mio. EUR 
angesetzt, eine gen aue Beschreibung der Maßnahmen fehlte jedoch, 
so dass ein Vergleich mit den tatsächlichen Errichtungskos(en nicht 
möglich war. Die Planai-Hochwurzen-Bahnen adaptiene die - zur Zeit 
der Ski WM 201 3  sieben Jahre alte - Rentabilitätsberechnung für die 
Talstarion nicht. obwohl nach Zuschlag der Ski WM 201 3 verändene 
Rahmenbedingungen (Förderungen. Anforderungen an die Dimen­
sionierung der Projekte, Entwicklungen des Finanzmarkts) gegeben 
waren. Sie erstellte auch keinen Soll-1st-Vergleich nach Fenigstel­
lung des Talstationsgebäudes. 

(5) Die Planrechnung für das Parkhaus zeigte einen Erfolg von 
rd. 58.000 EUR. 

Das oberste Geschoß des Parkhauses diente während der Ski WM 201 3 
für die Übenragungswägen der verschiedenen Rundfunkstationen und 
als TV-Compound66, weshalb das Land Steiermark und das BMLVS 
das Parkhaus in gesamt mit 900.000 EUR rDrdenen. 

Die Planai-Hochwurzen-Bahnen adaptiene die - zur Zeit der 
Ski WM 201 3 fünfeinhalb Jahre alte - Planrechnung für das Park­
haus nicht, obwohl nach Zuschlag der Ski WM 201 3  verändene Rah­
menbedingungen (Förderungen, Anforderungen an die Dimensionie­
rung der Projekte, Entwicklungen des Finanzmarkts) gegeben waren. 
Sie erstellte auch keinen Soll-1st-Vergleich nach Fenigstellung des 
Parkhauses. 

40.2 ( I )  Der RH krit isierte die Planai-Hochwurzen-Bahnen wegen der 
wenig aussagekräftigen und unvollständigen Winschafll ichkeitsbe­
rechnungen zu den Projekten Servicedeck, Talstation und Parkhaus. 
Die Planai-Hochwurzen-Bahnen erstellte weder eine alle Teilbereiche 
des Zielstadions umfassende winschaftliche Gesamtbetrachtung noch 
aktualisiene sie ihre rur die Projekte durchgefühnen Berechnungen. 
obwohl dies wegen der durch die Ski WM 201 3  verändenen Rahmen­
bedingungen zweckmäßig gewesen wäre. 

f>b brfestigtc: Flächt filr die Medienberichterstaltung 

Bund 2015/ 1 6  
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(2) Nach Ansicht des RH war die Winschaftlichkcitsberechnung ftir 
die Tiefgarage mangelhafl, weil die durchschnillliche Personenanzahl 
je Fahrzeug aufüberhollen Grundlagen beruhte und die Planai-Hoch­
wurzen-Bahnen die Betriebskosten nicht mehr nachvollziehen konnte. 

(3) Weiters kritisierte der RH die Planai-Hochwurzen-Bahnen. weil 
sie ftir die drei Projekte keine Soll-1st-Vergleiche erstellte, zumal sich 
die Baukosten massiv erhöhten (bspw. Servicedeck von rd. 6 Mio. EUR 
bzw. rd. 9 Mio. EUR auf rd. 1 4,37 Mio. EUR). 

Der RH empfahl der Planai-Hochwurzen-Bahnen. vor Investitions­
entscheidungen aussagekräftige Wirtschaftlichkeitsberechnungen auf 
der Grundlage aktueller Daten bzw. nachvollzieh- und begründbaren 
Annahmen zu erstellen und die tatsächliche Winschaftlichkeit durchge­
führter Investitionen anhand von Soll-I t-Vergleichen ZU überprüfen. 

Der RH nahm positiv zur Kenntnis, dass die Planai-HochwurLen­
Bahnen infolge der Gebarungsüberprüfung durch den RH hinkünf­
tig Investitions- bzw. Wirtschaftlichkeitsberechnungen aufgrund von 
geänderten Rahmenbedingungen entsprechend zu aktual isieren und 
aussagekräftige Soll-Ist-Vergleiche in den Gremien der Planai-Hoch­
wurzen-Bahnen darzustellen beabsichtigen. 

40.3 Laut StellulIgllallllle der Planai-Hocl,wurzen-Ballllell sei die Aussage­

kraft der Wirtsciraf/licl,kcitsberecllllullgell seilT woM gegebell gewesell, 

weil SOli t die Gremiell der Planai-Hocl,wurzell-Ballllell die Beschlüsse 

lIiclll hätrenfassell köm,ell. Eille Aktualisierullg sowie die Einbilldullg 

der geälldertell Rahmellbedillgullgell ill die Berecllllullgell seieIl lIicht 

erfolgt: es sei geplallt, dies auf Empfehlung de RH ill Zukullft ills 

BerichtsweseIl aufZUllehmen. 

Die BetriebskosteIl zur Wirtschaf/licl,keitsbereclll,ulIg des Parkhauses 

seieIl von Studiell aus VorjahreIl übenlOmmen wordell. 

40.4 Der RH wies gegenüber der Planai-Hochwurzen-Bahnen darauf hin, 
dass die Kritik hinsichtlich der wenig aussagekräfligen und unvollstän­
digen Winschaftlichkcitsberechnungen nicht den Beschluss durch die 
Gremien betraf, sondern insbesondere die fehlende umfassende wirt­
schaflliche Ge amtbetrachtung und die Aktualisierung der Berech­
nungen, obwohl dies wegen der durch die Ski WM 201 J veränderten 
Rahmenbedingungen erforderlich gewesen wäre. 
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Hinsichtlich der Betriebskosten zur Wirtschaft l ichkeilsberechnung de 
Parkhauses hielt der RH fest, dass seine Kritik die fehlende Nachvoll­
ziehbarkeil der Annahme hinsichtlich der Betriebskosten der Tiefga­
rage betra f. 

Dass die Aktualisierung und die Einbindung der Berechnungen auf­
grund geänderter Rahmenbedingungen in das Berichtswesen der Pla­
nai-Hochwurzen-Bahnen aufgenommen werden sollen, würdigte der 
RH positiv. 

41.1 ( I )  Die Planai-Hochwurzen-Bahnen als Bauherr nahm die Aufgaben 
der ProjektleilUng und -steuerung mit eigenen Mitarbeitern wahr. 
Dabei unterstützte sie ein von ihr mit der Projektbegleitung beauf­
tragtes Unternehmen. Die übrigen Aufgaben übertrug die Planai-Hoch­
wurzen-Bahnen zur Gänze an externe Unternehmen wie folgt: 

Tabelle 18: Projektbeteiligte 

Wahrnehmung 

Bauherr Planai-Hochwurzen-Bahnen 

Projektleitung und -steuerung Planai-Hochwurzen-Bahnen unterstützt durch externe Projektbegleitung 

Planung externer Generalplaner 

Örtliche Bauaufsicht externes Unternehmen 

Sonderfachleute extern 

Bauausführung externer Generalunternehmer 

Quelle: ptanai-Hochwurzen-Bahnen 

150 

(2) Für wesentliche Prozesse bei der Bauabwicklung (Bearbeitung 
von Mehrkostenforderungen, Prüfung von Abschlags- und Schluss­
rechnungen) erarbeitete die Planai-Hochwurzen-Bahnen Ablaufdia­
gramme. Darin war die sachliche Prüfung von Mehrkostenforderungen 
und Rechnungen durch die ProjektJeitung nicht dargestellt. Gegenüber 
dem RH gab die Planai-Hochwurzen-Bahnen an, dass Mehrkostenfor­
derungen und Rechnungen - abgesehen vom Generalplaner bzw. der 
Örtlichen Bauaufsicht - auch von der Projektleitung fachlich geprüft 
wurden und so das Vier-Augen-Prinzip sichergestellt worden sei. Auf 
den Mehrkostenforderungen und Rechnungen zu den Generalunter­
nehmeraufträgen _Talstation Planai- und _Servicedeck- war die sach­
liche Prüfung der Projektleitung nur teilweise dokumentiert bzw. durch 
Unterschrift bestätigt. So war beim Generalunlernehmerauftrag _Tal­
station Planai- auf den Mehrkostenforderu ngen lediglich die Prüfung 
durch den Generalplaner sowie auf der Schlussrechnung die fachliche 
und rechnerische Prüfung durch die Örtliche Bauaufsicht bestätigt. 

Bund 2015/ 1 6  
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(3) Die Planai-Hochwurzen-Bahnen legte die Projektunterlagen teils 
elektronisch und teils in Papier ab. Die Originalangebote zu den Gene­
ralunternehmerleisrungen _Talstation Planai- und _5ervicedeck- waren 
beim Generalplaner - jedoch unvollständig - archivien. 50 fehlten 
tcilweise die Umschläge mit dem Eingangsstempel als Nachweis rur 
das fristgerechte Einlangen der Angebote. Vom RH verlangte Unter­
lagen zum Projekt konnte die Planai-Hochwurzen-Bahnen teilweise 
erst mit mehrmonatiger Verspätung zur Verfligung stellen. 

(4) Die Planai-Hochwurzen-Bahnen sagte dem RH während der Geba­
rungsüberprüfung zu. 

- eine Projektassistenz zur Verbes erung der Dokumentation. Proto­
kollflihrung. Unterschrifteneinholung etc. zu implementieren. 

- die Projckt- und Prozessunterlagen - etwa mittcls eines Vermerks 
_geprüft durch- - zu adaptieren und 

- das Vier-Augen-Prinzip zu dokumentieren. 

41.2 ( I )  Der RH krit isiene. dass die Planai-Hochwurzen-Bahnen die sach­
l iche Prüfung der Mehrkostenforderungen und Rechnungen durch die 
Projektleitung zur Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips in den 
Ablaufdiagrammen nicht darstellte und auf den Mehrkostenforde­
rungen und Rechnungen nicht dokumcntiene und bestätigte. 

Dcr RH empfahl der Planai-Hochwurzen-Bahnen. das Vier-Augen­
Prinzip bei der sachlichen und rechneri chen Prüfung von Mehrkosten­
forderungen und Rechnungen durchgängig einzuhalten. Entsprechende 
Prüfungshandlungen wären lückenlos zu dokumentieren und durch 
Unterschrift zu bestätigen. Aus den Prozessdarstellungen (Ablaufdia­
grammen) sollten sämtliche Aufgaben und Verantwonlichkeiten der 
Projektbeteiligten hervorgehen. 

(2) Weiters kritisiene der R H  die mangelhafte Ablage der Projektun­
terlagen. 

Der RH empfahl der Planai-Hochwurzen-Bahnen. die ProjeklUnter­
lagen (z.B. Originalangebote) vollständig in den unternehmenseige­
ncn Räumlichkeiten aufzubewahren. um unabhängig von beauftragten 
Dritten jederzeit darauf zugreifen zu können. Weiters sollte die Planai­
Hochwurzen-Bahnen ein einheitliche Ablagesystem flir Bauprojekt­
Unterlagen erarbeiten. um die Unterlagen jederzeit rasch aufzufinden. 

1 5 1  
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41 .] Die Planai-Hochwurzen-Bahnen sagten in ihrer Stellungnahme Ver­

besserullgcn der Projekrorganisarion lU. Bei zukünftigen Großprojekten 

den folgrllde Maßnahmen geplant: 

- Implementierullg einer Projektassistenz in die Orgallisarion zur Ver­

bes crung der Dokumemation. der Prorokol/jiihrung. der Unterschrif­

teneinllolullg ctc. ; 

- aktuelles NachziehclI der [nvestitiolls- bzw. Wirtschaftsree/lIlungell 

lmd Darstellung aussagekräftiger Soll/Ist-Abweichung in den Gre­

miell der Planai-Hochwurzell-Ba/lIlen; 

- Adaptienlllg VOll Projekt- und ProzessunterlageIl (l.B. Ergänzung 

11m •• geprüft durch "-Vermerke); 

- Vor ehell eines ausreichenden PlalllmgshorizontsjUr die UmsetzlI'lg 

VOll GroßprojekteIl ; 

- Dokumentation des Vier-AIIgen-Prinzips (welches tatsäe/,lich in der 

Praxis bereits gelebt werde); 

- Venvendung der Kostellstruktur It. ÖNORM B 1 80t zur besseren Ver­

gleichbarkeit der Kastenprognosen. 

42.1 ( I )  Hinsichtlich Anti-Claimmanagement und Korruptionsprävention 
setzte die Planai-Hochwurzen-Bahnen insbesondere folgende Maß­
nahmen: 

- Durch die laufende Sichtung der Planungsunterlagen (durch die 
Planai-Hochwurzen-Bahnen und von ihr beauftragte Dritte) sollte 
eine hohe Planungsqualitäl erreicht werden. um Änderungen wäh­
rend der Bauausfuhrung möglichst zu vermeiden. 

- Durch die mehrfache Sichtung der Ausschreibungsunterlagen (durch 
die Planai-Hochwurzen-Bahnen und von ihr beauftragte Drille) 
sollte eine hohe Qualität der Ausschreibungsunterlagen sicherge­
stellt werden. 

- Bei der Vergabe von Leistungen war das Vier-Augen-Prinzip in der 
Planai-Hochwurzen-Bahnen einzuhalten. 

- Die Planai-Hochwurzen-Bahnen veranlasste vertiefte Angebots­
prüfungen und legte eine Anti-Claiming-Organisation im Ablauf­
diagramm rur die Bearbeitung von Mehrkostenforderungen fest. 

Bund 2015/16 
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(2) Die Verträge der Planai-Hochwurzen-Bahnen mit ihren Auftrag­
nehmern betreffend immaterielle Leistungen enthielten keine Klauseln 
zur Integrität und zur Vermeidung von Interessenskollisionen. Ferner 
fehlten Vereinbarungen von Pönalen bei Verletzung solcher Verhal­
tensgebote. weswegen Verbesserungspotenzial hinsichtlich Korrupti­
onsprävention bestand. 

(3) Zu den Au schreibungsunterlagen zum Generalunternehmerauf­
trag Talstation Planai merkte die Önliche Bauaufsicht in ihrer Stel­
lungnahme an. dass sie eine grundlegende. detailliene Prüfung in der 
vorgegebenen Zeit nicht durchfUhren könne. Aufgrund von Hinweisen 
der Bieter waren bei diesem Vergabeverfahren während der Angebots­
frist vier Ergänzungen und Berichtigungen der Ausschreibungsunter­
lagen erforderlich gewesen. Während der Bauausflihrung beauftragte 
die Planai-Hochwurzen-Bahnen den Generalunternehmer auf Basis 
seiner Mehrkostenforderungen mit 96 Zusatzaufträgen. die teilweise 
wegen ungenügender Planung erforderlich waren. 

(4) Die Abrechnungsunterlagen des Generalunternehmerauftrages _Ser­
vicedeck- wiesen neben teilweise gravierenden Unterschieden zwi­
schen angebotenen und abgerechneten Mengen auch eine Summe 
von 76 Mehrkostenforderungen auf. von denen 1 4  nicht beauftragt 
worden waren. 

42.2 Der RH wies k.ritisch darauf hin. dass die von der Planai-Hochwurzen­
Bahnen ergriffenen Maßnahmen hinsichtlich Anti-Claimmanagement 
nicht ausreichten. um die Qualität der Planung und der Ausschrei­
bungsunterlagen als Grundlage für die Vermeidung von Ansprüchen 
aus Abweichungen vom vertraglich Vereinbanen (Claims) im erforder­
lichen Ausmaß sicherzustellen. Er verwies dazu auf die Berichtigungen 
und Ergänzungen der Ausschreibungsunterlagen. große Mengenände­
rungen und die hohe Anzahl von Zusatzaufträgen bei den Generalun­
ternehmeraufträgen _Talstation Planai- bzw. _Servicedeck-. die teil­
weise auf Planungsmängel zurückzuflihren waren. 

Der RH empfahl der Planai-Hochwurzen-Bahnen. ihre diesbezüglichen 
Bemühungen, etwa durch vollständige und präzise Ausschreibungs­
unterlagen. zu verstärken. So sollte den mit der Überprüfung der Pla­
nung und Ausschreibungsunterlagen Beauftragten ausreichend Zeit 
gewähn werden. um eine detailliene Prüfung zu ermöglichen. 

Weiters empfahl der RH der Planai-Hochwurzen-Bahnen, die Planer 
und die mit der Überprüfung Befassten dazu zu verpnichten, die Aus­
schreibungsreife mit ihrer Unterschrift zu bestätigen. Dadurch wären 
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mögliche Hafrungsansprüche bei Fehllei tungen leichter durchzuset­
zen und die Sensibilität der beteiligten Personen gestärkt. 

Der RH stellte ferner ilritisch fest. dass die Maßnahmen der Planai­
Hochwurzen-Bahnen zur Verbesserung der Korruptionsprävention 
nicht ausgeschöpft waren. 

Der RH empfahl der Planai-Hochwurzen-Bahnen diesbezüglich. Klau­
seln zur Integrität und zur Vermeidung von Interessenskollisionen 
sowie die Vereinbarung von Pönalen bei Verletzung dieser Best im­
mungen in die Verträge der Planai-Hochwurzen-Bahnen mit den Auf­
tragnehmern betreffend immaterielle Leistungen aufzunehmen. 

Projektbeschreibu ng 

43 Ausgehend vom Siegerprojekt des Generalplanerwett.bewerbs im 
jahr 2005 baute die Planai-Hochwurzen-Bahnen im Jahr 2010 das 
bestehende Talstationsgebäude aus den Jahren 1 981 bzw. 1985 um bzw. 
erweitene es. Hauptintention des Um- und Zubaus des Talstationsge­
bäudes war es, das Platzangebot zu verbessern. Komfons in den Kun­
denbereichen Foyer. Seilbahnhalle und sanitäre Anlagen zu erhöhen 
sowie die gesamte Anlage architektonisch neu zu gestalten. Das Tal­
stationsgebäude war auch Sitz der Planai-Hochwurzen-Bahnen und 
beherbergte deren Büroräumlichkeiten. Oie Seilbahnanlage blieb von 
den Umbaumaßnahmen gänzlich unbetroffen. 

Kostenentwicklung 

44.1 ( I )  Oie Kosten für das Teilprojekt Talstation stiegen - valorisicn auf 
den Zeitpunkt der Bauausführung (juli 2010) - von 4.30 Mio. EUR 
(KostendeckeI im Generalplanerwettbewerb 2005) auf 1 2 .89 Mio. EUR 
(vorläufige Ist-Kosten mit Stand Februar 2014) an. Das entsprach - wie 
aus folgender Abbildung ersichtlich - einer Verdreifachung des im 
Generalplanerwettbewerb von der Planai-Hochwurzen-Bahnen vor­
gegebenen KostendeckeIs. 

Bund 2 0 1 5/ 1 6  
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Abbildung 1 0 :  Prognosekosten für das Teilprojekt Talstation; Details siehe Anhang 5 

in Mio. EUR 
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Quelle: Daten Planai-Hochwurzen-Bahnen; Darstellung RH 

Bund 2 0 1 5/ 1 6  

(2) Im Generalplanerwetlbewerb 2005 (für die Teilprojekle Talstation 
Planai und Servicedeck) war der von der Planai-Hochwurzen-Bahnen 
vorgegebene Kostendeckel ein Zuschlagskriterium (4,30 Mio. EUR&7; 
das entspricht 100 O!o der valorisierten Errichtungskosten für das Teil­
projekt Talstalion Planai, siehe Anhang 5). Der Kostendeckel enthielt 
nicht a11e Kostengruppen der ÖNORM B 1 80 I - I ;  so fehlten Nebenkos­
ten und Reserven. Der Wettbewerbssieger und spätere Auftragnehmer 
hielt den Koslendeckel mit seinem Wenbewerbsbeitrag einG". 

(3) Die Kostenberechnung des Generalplaners zum Einreichprojekt 
vom Jänner 2006 ergab für das Teilprojekt Talstation 7,60 Mio. EUR 
oder 1 77 O!o des Kostendeekels. Die Planai-Hochwurzen-Bahnen argu-

61 Dito mil untcrschitdlichc:n Prtisbasen erminellen (Prognose-1Koslen wurden z.ur bts­

SI:n:n Vcrglcichbarlcil vom RH auf Juli 2010 (Zeitpu nkl der Bauausfiihrung) anhand 

des Baupreisin.dex rur den Uochbau der Statistik. Austria valorisiert (vgl. Anhang 5). 
!:i8 als Summe beider Teilprojekle: KOS1enschäl2ung für das Teilpmjekt TaJSlation: 4.61 Mio. EUR. 
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mentierte diese Kostensteigerung gegenüber dem RH mit Flächenmeh­
rungen, Qualitätsverbesserungen und der höheren Planungsgenauig­
keit im Einreichprojekt I .  

(4) Nach der Projektunterbrechung von Jänner 2006 bis Mär.� 2007 
(TZ 39) entwickelte der Generalplaner das Projekt weiter. Durch geän­
derte Anforderungen der Planai-Hochwurzen-Bahnen hinsichtlich des 
Raumprogramms und der Dimensionierung stiegen die Nellogeschoß­
fläche (verglichen mit dem Einreichprojekt I )  um rd. 30 'lb und die 
prognostizierten Baukosten von 5. 1 6  Mio. EUR auf 7, 1 2  Mio. EUR 
(Einreichprojekt 2 vom Juli 2007) an. Eine voll tändige. al le Kosten­
gruppen der ÖNORM B 180 1- I umfassende Kostenberechnung (ein­
schließlich Honorare und Nebenkosten) lag zum Einreichprojekt 2 nicht 
vor, 

(5) Nach dem Zuschlag fur die Austragung der Ski WM 201 3  (im 
Mai 2008) wurde das Teilprojekt Talstation neuerlich überarbeitet. Die 
weitere Kostensteigerung (mit Stand Februar 2014) auf die vorläufIgen 
Ist-Kosten von 1 2,89 Mio. EUR (das entspricht rd. 300 'lb des Kosten­
deckeIs gemäß Generalplanerwenbewerb 2005) erklärte die Planai­
Hochwurzen-Bahnen gegenüber dem RH U.a. 

- mit einem gegenüber der bisherigen Planung höheren Ausbaugrad 
von Teilflächen und 

- der höheren Qualität der Technischen Gcbäudeausrustung sowie der 
Ausstattung. 

Der Nachweis für die Erfordernis des höheren Ausbaugrades und der 
höheren Qualität fehlte. 

Eine entsprechend der ÖNORM B 1 80 1 - I in Kostengruppen geglie­
derte Kostenfeststellung fehlte. 

(6) In seiner Sitzung vom 10. November 2008 halle der ÖSV-Bau­
ausschuss 4,5 Mio. EUR bis 5 Mio. EUR als WM-relevante Kosten 
beim geplanten Umbau und der Erweiterung des Talstationsgebäu­
des der Planai-Bahn festgelegt. Das Land Steiermark und das BMLVS 
trugen schließlich durch ihre Förderungcn in Höhe von insge amt 
5,56 Mio. EUR rd. 47 'lb der grundsätzlich förderrahigen Kosten 
( 1 1 ,79 Mio. EUR) des Teilprojekts Talstation, weil rd. 47 % der Geschoß­
fläche der Talstation als WM-relevant eingestuft wurden (siehe TZ 1 9). 
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(7) Die Planai-Hochwurzen-Bahnen sagte dem RH während der 
Gebarungsüberprüfung zu. hinkünftig die Ko ten truktur 11. ÖNORM 
B 1 801 - 1 für eine bessere Vergleichbarkeit bei der Umsetzung von 
Großprojekten zu berücksichtigen. 

44.2 ( I )  Der RH kritisiene die Planai-Hochwurzen-Bahnen wegen der Ver­
dreifachung der Kosten flir die Talstation im Vergleich zu der im Gene­
ralplanerwenbewerb 2005 vorgegebenen Kostenobergrenze. Der RH 
venrat die Ansicht, dass die Planai-I-Iochwurzen-Bahnen in Anbe­
t racht der nach dem Generalplanerwettbewerb in Aussicht gestellten 
und später gewähnen Förderung des Landes Steiermark und des BMLVS 
(rd. 47 'lb der fOrderbaren Errichrungskosten) die Grundsätze der Spar­
samkeit und Win chaftlichkeit zu wenig beachtete. Der zusätzliche 
Raumbedarf und das Erfordernis der qualitativ höherwenigen Aus­
stattung gegenüber den Anforderungen im Generalplanerwellbewerb 
2005 war ftir den RH wegen der fehlenden Nachweise daftir nicht zur 
Gänze nachvollziehbar. 

(2) Weiters kritisiene der RH die Planai-Hochwurzen-Bahnen. weil 
der im Generalplanerwellbewerb vorgegebene Kostendeekel und die 
Ko tenprognosen nicht alle Kostengruppen der ÖNORM B 1 80 1 - 1 
enthielten oder nicht entsprechend der ÖNORM B 1 80 1 - 1 geglieden 
waren (vgl. die Anmerkungen des RH im Anhang 5). Nur vollständige. 
kontinuierliche Kostenprognosen ermöglichen eine Kostenkontrolle und 
-steuerung und geben Au kunft über die erwaneten Gesamtkosten. 

Der RH empfahl der Planai-Hochwurzen-Bahnen, von ihren Auflrag­
nehmern bei Bauprojekten eine vollständige Kostenplanung entspre­
chend der ÖNORM B 1 80 1 - 1  einzufordern. 

44.3 Laur Srellungnahme der Planai-Hochwurzen-Ballllen könne sie die 

Beurreilung des RH, die Grundsärze der Sparsamkcir und Wirtschaf/­

Hehkeir bei der Projekrienlllg zu wenig beaehrer zu haben. niellr nach­

vollziehen. Alle Gewerke seien in Absrimmung mir Experten ellCspre­

chend dem Bundesvergabegeserz nach Einholung mehrerer Angebore 

an den Besrbieter vergeben worden. ämtHehe Projekte seim auch auf 

die nachhalrige Nutzbarkeir für die Planai-Hoehwurzen-Ballllen hin 

projekrierr worden, lilie es auch die derzeirige Nurzun9 der Jnfrastruk­

rur beweise. 

44.4 Der RH stellte der Planai-Hochwurzen-Bahnen gegenüber klar. dass 
er nicht die Vergabe der Leisrungen, sondern die Vergrößerung des 
Projekts und die qualitativ höhere Ausstattung ohne entsprechenden 
Nachweis des Erfordernisses kritisicne. Die tatsächliche Nutzung der 
Infra truktur erachtet der RH nicht als Beweis daflir. das der Umbau 
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und die Erweiterung de Talstationsgebäudes in der ausgeführten Form 
- mit dreimal so hohen Kosten im Vergleich zur Kostenobergrenze des 
Generalplanerwettbewerbs - für die Austragung der Ski WM 201 3  und 
zur Erfiillung der von der Planai-Hochwurzen-Bahnen geforderten 
Funktionen erforderlich war. 

Terminentwick.lung 

45.1 Urspriinglich, zum Stand Generalplanerwenbewerb im Jahr 2005, 
wollte die Planai-Hochwurzen-Bahnen das Zielstadion Planai bis 
November 2006 fertigstelIen. Der geplante AusfLihrungszeitraum für 
den Umbau und die Erweiterung des Talstationsgebäudes verschob sich 
nach der Projektunterbrechung (TZ 39) auf das Sommerhalbjahr 2008. 
Nach der neuerlichen Überarbeitung des Projekts - infolge des im Mai 
2008 erfolgten Zuschlags für die Austragung der Ski WM 201 3 - wurde 
das Bauvorhaben schließlich in der im Bauvertrag vorgesehenen Bau­
zeit zwischen März 2010 und November 2010 verwirk.licht. Die Seil­
bahn wurde am 26. November 2010 wiedereröffnet. 

45.2 Der RH anerkannte, dass die Planai-Hochwurzen-Bahnen das Bauvor­
haben .. Umbau und Erweiterung des Talstation gebäudes der Planai­
Bahn- - nach Terminverschiebungen - von Friihjahr bis Herbst 2010 
angesichts des Bauvolumens in der zur Verfügung stehenden Zeit recht­
zeitig verwirklichte, um den Winterbetrieb der Seilbahn und die Vor­
bereitungen zur Ski WM 201 3  nicht zu beeinträchtigen. 

Vergabe der Generalunternehmerlcistung Talstation 

46.1 ( I )  Die Planai-Hochwurzen-Bahnen vergab die Leistungen für den 
Umbau und die Erweiterung des Talstationsgebäudes an einen Gene­
ralunternehmer zu einem Pauschalfixpreis und nicht gewerkeweise als 
Einheitspreisverträge an verschiedene Auftragnehmer. Sie begriindete 
dies mit dem von der öfTemlichen Hand vorgegebenen und nach oben 
hin limitierten Förderbudget für die Bauvorhaben der Ski WM 201 3. 
Die Plan ai-Hoch wurzen-Bahnen wolle umfangreiche Risiken (Termin-, 
Mengen- und Vollständigkeitsrisikol an den Generalunternehmer über­
tragen. Zudem entfIele wegen der Massengarantie die bei einem Ein­
heitspreisvertrag erforderliche Feststellung und Abrechnung der Mas­
sen. 

{21 Gemäß BundesvergabegesclZ 2006 ist zu Pauschalpreisen auszu­
schreiben, anzubieten und zuzuschlagen, wenn Art, Güte und Umfang 
einer Leistung sowie die Umstände, unter denen sie zu erbringen ist, 
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zur Zeit der Ausschreibung hinreichend genau bekannt sind und mit 
einer Leistungsänderung im Zuge der Austuhrung nicht zu rechnen ist. 

(J) Für die Vergabe der Generalunternehmerlei tung tuhne die Pla­
nai-lIochwurzen-Bahnen ein EU-weites o lTenes Verfahren im Ober­
schwellenbereich gemäß Bundesvergabegesetz 2006 durch. Die von 
den Auftragnehmern abverlangte Vollständigkeitsgarantie schränkte 
sie während der Angebotsfrist ein69, um mögliche Verfahrensanfech­
lUngen zu vermeiden. Im März 2010 beauftragte sie den Bestbieter 
zum PauschalfIxpreis von 8,7J Mio. EUR. 

(4) Mit der Abgabe des Angebots war nur ein Kalkulationsblall70 KJ 
(Nachweis der Kalkulation der Löhne und Gehälter) vorzulegen. Kal­
kulationsbläller K7 (Preisermiulung der Einheitspreise) tur im Haupt­
angebot enlhaltene Leistungen fordene die Planai-Hochwurzen-Bah­
nen später im Zuge der Prüfung von Preisen bei Zusatzauflrägen ein. 

(5) Während der Bauausflihrung beauf1ragte die Planai-Hochwurzen­
Bahnen den Generalunternehmer mit 96 Zusalzaufl rägen, die teilweise 
wegen ungenügender Planung erforderlich waren. Der PauschalfIxpreis 
kam wegen Minderleistungen nicht zur Gänze zur Abrechnung (TZ 47). 

46.2 ( I )  Der RH kritisiene die Entscheidung der Planai-Hochwurzen-Bah­
nen. den Umbau und die Erweiterung des Talstationsgebäude entge­
gen dem Bundesvergabegesetz zu einem PauschalfIxpreis zu verge­
ben. Wie die große Anzahl an  96 Zusatzaufträgen und die nicht zur 
Gänze abgerechnete Pauschale zeigten. waren An. Güte und Umfang 
der Leistung zum Zeitpunkt der Ausschreibung tur einen Pauschal­
preisvenrag nicht hinreichend genau bekannt. Damit bestand für die 
Planai-Hochwurzen-Bahnen das Risiko, dass der Generalunterneh­
mer nur sein Entgelt erhöhende Änderungen als ZusalZaufträge ein­
fordene, wogegen das Entgelt mindernde Änderungen - infolge des 
Entfalls einer voll tändigen Feststellung der Ma en - flir die Pla­
nai-Hochwurzen-Bahnen nicht in jedem Fall erkennbar sein konnten. 
Hinsichtlich der Erhöhung der Planungsqualität und der Qualität der 
Ausschreibungsunterlagen verwies der R H  auf seine Empfehlungen in 
TZ 42. 

6'J nach �In�r Aufforderung dt'T VeKlnlgung Industn(:lItr Bauuntt'mthmungtn o..tr�ichs 

10 Die KalkulationsblätIer gemäß ÖNORM B 2061 �P�ISf'muttlung rur Baulrlslungtn� Sind 
Grundlage und Nachweis für dj(' Kalkulation der Einheitspreisc: K) - MlIlrllohnprcl5. 
Rrglt'lohnprt'is. Gehaltsprt'is: K4 - Malerialprt'ISC': 1<6 - Grräleprtlsc: K6a Gt"r.ilrprt"� 
(Ergänzung); 1<7 - Prt'lscnmnlung 
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(2) Zudem kritisiene der RH die Planai-Hochwurzen-Bahnen. weil sie 
mit der Angebotsabgabe nur das Kalkulationsblatt K3 und nicht auch 
die Kalkulationsbiälter K7 einfordene. 

Er empfahl der Planai-Hochwurzen-Bahnen. sich vor der Zuschlagser­
teilung alle Kalkulationsbläller. insbesondere jene zur Preiserminlung 
(Kalkulationsbiall K7). für sämtliche Positionen des LeislUngsverzeich­
nisses vorlegen zu lassen. Dies deshalb, um eine für den Auftraggeber 
nachteilige allfall ige Änderung der Kalkulationsansätze bei Zusatzan­
geboten von vornherein auszuschließen. 

46.3 Die Planai-Hochwunen-Bahnen teilte in i/lrer Stellungnahme mit, dass 

die Vergabe des Umbaus und der Erweiterung der Talstation zu einem 

Pauschaljirpreis mit einem Vergaberechtse.rpenen abgeklärt worden 

sei. Es sei davoll ausgegangell worden. dass An. Güte .md Umfang der 

Leisrung ZU/lI leitpU/IRt der Ausschreibwlg ausreicllend bekannt gewe­

sen wärell. h, der Folge IlObe die Planai-HocllllJunell-Ball/len keine 

weiteren Projekte mehr ZU einem PauschalfIXpreis vergeben. 

Abrechnung der Generalunternehmerleistung Talstation Planai 

47.1 ( I )  Die Planai-Hochwurzen-Bahnen rechnete die um 8.73 Mio. EUR 
beauftragte Generalunternehmerleistung mit 9.55 Mio. EUR7! .  rd. 109 'lb 

der Auftragssumme. ab. Die Schlussrechnungssumme setzte sich aus 
dem Pauschalfixpreis (8.73 Mio. EUR). Abzügen vom PauschalfIxpreis 
für Minderleistungen (- 1 20.000 EUR) und zusätzlichen oder geän­
denen Leistungen um 940.000 EUR (96 Zusatzaufträge und Mengen­
änderungen beim Bewehrungsstahl) zusammen. 

(2) Laut Bauvenrag standen dem Generaluntemehmer ohne schrift­
liche Beauftragung keine Ansprüche für Leistungsänderungen zu. Zu 
20 Zusatzaufträgen im Wen von 380.000 EUR (das waren 40 'lb aller 
zusätzlichen oder geändenen Leistungen) lagen keine von der Planai­
Hochwurzen-Bahnen rechtsgültig unterzeichneten Auftragsschreiben 
vor. Insgesamt anerkannte und bezahlte die Planai-Hochwurzen-Bah­
nen mit der Schlussrechnung 96 Zusatzaufträge. 

47.2 Der RH kritisiene die Planai-Hochwurzen-Bahnen, weil sie bezahlte 
Leistungsänderungen im Wen von 380.000 EUR - entgegen den 
Bestimmungen des Bauvenrags - nicht nachvollziehbar schriftlich 
beauftragt halle. 

71 Nach Abzug du vt'lTinbanrn Skonli gdangt�n 9.26 Mio. EUR zur Auszahlung. 

Bund 2015fl6  

III-219 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original)64 von 90

www.parlament.gv.at



R 
- B M B  
H 
"Zielstadion Planai" 

M M l  W B M l  

Alpine Ski WM 2013, Investitionen 

Er empfahl der Planai-Hochwurzen-Bahnen, bei Bauvorhaben sämt­
liche zusätzlichen oder geänderten Leistungen mit rechtsgültig unter­
zeichneten und vom Auftragnehmer gegengezeichneten Auftragsschrei­
ben zu beauftragen. Damit wären der beauftragte Leistungsumfang und 
das Einvernehmen über die Preise eindeutig dokumentiert und mög­
liche Auffassungsunterschiede mit dem Auftragnehmer bei der Abrech­
nung könnten vermieden werden. 

47.3 Die Plalloi-Hochwurzell-Bahllell teilte ill ih rer Stellullgllahme mit, dass 

Nachträge geprüft ulld elltsprechelld dem Ergebllis elItweder schrift­

lich oder mÜlldlich beauftragt Ulld umgesetzt wordeIl seieIl. 

Teilprojekt Projektbeschreibung 
"Servicedeck" 

Bund 2 0 1 5/ 1 6  

48 Im Zielauslauf der Planai errichtete die Planai-Hochwurzen-Bahnen in 
den Jahren 201 1  bis 201 2  das Servicedeck. Dies ist ein dreigeschoßiges 
Garagenbauwerk (davon zwei unterirdische Parkdecks mit rd. 300 Stell­
plätzen und ein darauf aufgesetztes Parkdeck für rd. 1 30 Stellplätze) 
mit einem Zu- und Abfahrtstunnel. Während der Austragung der 
Ski WM 20 1 3  wurde ein Teil der Garage als Veranstaltungsnäche und 
zu Servicezwecken genutzt. 

Gemeinsam mit dem Servicedeck errichtete die Planai-Hochwurzen­
Bahnen im Jahr 201 1 die sogenannte _Loop-Verlängerung" (Verlän­
gerung der Gebäudehülle der Talstation) und brach diese im Okto­
ber 201 2  wieder ab (TZ 5 1 ). 

Kostenentwicklung 

49.1 ( I )  Bereits 2005 plante die Planai-Hochwurzen-Bahnen den Um­
und Ausbau der Talstation sowie die Errichtung einer Tiefgarage mit 
ca. 600 Stellplätzen und einer multifunktionalen Serviceebene unter 
dem Zielbereich der Planai. Im Generalplanerwettbewerb (Sommer 2005) 
betrug die Vorgabe ftir die Baukosten der Tiefgarage rd. 6,67 Mio. EUR. 

(2) Der in der zweiten Stufe des Verfahrens als Bestbieter ermittelte 
Architekt prognostizierte am 3 1 .  August 2005 ftir die Tiefgarage Bau­
kosten von rd. 6,83 Mio. EUR. 

(3) In der Sitzung des ÖSV-Bauausschusses vom 9. September 2009 
berichtete der Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen über 
eine "neue Situation" betreffend das Servicedeck. Demnach hätten neu­
erliche Verhandlungen über die Grundstückssituation zur Möglichkeit 
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gefühn, das geplante Servicedeck (als Servicedeck .alt" bezeichnet) 
zu erweitern. Die Tei lnehmer legten daraufhin fest, dass die maximale 
Summe - unabhängig davon, ob die alte oder die neue Variante des 
Servicedecks ausgefühn wird - für das Zielstadion rcl. 1 7,88 Mio. EUR 
(davon rd. 5,25  Mio. EUR72 für das Servicedeck "alt") beträgt und dass 
auf eine Differenzierung in die Einzelprojekte verzichtet wird (TZ 1 8). 

(4) Die fehlende Auf teilung auf Einzelprojekte fühne dazu, dass es 
innerhalb der Projekte zu Kostenumschichtungen kam. So stiegen die 
f<irderfahigen Kosten bis zum Ende des Teilprojekts Servicedeck auf 
9,22 Mio. EUR (Land Steiermark) bzw. 8,92 Mio. EUR (BMLVS) 73, dafür 
flossen aus dem Teilprojekt Wahrzeichen (Skygate) rd. 4 Mio. EUR zu 
(TZ 1 8). 

(5) Die Gesamtkosten für das Servicedeck betrugen Anfang 201 4  ins­
gesamt rd. 1 4,37 Mio. EUR, ohne das zweite nicht gefördene Deck 
rd. 9,52 Mio. EUR. 

(6) Die Entwicklung der Gesamtkosten des Servicedecks stellte sich 
damit wie folgt dar: 

Tabelle 19: Gesamtkosten Servicedeck 

Zeitpunkt 

Kostenschätzung 2005 

Bestbieter 2. Verfahrensstufe Planerwettbewerb 2005 

ÖSV-Bauausschuss September 2009 (Servicedeck .alt") 

Gesamtkosten 2014 

QueUe: Planai-Hochwurzen-Bahnen 

Kosten gesamt 

in Mio. EUR 

6,67 

6,83 

5,25 

14,37 

Die Planai-Hochwurzen-Bahnen begründete gegenüber dem RH die 
Kostenentwicklung U.a. mit aufgetretenen Projektänderungen, Quali­
tätssteigerungen und einer zu Beginn geringeren Planungsgenauigkeil. 

49.2 ( 1 )  Der RH beanstandete, dass in der ÖSV-Bauausschusssitzung vom 
9. September 2009 mit rd. 5,25 Mio. EUR zu niedrige Kostenangaben 
für das Servicedeck gemacht wurden, weil der Generalplaner bereits 
im Jahr 2005 im Zuge des Generalplanerwettbewerbs für das Gara­
genbauwerk Baukosten von rd. 6,83 Mio. EUR angesetzt halle. 

7l Ocr Unterschied zur Koslcnplanung 2005 16.67 Mio. EUR zu 5.25 Mio. EUR) war aus 
keiner dem RII verfügbaren Unlcrlagc nachvollziehbar. 

71 Wegen der unlt'rschiedlichen Genehmigungsgrundlagen dl"S Landes Steiermark und 

d� BMLVS ergaben sich unlcrs('hi�dlichl' fOrderfahige Kosten. 

Bund 2 0 1 5/ 1 6  

III-219 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original)66 von 90

www.parlament.gv.at



R 

H 
.Zielstadion Planai" 

Bund 2015/16  

M B M  

Alpine Ski WM 2013. Investitionen 

(2) Auch die Verlagerung von Förderungsbeträgen in Höhe von 
rd. 4 Mio. EUR vom Teilprojekt Skygate zum Teilprojekt Servicedeck 
beuneilte der RH kritisch, fühne sie doch dazu, dass für das Servicedeck 
- tall wie ursprünglich vorgesehen mit rd. 5,25 Mio. EUR - letztlich 
rd. 9.22 Mio. EUR (Land Steiermark) bzw. 8,92 Mio. EUR (BMLVS) an 
f<irderfahigen Kosten anfIelen. Insgesamt erachtete der RH die Trans­
parenz in der Abwicklung des gefOrdenen Teilprojekts Servicedeck 
für unzureichend. 

Er empfahl dem Land Steiermark und dem BMLVS, Fördermillel nur 
dann zu vergeben, wenn die Transparenz in der Abwicklung der zu 
fOrdernden Maßnahmen sichergestellt ist. 

(3) Der RH hielt kritisch fest, dass die Gesamtkosten für das Servicedeck 
von der Kostenschätzung 2005 (6,67 Mio. EUR) bis zum August 2014 
(rd. 1 4,37 Mio. EUR) auf mehr als  das Doppelte stiegen. Der RH beur­
teilte die von der Planai-Hochwurzen-Bahnen angefUhnen Argu­
mente für die Kostenentwicklung als nicht ausreichend zur plausiblen 
Begründung dieses Ausmaßes. weil unter Voraussetzung einer ord­
nungsgemäßen Planung eine Verdoppelung der Ko ten durch Projekt­
änderungen, Qualitätssteigerungen und einer zu Beginn geringeren Pla­
nungsgenauigkeit vermeidbar gewesen wäre. Er venrat die Ansicht, 
dass die Planai-Hochwurzen-Bahnen in Anbetracht der nach dem 
Generalplanerwellbewerb in Aussicht gestellten und später gewähnen 
Förderung des Landes Steiermark und des BMLVS die Grundsätze der 
Sparsamkeit und Winschaftlichkeit zu wenig beachtete. 

Der RH empfahl der Planai-Hochwurzen-Bahnen, dem Land Steier­
mark und dem BMLVS, deranige Mängel in der Kostenplanung und 
-kontrolle sowie der winschaftlichen Abwicklung von Förderungen 
durch zweckentsprechende Maßnahmen zu unterbinden. 

49.3 (I) Die Planai-Hochwurzen-Ballllen betollle in ilorer Stellungnahme 

die Deckung der BescllWs e in den notwendigen Gremien und deren 

laufellde InformatiO/I, die eine hohe Transparenz gescilOIfell habe. Eine 

Verlagerung VOll Förderungsbeträgell in Höhe von rd. 4 Mio. EUR vom 

Tei/projekt Skygate zum Tei/projekt Servicedeck habe nicht tallgefun ­

den, weil Projektgrundlage der Förderungsvereinbarungen immer das 

Wahrzeichen .5kygate inkl. Servicedeck groO" gelllesell sei. Die Kasten­

schätzung rein für das Projekt Skygate habe zu Beginn 2,9  Mio. EUR 

betragen, abgerechnet worden seien rd. 2, 1 Mio EUR. 

(2) Laut Stelllmgnallme de BMLVS sei es bemüht, die Standards für 

eine ausreicllende transparente Enrscheidungsdokumelllation zu opti­

mieren. 
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49.4 Der RH verwies gegenüber der Planai-Hochwurzen-Bahnen auf die 
schon in der Planungsphase des Zielstadions festgestellten Kostenum­
schichtungen, weil die Fördermirtel von Vornherein nicht auf die Ein­
zelprojekte aufgeschlüsselt worden waren (TZ I B). Zudem begünstigte 
die nicht ausreichende Transparenz der dem RH zur Verfugung gestell­
ten Dokumentation, dass die Verdoppelung der Gesamtkosten rur das 
Servicedeck nicht plausibel begründbar war. Eine transparente Abwick­
lung hätte u.a. auch die allfallige Verlagerungen von Leistungsinhal­
ten Iz.B. Redimensionierungen) zwischen den Teilprojekten nachvoll­
ziehbar dokumentieren können. 

Hinsichtlich der Verlagerung von Förderungsbeträgen in Höhe von 
rd. 4 Mio. EUR vom Teilprojekt Skygate zum Teilprojekt Servicedeck 
verwies der RH auf TZ I B, Tabelle 1 2. Die im Jahr 20 10 abgeschlos­
sene Förderungsvereinbarung sah für das Wahrzeichen nur mehr 
2 ,3 1  Mio. EUR vor, gleichzeitig stiegen jedoch die Fördermittel für 
das Servicedeck um 4,27 M io. EUR Ivon 5,25 Mio. EUR (2009) auf 
9,52 Mio. EUR 120 1 1 )). 

Terminentwicklung 

50.1 Das Auftragsschreiben rur die Generalumernehmerleistungen defI­
nierte den Beginn der vorbereitenden Arbeiten für das Servicedeck mit 
I B. April 201 1 .  Laut Schlussrechnungserklärung erfolgte die förmliche 
Übernahme der Generalunternehmerleistungen des Servicedecks am 
2. Februar 201 2, damit vor der im Märl 201 2 statlgefundenen Gene­
ralprobe ISkiweltcupflnale 201 2) für die Ski WM 201 3. 

50.2 Der RH anerkannte, dass die Planai-Hochwurzen-Bahnen das Bau­
vorhaben .. Servicedeck Planai" angesichts des Bauvolumens in der 
zur Verfügung stehenden Zeit rechtzeitig vor der Generalprobe für die 
Ski WM 201 3  verwirklichte. 

Errichtung und Abbruch der Loop-Verlängerung 

51.1 ( 1 )  Emsprechend der zwischen Planai-Hochwurzen-Bahnen, ÖSV und 
allen weiteren Beteiligten abgestimmten Planung für das Zielstadion 
Planai errichtete die Planai-Hochwurzen-Bahnen 201 1  gemeinsam mit 
dem Servicedeck die sogenannte "Loop-Verlängerung", mit dem aus­
schließlichen Zweck eines architektonischen Elements in Form einer 
Fortsetzung der blauen Hülle um die Talstation in Richtung Osten. 
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Die Kosten flir deren Errichtung lagen bei rd. 1 1 5.000 EUR, der ÖSV 
beteiligte sich daran nachträglich mit rd. 57.000 EUR. Die _Loop-Ver­
längerung- war nicht WM-relev3nt, we halb die Planai-Hochwurzen­
Bahnen die nicht vom ÖSV übernommenen Kosten trug. 

(2) Die Beteiligten an der Sitzung des ÖSV-Bauausschusses vom 
1 1 .  September 201 2 hielten fest, dass die Errichtung der _Loop-Ver­
längerung- unter der Voraussetzung erfolgt sei. dass diese flir die Tribü­
nenerrichtung überbaut werden könne. Dies sei nun wegen sponlicher 
Randbedingungen und aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich. 
nähere Details dazu enthielt das Protokoll keine. Die Teilnehmer an 
der Sitzung trafen einstimmig den Beschluss, die _Loop-Verlängerung­
abzubrechen und hielten fest, dass allfällige _Mehrkosten- dafur nicht 
zu Lasten der öffentlichen Hand gehen dürf1en. Die Planai-Hoch­
wurzen-Bahnen schränkte das nachträglich gegenüber dem RH dahin­
gehend ein. dass aus dem Abbruch keine Kostenüber.;chreirungen bzw. 
Mehrförderungen entstehen durften. 

(JJ Im Rahmen der Aufsicht ratssitzungen der Planai-Hochwurzen­
Bahnen am 1 9. Juni und 1 4. September 20 1 2  diskutienen die Tei l­
nehmer intensiv den Abbruch der _Loop-Verlängerung- und den 
Zusammenhang mit der zu Ostern 201 2  gefordenen Erhöhung der 
Besucherkapazität (von 20.000 auf 30.000 Zuschauer). Einer der Teil­
nehmer bezeichnete eine 50 'lbige Kostenbeteiligung durch den ÖSV al 
schlechtes Ergebnis. Mit der Gegenstimme dieses Teilnehmer.; stimmte 
der Aufsichtsrat dem Abbruch der _Loop-Verlängerung- zu. 

(4J Im Oktober 201 2  erfolgte mit dem Ziel der Erhöhung der Besu­
cherkapazität der Abbruch der _Loop-Verlängerung-. die Kosten daflir 
(rd. 79.000 EURJ trug die Planai-Hochwurzen-Bahnen und damit indi­
rekt im Wesentlichen die öffentliche Hand. 

(5) Ein von der Planai-Hochwurzen-Bahnen in Auftrag gegebenes 
Gutachten betreffend Errichtung und Abbruch der _Loop-Verlänge­
rung- kam im März 201 3 zum Ergebnis. dass die Beteiligten am Projekt 
Zielstadion Planai er.;t mit dem Skiweltcupfmale 201 2  die tatsächlich 
erforderlichen Kapazitäten und önlichen Gegebenheiten in Erfahrung 
gebracht hauen. Der Gutachter stellte fest, dass es aus gesamtorgani­
satorischer Sicht wünschenswen gewe en wäre, wenn bereits ab dem 
Jahr 2010 eine intensivere Kommunikation der Beteiligten hinsicht­
lich der Planung stattgefunden hätte. 

(6J Da Land Steiennark und das BMLVS fördenen weder die Errich­
tung noch den Abbruch der _Loop-Verlängerung-. 
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(7) Teile der abgebrochenen _Loop-Verlängerung" konnte die Planai­
Hochwurzen-Bahnen für andere Projekte (Kinderland, Downhilistre­
cke NC.) wiederverwenden, was ihrer Einschätzung nach Einsparungen 
von JO.OOO EUR brachte. 

51.2 ( I )  Der RH kritisiene, dass der bereits im Folgejahr der Errichtung 
getätigte Abbruch der _Loop-Verlängerung" auf eine unzureichende 
Planungs- und Ent cheidungsvorbereitung durch die Planai-Hoch­
wurzen-Bahnen zurückging. Er begründete dies damit, da die Erhe­
bung der erforderlichen Randbedingungen, Kapazitäten und önl ichen 
Gegebenheiten am Beginn einer jeden Planung zu stehen häue. Dies 
ist aber - auch nach Einschätzung des Gutachters - unterblieben. 
Die bei der Planai-Hochwurzen-Bahnen verbliebenen Kosten von 
rd. 106.000 EUR waren demnach vermeidbare Mehrkosten. 

(2) Der R I I  kritisiene die von der Planai-Hochwurzcn-Bahnen erfolgte 
Übernahme der Abbruchkosten der .Loop-Verlängerung". Diese KOSlen­
tragung durch die Planai-Hochwurzen-Bahnen (rd. 79.000 EUR) war 
nicht durch den Beschluss im ÖSV-Bauausschuss gedeckt, demzufolge 
al lfallige _Mehrkosten- rur den Abbruch nicht zu Lasten der öffentli­
chen Hand - und damit der Planai-Hochwurzen-Bahnen74 - gehen 
dürften. Die nachträgliche Interpretation - keine Kostenüberschrei­
rungen bzw. Mehrförderungen - dieser Vereinbarung durch die Planai­
Ho hwurzcn-Bahncn war aus den Unterlagen nicht nachvollziehbar. 

Der RH empfahl der Planai-Hochwurzen-Bahnen, eine ausreichende 
Planungs- und Entscheidungsvorbereitung bei Bauvorhaben sicher­
zustellen. 

Dem Land Steiermark und dem BMLVS empfahl der RH, verstärkt auf 
die Sicherstellung der Nachhaltigkeit von gefOrdenen Maßnahmen 
zu achten. 

51.3 ( I )  Die Pla'lOi-Hodll/Jurzen-Bahnen rei/re in ihrer Srellungnahme 

mir. dass die Errichrung der Loop-Verlängerung eine Fehleinschär­

zullg gewesen sei, die mir dem Abbnldl korrigiere worden sei. Der 

Abbruch sei aus Sichr der Planai-Hochwurlen-Ballllen klar zweck­

mäßig u'ld wegen der daraus resultierenden Verbes enlllgen (Sicher­

Ileirsrhemen, Logistik, Erhöhung der Zusdrauerkapazitäten, Blick auf 

den Zielhang etc.) auel, aus Veransraltungs- und touristischer Sidll 

nOfwendig ,md sill/woll gewesen. Die dadurch entstalldellell KosteIl 

seieIl wireselrajl/iell vereretbar gewese,,; zu ätzliell seien die Abbrudl-

14 zur Zr-it der Gcbarungsüberprürung: Anreil Land Steiermark. rd. 61.8) %. Anteil Repu­
blik ÖSlfrrcll'h rd. 23.28 % und Anteil Stadtgcmcindl:' Schladming rd. 3,62 � 
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teile im Wert VOll rd. 30.000 EUR verwertet worde". Für die Errich­

tu"g u"d de" Abbrudr seien kei"e Fördergelder gejlosse". 

(2) Laut StellUlrgnahme des BMLVS werde die NadHlutzu"g grulld­

sätllich dadurch erfüllt, dass vertraglich eine Berichtspjlicht über die 

NadwutlU"g festgelegt sei. Die Nadrhaltigkeit vo" Förderungsvorhabe" 

ej ill der Praxi kaum auf de" rejll sportlidren Bereich zu begrenzell. 

weil viele sportreleva"te IIrJrastrukture" MeirrfadrrrutlUnge" zulassen. 

Aus Ressortsicht sei ei"e Nutzu"g. die über de" sportlidren Bereich 

hinausgehe. insofe", wü"sdrenswert. al damit die Bctriebskostenfür 

eil/sprechende EinridrtUlrgen bestritten werden körHlen. 

Vergabe der Generalunternehmerleistung Servicedeck 

52.1 ( I )  Wegen der Bedeutung des Generalunternehmerauftrags mit einem 
im März 2014 festgestellten Zahlung tand von rd. 1 1  Mio. EUR (von 
rd. 1 4.37 Mio. EUR rur die Gesamtkosten des Servicedecks) prüfte  der 
RH die Vergabe dieses Auftrags. 

(2) Als Ergebnis der Ausschreibung eines EU-weiten offenen Ver­
gabeverfahren langten am 24. Jänner 201 1  vier Angebote ein. Das 
Angebot des in der Folge erstgereihten Bieters wies teilweise große 
Unterschiede zwischen den Einheit preisen gleicher Leistungsinhalte 
in unterschiedlichen Obergruppen auf. So bot er bspw. die Leistung 
"fOrdern bis 5 km" in der Obergruppe 01 (zur Abrechnung des ersten 
- gefOrdenen - Untergeschoßes vorgesehen) mit 4.75 EUR/mJ und 
in Obergruppe 02 (zur Abrechnung des zweiten - nicht gefOrdenen -
Untergeschoßes vorgesehen) mit 1 .05 EUR/mJ an. 

(3) Das Bundesvergabegesetz sieht rur die Prüfung der Angemessen­
heit der Preise im Rahmen der venicften Angebotsprüfung vor. dass 
vOr der Wahl des Angebots rur die Zuschlagsentscheidung der Auf­
traggeber Angebote mit einer festgestellten nicht plausiblen Zusam­
mensetzung des Gesamtpreises (bspw. pekulative Preisgestaltung) aus­
zuscheiden hat. 

(4) Die Beuneilungskommission ging nicht auf die Preisunterschiede 
bei den gleichen Leistungen ein. Sie setzte ihre Beuneilung auf einer 
venieflen Angebotsprüfung auf. deren Ergebnis direkt in das Protokoll 
der Kommissionssitzung einnoss. und rur die keine eigene Dokumenta­
tion bestand. Auf Basis eines Vorschlags des Generalplaners teilte die 
Planai-Hochwurzen-Bahnen dem erstgereihten Bieter mit Schreiben 
vom 1 6. Februar 201 1  die Zuschlagsentscheidung mit. Im technischen 
Aufklärungsgespräch am 7. März 201 1 erönenen Venreter des erstge-
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reihten Bieters, der Planai-Hochwurzen-Bahnen, der örtlichen Bau­
aufsicht und des Generalplaners die unterschiedlichen Einheitspreise. 
Die Planai-Hochwurzen-Bahnen und der erstgereihte Bieter unterfer­
tigten den Auftrag 3m 27. April 201 1 .  

52.2 Der R H  kritisierte die fehlende Dokumentation des Ergebnisses der 
vertieften Angebotsprüfung. Er beanstandete auch, dass die Beurtei­
lungskommission das Thema der unterschiedlichen Einheitspreise nicht 
behandelte und der Bieter die Zuschlag entscheidung mitgeteilt bekam, 
bevor eine Abklärung der offenen Fragen erfolgte. Damit wurden die 
Vorgaben des Bundesvergabegeselzes betreffend die einzuhaltende zeit­
liche Abfolge bei Angebotsprüfung und Beauftragung verletzt. 

Der RH empfahl der Planai-Hochwurzen-Bahnen, die Dokumentation 
wesentlicher Verfahrensschritte, wie die Angebotsprüfung, sicherzu­
stellen, wesentliche Fragen mit Bietern vor Mitteilung der jeweiligen 
Zuschlagsentscheidung abzuklären und allenfalls erforderliche Festle­
gungen zur U msetzung von Angeboten im jeweiligen Auftragsschrei­
ben zu treffen. 

52.3 Laut Stellungnahme der Planai-Hochwurzen-BallIIen habe sie sämt­

liche Enrsclreidungen mir Erpenen des Bundesvergabereclrrs abgesrimmr 

und erönen. 

Pauschalierung der Baugrubensicherung 

53.1 ( I )  Entgegen der in der Ausschreibung und im Auftragsschreiben vom 
27. April 201 1  festgelegten AbwickJung der Generalunternehmerleis­
rungen im Wege eines Einheitspreisvertrags (TZ 52 ) beauftragte die 
Planai-Hochwurzen-Bahnen am 1 7. Mai 201 1  den Generalunterneh­
mer mit der pauschalierten Abwicklung der Baugrubensicherung im 
Rahmen einer Mehrkostenforderung. 

Der Generalunternehmer begründete diese Variante mit einer Optimie­
rung der Baugrubenstatik. Die Plan ai-Hoch wunen-Bahnen begründete 
die Beauftragung der Pauschale mit erhöhter Sicherheit durch die Risi­
koüberwälzung an den Aufrragnehmer, der Beschleunigung des Bau­
fortschrilts und mit dem Preisvorteil von rd. 29.000 EUR (rd. 3,55 % 
gegenüber dem Einheitspreisauftrag). Ein nachvollziehbarer Nachweis, 
der diesen Kostenvorteil gegenüber der Ausschreibungsvariante belegt 
häUf, lag bei der Planai-Hochwunen-Bahnen nicht vor. 
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(2) Die entsprechende Mehrkostenforderung über rd. 787.000 EUR 
stellte einen der wesentlichsten - rund ein Zehntel der Auftrags­
summe - Lei tungsberciche des Auftrags dar. 

(3) Das Auftragsschreiben der Mehrkostenforderung unterschrieben 
weder die Planai-Hochwurzen-Bahnen noch der Generalunternehmer. 

53.2 ( I )  Der RH beunei lte die erfolgte Venragsänderung kritisch. weil das 
Abgehen von Ausschreibungsvorgaben (wie die nachträgliche Pau­
schalierung von Leistungen anstelle von deren Abrechnung nach tat­
sächlichen Mengen und EinheilSprei en) - ungeachtet der betrag­
lichen Höhe des lukrienen Preisvoneils - das grundsätzliche Risiko 
einer Benachteiligung von Mitbewerbern und damit Wenbewerbsbe­
einträchtigungen in sich barg. 

(2) Der RH kritisiene das Fehlen nachvollziehbarer Nachweise über 
die tatsächliche Kosteneinspatung und den geringen Preisvoneil 
(rd. 29.000 EUR) der pauschalienen Variante. 

(3) Die Übenragung von Risiken. insbesondere des Baugrundrisikos. an 
Auftragnehmer ist nach Ansicht des RH im Streitfall äußerst schwie­
rig durchsetzbar. 

Der R H  empfahl daher der Planai-Hochwurzen-Bahnen. Venragsän­
derungen restriktiver anzuwenden und die Abrechnung nach tatsäch­
lichen Mengen gemäß abgeschlossenem Einheitspreisvenrag zu bevor­
zugen. 

(4) Der R H  kritisiene die Planai-Hochwurzen-Bahnen. weil weder sie 
noch der Generalunternehmer das Auftrags chreiben der Mehrkosten­
forderung zur Pauschalierung der Baugrubensicherung unterfertigten. 

Der RH empfahl der Planai-Hochwurzen-Bahnen. in Wahrnehmung 
der BauhermFunktion. Bauaufträge selbst zu unterfenigen und zudem 
vom Auftragnehmer unterschreiben zu lassen. um rechtskonforme Auf­
tragsverhältnisse herzustellen. 

53.3 wut Stellungnalrme der Planai-Hoclrwurzell-Baillrell sei die Enrsclrei­

dUllg zur pauschalienell Abwicklung der Baugrubensicherullg erfolgt, 

weil sämtliche Risikell des Baugrunds ulld der fristgereclrre/l Umsetzung 

auf das ausführellde Unrernehmell überlagen wordell seieIl. Zusätz­

lich sei es /loch zu eillem Kosre/lvoneil gekommell. 
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53.4 Der RH betonie gegenüber der Planai-Hochwurzen-Bahnen, dass es 
für die Übertragung sämtlicher Risiken des Baugrunds an den Gene­
ralunlernehmer mehr als nur einer Pauschalierung der Baugrubensj­
cherung bedarf. So ist insbesondere eine ausdrückliche Vereinbarung 
beider Seiten für die Übernahme des Baugrundrisikos erforderlich75. 

Hinsichtlich des Kostenvoneils wies der RH erneut auf das anläss­
lieh seiner Prüfungshandlungen festgestellte Fehlen nachvollziehbarer 
Nachweise über die tatsächliche Kosteneinsparung hin. 

Abrechnung der Generalunlernehmerleistung Servicedeck 

54.1 Die Auftragssumme des Generalunlernehmerauftrags betrug 
rd. 9.08 Mio. EUR. Der während der Gebarungsüberprüfung durch 
den RH festgestellte Zahlungsstand (Stand März 20 14) lag bei 
rd. I I  Mio. EUR und damit um rd. 2 1  GI> über der Auftragssumme. 

54.2 Der RH zeigte auf, dass zur Zeit der Gebarungsüberprüfung der Zah­
lungsstand um rund ein Fünftel über der Aufuagssumme lag. Er ver­
wies in diesem Zusammenhang auf seine Feststellungen bezüglich der 
Abrechnung des Generaluntemehmerauft rags und seine damit verbun­
dene Kritik an 

- der mangelhaften Qualität des Leistungsverzeichnisses, 

- den spekulativen Preisansätzen und 

- den Ausschreibungsfehlern (TZ 55 bis 57). 

55.1 Die geprüfte Schlussrechnung für die Generalumernehmerleistungen 
vom 28. August 201 2  wies 

- einerseits teilweise große Unterschiede zwischen angebotenen und 
abgerechneten Mengen (TZ 56, 57) und 

- andererseits 76 Mehrkostenforderungen auf, von denen 1 4  nicht 
beauftragt worden waren. 

55.2 Der RH beuneilte die Qualität des Leistungsverzeichnisses wegen der 
großen Mengenuntersehiede und der Anzahl von mehr als 60 beauf­
tragten Mehrkostenforderungen als mangelhaft. 

" aGil 7 Ob 2382/96m 
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Er empfahl der Planai-Hochwurzen-Bahnen, der Qualität des Leis­
tung verzeichnis e erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen (siehe dazu 
auch TZ 57). 

56.1 ( I )  Während der AufIragnehmer die Leistung "fördern bis 5 km" von 
geladenem Material für 

- das erste, gefördene Untergeschoß 01 mit einem Einheitsprei von 
4,75 EUR/m) anbot. lautete sein Einheitspreis für 

- das zweite. nicht gefördene Untergeschoß 02 auf 1 ,05 EUR/m). 

Die geprufIe Schlussrechnung vom 28. August 201 2  wies ein von der 
Ausschreibung tark abweichende Mengenverhältnis aus. So zeigte 

- das Untergeschoß 01 einen Mengenzuwachs von 1 2.442 m) auf 
rd. 35. 100 m] und 

- das Untergeschoß 02 eine Mengenreduktion von 23. 1 22  m) auf 
rd. 2 1 .500 m] 

(2) Während der Preisspiegel des Generalunternehmers eine um 
rd. 23.000 EUR höhere Positionssumme enthielt als jener des nächst­
gereihten Bieters. stieg dieser Kostenunterschied in der Schlussrech­
nung wegen der Mengenabweichungen auf rd. 63.000 EUR. 

(3)  Die Planai-lIochwurzen-Bahnen erkläne diese Mengenabwei­
chungen (beinahe Verdreifachung der abgerechneten Mengen des 
gefördenen Untergeschoßes 0 1 )  mit- infolge eines Fehlers des Gene­
ralplaners - in der Ausschreibung zu gering angenommenen Mengen. 
Insbesondere habe sich das Erfordernis ergeben, die Böschungen wegen 
der steilen Hanglage flacher als geplant anzunehmen. Etwaige Abzüge 
bei der Vergütung des Generalplaners nahm die Planai-Hochwurzen­
Bahnen aufgrund der falschen Mengenangaben nicht vor. 

(4) Die Ursache flir die Mengenreduktion im Untergeschoß 02 lag h. Pla­
nai-Hochwurzen-Bahnen in einer geringeren Aushubhöhe als geplant 
(nur 3.46 m stall 5 01). Das entsprach einer Reduktion der Aushub­
höhe um 31 'lb. 

Laut Planai-Hochwurzen-Bahnen ergab sich aus der Mengenverän­
derung kein Abgrenzungsproblem zwischen gefördenem und nicht 
gefördenem Umergeschoß. 
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56.2 ( I )  Der RH hielt kritisch fest, dass die Relation der angebotenen Ein­
heitspreise und die Mengenentwicklung auf einen spekulativen Ansatz 
des Generaluntemehmers hindeuteten, weil dieser die gleichanige Leis­
tung für das Untergeschoß 01 mit dem mehr als vierfachen Einheitspreis 
des Untergeschoßes 02 angeboten hatle. Der gravierende Mengenzu­
wachs der Leistung "rordern bis 5 km" im gerordenen Untergeschoß 01 

begünstigte das Abrechnungsergebnis des Generalunternehmers, indem 
er den substanziellen teureren Einheitspreis auf die zum Angebot rund 
verdreifachte Menge zur Anwendung bringen konnte. 

(2) Der RH erachtete die Mengenreduktion im Untergeschoß 02 (von 
2 3 . 1 2 2  m J  auf rd. 2 1 .500 mJ) angesicht der geringeren Aushubhöhe 
(nur 3,46 m stall 5 m bzw. rd. 3 1  <lt» als unverhältnismäßig gering. 
Die Planai-Hochwurzen-Bahnen konnte diese Mengenreduktion dem 
RH nicht plausibel erklären. 

(3) Der RH hielt weiters kritisch fest, dass die Planai-Hochwurzen­
Bahnen - trotz ihres Wis ens über den Fehler des Generalplaners bei 
den Mengenangaben - keine Abzüge bei der Vergütung des General­
planers vornahm. 

Der RH empfahl der Planai-Hochwurzen-Bahnen. wegen der Quali­
tätsmängel entsprechende Rückforderungen gegenüber dem General­
planer zu prüfen. 

56.3 Lalll Stellungnahme dcr P/mwi-Hochwurzen-Ballllcn Iwbc sie Abzüge 

bei der Vergiiltmg des Genera/planers durchgesetzt und Unlerlagen dem 

RH übergeben. 

56.4 Der RH stellte klar, dass ihm von den Planai-Hochwurzen-Bahnen 
keine Unterlagen betrerfend durchgesetzte Preisabzüge im Zusammen­
hang mit den Fehlern des Generalplaners hinsichtlich der Mengenan­
gaben übergeben worden waren. 

57.1 ( I )  Der Generalunternehmer bot die Leistung "Aufzahlung Schalung 
rund bis 5,0 m" in der ftir das gerordene Untergeschoß 01 vorgese­
henen Obergruppe Ot des Leistungsverzeichnis es mit 89,61 EUR/mz 
und damit mit dem höchsten Einheitspreis aller Bieter an. Der zweit­
gereihte Bieter lag mit seinem Einheitspreis von 52,58 EUR/mz um 
37,0) EUR/m1 niedriger. 

(2) Die geprüfte Schlussrechnung vom 28. August 201 2  zeigte ftir die 
Position eine aulTallige Massen- und Summenentwicklung. Die Abrech­
nungsmenge stieg gegenüber der Ausschreibungsmenge von 66 m2 auf 
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rd. 2.400 m2, der Positionspreis stieg VOn rd. 5.900 EUR im Angebot 
aur rd. 2 1 9.000 EUR in der Schlussrechnung; der nächstgereihte Bieter 
hätte flir diese Leistungen rd. 90.000 EUR weniger verrechnet. 

()) Die Planai-Hochwurzen-Bahnen erkläne diese Vervielrachung der 
Abrechnungsmenge mit der mangelhaften Umsetzung der Planung in 
die Ausschreibung inrolge eines Fehlers des Generalplaners. Etwaige 
Abzüge bei der Vergütung des Generalplaners nahm die Planai-Hoch­
wurzen-Bahnen aurgrund der mangelhaften Umsetzung nicht vor. 

(4) In einer Nachtragsposition errolgte ein Abzug von 40.000 EUR unter 
dem Titel _Abminderung Rundschalung It. Vereinbarung-. 

57.2 Der RH beanstandete den Ausschreibungsrehler und anerkannte. dass 
die Planai-Hochwurzen-Bahnen im Wege einer Vereinbarung mit dem 
Aurtragnehmer der Bauausflihrung eine Reduktion der Mehrkosten um 
40.000 EUR erzielte. 

Der RH hielt kritisch rest, dass die Planai-Hochwurzen-Bahnen, t rotz 
ihres Wissens über den Fehler des Generalplaners bei der Umsetzung 
der Planung in die Ausschreibung, keine Abzüge bei der Vergütung 
des Generalplaners vornahm. 

Der RH emprahl der Planai-Hochwurzen-Bahnen. wegen des Quali­
tätsmangels entsprechende RücHorderungen gegenüber dem Gene­
ralplaner zu prüren. 

Der RH emprahl der Planai-Hochwurzen-Bahnen, verstärkt aur eine 
Verbesserung der Ausschreibungsqualität zu achten, bspw. durch die 
Einrorderung einer Bestätigung der Ausschreibungsreire seitens des 
Planers und der Önlichen Bauaursicht. 

57.3 Die Plallai-HoclllvurzclI-Ba/lllell verwies auf illre telluIIgllallmc zu 

TZ 56. 

57.4 Unter Hinweis aur seine Gegenäußerung zu TZ 56 stellte der RH klar, 
dass ihm die Planai-Hochwurzen-Bahnen keine entsprechenden Unter­
lagen übergeben halle. 

58.1 In seiner Beuneilung der Planung, Vorbereitung und Um etzung der 
Teilprojekte _Tal tation Planai- und _Servicedeck bzw. Tiergarage- kam 
der RH zu rolgender Gesamteinschätzung: 
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Tabelle 20: Projektabwicklung 
•• ,..Ich flststl:lIung R,H 

R 
-

H 

rz 
V.I'WII, 

Planung Zielstadion ptanai - Die: Planai-Hocnwurnn-Banntn sicherte nicht .Ue rür die Projektumselzung errorder� 39-

Wirtschaftlichkeits­
berechnungen 

Projektorginiution 

Anti -(lai m management 

lichen Grundstücke bzw. Baurechte. 

- Mehrkosten beim Generalplanerhonorif von zumindest 142.000 EUR 

- wenig aussagekräftigt und unvollständige Wirt.scha.fttichlceitsberechnungen 

- fehlende Soll-Ist-Vergleiche 

- sachUche Prüfung der Mehrkostenforderungen und Rechnungen durch die Projektleitung 
in den Ablaufdiagrammen nicht dargestellt 

- mangelhafte Ablage der Projektunterlagen 

- Maßnahmen der Plan�Ii-Hochwurten-8ihnen reichten nicht aus, um eine hohe 
Pli.nungsqualität und eine ausreichende QuatitJt der Ausscilreibungsuntertagen sicher­
zustellen. 

- Berichtigungen und ErgJnzungen der Ausschreibungsunterlagen und hohe Anuhl - 96 -
von Zusatzauftrigen beim Gener.lunternehmerauftrag Talstation Planai 

40 

41 

42 

, Ie!!!t 11 ....... ... .. a11R!§ _111 " TI  S" t .. "_li .... 
:lCostenentwlcklung - Verdreifachung der Kosten für die Talstation Im Vergleich zum Generatptanerwett� 4-4 

Terminentwicklung 

Vergabe der Generit­
unternehmerleistungen 

Abrechnung der General­
unternehmerleistungen 

Kostenentwicklung 

Terminentwicklung 

Errichtung und Abbruch 
der loop-Verlängerung 

Vergabe der 
Generalunternehmer­
leistungen 

Pauschallerung der 
Baugrubensicherung 

Abrechnung der 
Generalunternehmer­
leistung Servicedeck 

Quelle: RH 

1 74 

bewerb 200S 
- Die Planai-Hochwurzen-Bahnen beachtete die Grundsitze der Sparsamkeit und 

Wirtschaftlichkeit zu wenig. 

- Bauvorhaben in der zur Verfügung stehendf" Zeit rechtzeitig verwirklicht 

- 8ei der Tatstation waren Art. Güte und Umfang der leistung zum Zeitpunkt der Aus-
schreibung für einen Pauschalpn:isvertrag nicht hinreichend bekannt. 

- Oie Ptanai-Hochwurzen-Bahnen forderte nicht aUe Kalkulationsformblätter vom 
Auftragnehmer der Generalunternehmerleistungen Talstation ein. 

- Die Planai-Hochwurzen-Bahnen beauftragte entgegen den Bestimmungen des Bau­
vertrags 380.000 EUR nicht nachvollziehbar schriftlich. 

- zu niedrige Kostenangaben in der OSV-8au .. usschuss.sitzung vom 9. September 2009 mit 
rd. 5.25 Mlo. EUR 

- Verlagerung von förderungsbetrigen von rd. 4 Nio. EUR vom Wahruichen Skygate zum 
Servicedeck 

- Die Planai-Hochwurnn-Bahnen beachtfte die Grund1itle der Sparsamkeit und 
Wirnchaftlichke'it zu wenig_ 

- Bauvorhaben in der zur VerfOgung stehenden Zell rechtzeitig verwirklicht 

- Der bereits im folgejahr der Errichtung erfolgte Abbruch der .. Loop-Verlängerung" g;ng 
auf eine unzureichende Planungs- und Enucheidungsvorbereitung zurOck. 

- Die kostentragung durch die P(anai-Hochwu,zen-Bahnen in Höhe von rd. 79.000 EUR 
für den Abbruch war nicht durch den Beschluss des OSV-Bauausschusses gedeCkt. 

- Es erfolgte keine Dokumentation des Ergebnisses der vertieften AngebotsprOfung. 

- Dem Bieter wurde die Zuschlagsentscheidung mitgeteilt. bevor eine Abklärung der 
offenen Fragen erfOlgte. 

- nachträgliche Pauschalierung von Leistungen anstelle von deren Abrechnung nach 
tatsächlichen Mengen und Elnheitsprfisen 

- fehlender nachvollziehbarer Nachweis über die tatsächliche Kosteneinsparung 

- groSe Mengenunterschiede und hohe Anzahl von mehr als 60 beauftragten Mehrkosten� 
forderungen 

- Die Relation der angebotenen Einheitspreise und die Me.ngenentwicklung deuteten auf 
einen spekulativen Ansatz des Generalunternehmers bei der leistung .. fördern bis 5 km" 
hin. 

- Au.sschreibungsfehter bei der leistung "Aufzahtung Schalung rund bis 5.0 m" 

4S 
46 

47 

49 

SO 
51 

52 

53 

54. 55. 
56 
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58.2 Der RH stellte Mängel bei der Wahrnehmung der Bauhermaufgaben 
durch die Planai-Hochwurzen-Bahnen in den Bereichen Projektorga­
ni ation. Maßnahmen zum Anti-C1aimmanagemem und zur Korrup­
tionsprävention. Kostenplanung sowie Vergabe und Abrechnung der 
Leistungen fest. 

Er anerkannte jedoch, dass die Planai-Hochwurzen-Bahnen die Bau­
vorhaben in der zur VerHigung stehenden Zeit rechtzeitig flir die Vor­
bereitungen zur Ski WM 201 3  verwirklichte. 

59.1 ( I )  Im Land Steiermark kamen grundsätzlich die Vorschriften des Lan­
desdienst- und Besoldungsrechts zur Anwendung. Zusätzlich erließ 
die Steiermärkische Landesregierung im Jahr 200876 einen Erlass zum 
Thema Geschenkannahme mit einschlägigen Verhaltensregeln für alle 
Landesbediensteten, die sie auch den Ge chäftsführungen der Beteili­
gung unternehmen zur Kenntnisnahme und Beachtung übermiuelte77• 
Ein die bestehenden Ge etze ergänzender Verhaltenskodex mit Berück­
sichtigung von Korruptionsprävemionsaspekten. der die grundlegen­
den Prinzipien und Wene in den Vordergrund stellt und die Hand­
lungsmaxime der Organisation zum Ausdruck bringt. bestand nicht. 

Sämtliche Informationen zum Thema Antikorruption waren flir jeder­
mann im Internet abrufbar. Diese standen allen Landesbediensteten 
zur Verfligung und wurden laufend aktual isien. Meldungen korrup­
ten Fehlverhaltens konnten an eine E-Mail-Adresse gerichtet werden. 
welche die Abteilung Verfassungsdienst bearbeitete. Ansprechpanner 
daflir war ein speziell geschulter Mitarbeiter. 

(2) Die Länderexpenenkonferenz zur Abstimmung von Amikorrupti­
onsmaßnahmen aller Bundesländer erarbeitete flinf Standards zu den 
Themen Ausbildung, Geschenkannahmeverbot, Risiko. Stati tik und 
Zuständigkeit. Das Land Steiermark setzte bereits vor der Ski WM 20t 3 
drei dieser Standards um. Mit der Umsetzung der Standards flir Risiko 
und Statistik haue es zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch nicht 
begonnen. 

(3) Das System der Korruptionsprävention verminelte die Landesver­
wallUng schwerpunktmäßig im Rahmen der Aus- und Fonbildung. 
Seit 201 1  ist die Korruptionsprävemion im Ausmaß von zwei Unter­

n 2 1 .  Juli 2008 

11 O�r.lrbfittt und trgänzt mit S. März 2009. 16. Frbruar 2012. 19. Mln 2012. 28. Novrm­

b<r 2012 und 10. März 201l 

175  

III-219 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 79 von 90

www.parlament.gv.at



Korru pti 0 n s p r aven ti 0 n 

1 7 6  

R 
-

H 

richtsstunden verpnichtender Bestandteil im Rahmen der Grundaus­
bildung. Im Jahr 201 2 wurden drei Spezialseminare im Zusammen­
hang mit der Novellierung der Antikorruptionsbestimmungen und den 
Änderungen im Dienstrecht sowie ein allgemeines Seminar zur Kor­
ruptionsprävention rilr Führungskräfte und rilr Mitarbeiter der Büros 
der Mitglieder der Steiermärkischen Landesregierung abgehalten. Im 
Jahr 201 3  folgten erneut Spezialseminare rilr Mitarbeiter des Landes­
rechnungshofes und eines Landtagsldubs. 

(4) Mit dem Ziel, das Kontrollbewusslsein der Führungskräfte zu unter­
stützen, Risiken interner Abläufe zu erkennen und präventiv risiko­
minimierende Maßnahmen zu setzen, begann im April 201 3  im Auftrag 
des Landesamtsdirektors eine Analyse des Internen Kontrol lsystems 
( IKS) aller Abteilungen über die Themenbereiche 

- Risikomanagement, 

- Compliance und Korruptionsprävention, 

- Vergabe, BeschaITung und Leisrungszukäufe, 

- Finanz- und Rechnungswesen, 

- Inventargebarung sowie 

- Subventionsvergabe und Förderungen. 

Die Analyse legte besonderes Augenmerk auf die Trennung von Funk­
tionen bei Unvereinbarkeit und auf Kontrollautomatismen in Risikobe­
reichen (z.B. Vier-Augen-Prinzip, Rotation, Funktionstrennung etc,). 
Der Gesamtbericht über den erforderlichen Handlungsbedarf und wei­
tere Vorgehensweisen war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch 
in Ausarbeitung. 

(5) Einzelne Beteiligungsunternehmen des Landes Steiermark erstell­
ten bisher eigene Compliance-Regelungen; so auch die Planai­
Hochwurzen-Bahnen (TZ 42). Mit September 201 3  begann das Land 
Steiermark, eine .Beteiligungsrichllinie rilr das Land Steiermark· aus­
zuarbeiten. Diese soll die Geschäftsleitungen verpnichten, interne Anti­
korruptionsbestimmungen zu erlassen, laufend zu überwachen und zu 
aktualisieren. Die Richtlinie sollte mit I .  Jänner 201 5 in Kraft t reten, 
auch regelmäßige Evaluierungen der Check.1isten sind ab 201 5  geplant. 
Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung fanden Feedbackgespräche statt, 
endgültige Ergebnisse lagen noch nicht vor. 
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(6) Hinsichtlich der Ski WM 201 3 erläutene der LandesamlSdirektor in 
einer Sitzung der Steiermärkischen Landesregierung (November 201 2) 

das Thema ungebührlicher Voneile im Kontext des Korruptionsstraf­
rechtsänderungsgesetzes 2012 .  Die Teilnahme eines Mitglieds der Lan­
desregierung an der Ski WM 201 3. auch mit Begleitung, in Wahrneh­
mung von Repräsentation aufgaben, an denen ein gerechtfenigtes 
Interesse bestehe. war - wie auch ons- und lande übliche Aufmerk­
samkeiten geringen Wenes (rd. 100 EUR) - kein ungebührlicher Vor­
teil. Für Mitarbeiter im Landesdienst galten nach den dienstrechtlichen 
Vorschriften ons- und landesübliche Aufmerksamkeiten von gerin­
gem Wen - Richtwen 20 EUR - nicht als Geschenke. 

(7) Das Land Steiermark fühne i.Z.m. der Ski WM 201 3  Aufzeichnungen 
über Hotelnächtigungen der Landeshauptleute aus den Bundesländern, 
des Herrn Bundespräsidenten sowie von Venretern des Diplomatischen 
Korps, die aus Landesmitteln gedeckt wurden. 

Unterlagen über die Veneilung von Freitickets konnten dem RH - mit 
der Begründung, dass dies in den Zuständigkeitsbereich des ÖSV als 
Veranstalter falle - nicht vorgelegt werden. Ebenso fehlten Aufzeich­
nungen hinsichtlich Wen und Empfanger von Geschenken (z.B. Mer­
chandisinganikel). 

(8) Oberstes Korruptionspräventionsziel des BMLVS war, jegliche Form 
von Korruption unbedingt zu vermeiden bzw. diese im größtmöglichen 
Ausmaß zu unterdrücken. 

Daflir gab das BMLVS einen Verhaltenskodex aus, der auf seiner Home­
page abrufbar war. Der Verhaltenskodex fordene alle Mitarbeiter des 
Ressons im internen wie im externen Umgang auf, die gesetzl ichen 
Grundlagen (insbe ondere das Strafgesetzbuch, das Beamten-Dienst­
rechtsgesetz und das Venragsbedienstetengesetz) einzuhalten und nach 
den Prinzipien der Offenheit, Ehrlichkeit. Transparenz und Fairness zu 
handeln. Der Verhaltenskodex behandelte neben anderen Themen wie 
z.B. Geschenkannahme, Sponsoring, Befangenheit, Beschaffungswe­
sen, Repräsentation etc. auch die Nebenbeschäftigungen. 

(9) Die Mitarbeiter erhielten den Verhalten kodex auch im Zuge von 
laufend stattfindenden Schulungen. Inhalt der Schulungen waren vor­
rangig Disziplinarrecht und Korruptionsprävention zu speziellen, dem 
jeweiligen Aufgabenbereich (z.B. Kommandanten im Auslandsein­
satz) anhaflende Korruptionsrisiken. Die Abteilung Disziplinar- und 
Be chwerdewesen des BMLVS flihne die Schulungen durch. Sie war 
auch AnlaufsteIle für Meldungen betreffend korruptes Verhalten. 
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Die Abteilung Disziplinar- und Beschwerdewesen erstellte jährlich 
mehrmals sogenannte .DisBW-lnfos". Im Zuge dieser Information wur­
den anonyme Darstellungen von Disziplinar- und Beschwerdefallen 
- auch mit strafrechtlichem Bezug - behandelt, um den Mitarbeitern 
die Sensibilität dieser Materie bewusst zu machen. 

( 10) Maßgebend für unzulässige Nebenbeschäftigungen der Bediens­
teten im nachrichtendienstlichen Bereich war eine Verordnung des 
BMLVS. Kriti che Berührungspunkte der Hauptbeschäftigung waren 
etwa die Auftragsvergabe. die Vergabe von Förderungen, Venragsab­
schlüsse. die Leistungskontrolle und die Venragsüberwachung. Kon­
krete Bezugnahmen auf den Bereich Span waren nicht festzustellen. 

( I  I )  Das BMLVS war im jahr 201 2 in das Projekt der Transparency­
International UK zur .Erfassung und Bewertung von Kapazitäten hin­
sichtlich I ntegrität und Antikorruption im Bereich der nationalen Ver­
teidigung und Sicherheit" eingebunden. Die nächste Evaluierung des 
BMLVS durch die Transparency-International UK soll 201 5 stattfin­
den. Der Bereich Spon war in diesem Projekt nicht relevant. 

59.2 ( I )  Der RH kritisiene. da s das Land Steiermark und das BMLVS in 
ihren Korruptionspräventionssystemen keine speziellen Vorkehrungen 
ftlr Spongroßveranstaltungen vorsahen. 

Das ftlhne beim Land Steiermark dazu. dass trotz der Erläuterungen des 
Landesamtsdirektors zum Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 20t 2. 

nur ftir einen Teilbereich der LZ.m. der Ski WM 201 3  stehenden alWiI· 
lig ungebührlichen Voneile (z.B. Hotelnächtigungen) ein Monitoring 
installien wurde. Andere Bereiche. wie die Veneilung von Freitickets 
oder Annahme von Geschenken (z.B. MerchandisinganikelJ. über­
wachte das Land Steiermark nicht. Auch setzte das Land Steiermark 
einen Teil der Maßnahmen zur Antikorruption, wie spezielle Schu­
lungen. erst nach 2008 (Zeitpunkt der Zuschlagsentscheidung betref­
fend Ski WM 201 3) bzw. nach der Durchftihrung der Ski WM 201 3  

(wie die Ausarbeitung der Beteiligungsrichtlinien ftir Gesellschaften 
mit Landesbeteiligung) um. 

(2) Der RH wies kritisch darauf hin, dass das System zur Korruptions­
prävention des BMLVS in einzelnen Bereichen wie den Nebenbeschäf­
tigungen sowie der Evaluierung in einem internationalen Projekt auf 
den militärischen Bereich eingeschränkt war. 

Der RH empfahl dem Land Steiermark und dem BMLVS. bereits in der 
Planungsphase von Spongroßveranstaltungen ein speziell darauf abge­
stimmtes Korruptionspräventionssystem mit 
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- entsprechender Zie1defmition, 

- Analyse der potenziellen Risiken sowie 

- Festlegung von Grundsätzen und Maßnahmen zur Begrenzung der 
Korruptionsrisiken, 

unter besonderer Berücksichtigung de Tran parenzgedankens, zu erar­
beiten, zeitgerecht umzusetzen und nach Beendigung der Veranstal­
tung zu evaluieren. 

(3) Der RH stellte weiters kritisch fest, dass das Land Steiermark kei­
nen Verhaltenskodex erstellt halle. 

Er empfahl dem Land Steiermark. einen rur alle Landesbediensteten 
gülrigen Verhaltenskodex unter Berücksichtigung von Korruptions­
präventionsaspekten zu erlassen. Dieser sollte insbesondere ein geset­
zeskonformes, rechtmäßiges, an cthischcn Grundsätzen orientienes 
Verhalten, Regelungen zu Nebenbeschäftigungen, Voneilsannahme 
und -gewährung, Vermeidung von Interessenkonflikten und Befan­
genheit, Umgang mit Informationen sowie Verschwiegenheitspflich­
ten zum Inhalt haben. 

59.3 (I) Das Land Steiennark bezog sich in seiner Stellungnahme auJ den 

Bericht des RH "Anri-Claimmanagemelll bei Straßenbauvorhaben; Fol-

10w-up-OberprüJung" (Steiermark 201 5/2; TZ 1 9); demnach habe das 

Land SreiemlOrk die EmpJehlung des RH, einen Verhaltellskode.r aus­

zuarbeirell, durch Illkraft erzung eines Erlasses, der Verhaltenssran­

dards Jestschrieb, umgeserzt. 

Der ill Kraft geselZle Erlass, der die Be timmungell des StraJgesetzbuchs 

Iloch weiter verselrärfe und die reellliielrell Grulldlagen umJasse/ld auf­

bereite, werde al ausreichend gesehen. Ein darüber hinausgehendes, 

speziell auJSporrgroßveran taltungen abgestelltes Korruptionspräven­

rionssystem bestehe derzeit nielrr und solle allenJalls umgesetzt werden. 

Für Mirarbeiter im Landesdiensr würden nach den diensrrechr/ielren 

Vorschriften oll/rehin nur orts- und landesübliche AuJmerksamkeiten 

VOll geringem Wert (Richrlllert 20 EUR) nielli als Geschenke geIteIl. 

Außerdem trügen notl11endige Aus- und FortbildungeIl zum Thema 

Allfikorruption zur Bewusstseinsbildung bzw. ensibi/isierung der Lan­

desbedie/lsteten bei. 

(2) Laut Srellungnahme des BMLVS sei e bemülll, seine Prävenriv­

maßnahmen lauJend zu verbessenr. 
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59.4 Der RH entgegnete dem Land Steiermark, dass er in seinem Bericht 
_Anti-Claimmanagement bei Straßenbauvorhaben; Follow-up-Über­
prüfung- (Steiermark 201 5/2) neben der Inkra ftsetzung eines Erlasses 
zum Festschreiben der Verhaltensstandards (wie in TZ 59. 1  ( I )  sehr 
wohl erwähnt) auch Kritikpunkte am Antikorruptionssystem des Lan­
des Steiermark geäußert hatte. Dazu zählten das Fehlen bereichs- bzw. 
fachspezifischer Verhaltensrichtlinien beim Land Steiermark - wie das 
bei der gegenständlichen Gebarungsüberprüfung rrz 59.2 ( I )) kriti­
sierte Fehlen spezieller Vorkehrungen für Sportgroßveranstaltungen -
und das Unterbleiben von Maßnahmen des Landes Steiermark. externe 
Konsulenten und ausführende Auftragnehmer an die Verhahensricht­
linien zu binden. Der Erlass mit den Verhaltensstandards wäre dem­
entsprechend zu erweitern. 

Der RH betonte gegenüber dem Land Steiermark, dass es zwar für einen 
Teilbereich der i.Z.m. der Ski WM 201 3 stehenden allnillig ungebühr­
lichen Vorteile (z.B. Hoteinächtigungen) ein Monitoring install ierte, 
jedoch die Einhaltung der in den dienstrechtlichen Vorschriften fest­
gelegten Wertgrenze für orts- und landesübliche Aufmerksamkeiten 
von geringem Wert (Richtwert 20 EUR) ohne Monitoring nicht über­
prüfbar war. 

Der RH erwiderte zudem, dass spezielle Schulungen nur dann zur 
Bewusstseinsbildung bzw. Sensibilisierung der Landesbediensteten 
zum Thema Antikorruption in Kontext der Ski WM 201 3  voll wirk­
sam hätten beitragen können, wenn das Land Steiermark die Durch­
führung dieser Aus- und Fortbildungsmaßnahmen vor Inangriffnahme 
der Sportgroßveranstaltung Ski WM 201 3  und nicht zum Teil erst nach 
der Zuschlagsentscheidung bzw. sogar erst nach der Durchführung der 
Ski WM 201 3  sichergestellt hätte. 

60.1 Die Organisation der Sportgroßveranstaltung Ski WM 201 3 betraf sie­
ben Mitglieder der Steiermärkischen Landesregierung und 1 8  Dienst­
stellen des Landes Steiermark. sechs Bundesministerien, die Stadtge­
meinde SChladming, den ÖSV, die Planai-HochwurLen-Bahnen, die 
Hauser Kaibling GmbH Et Co KG, die Reiteralm Bergbahnen. die ÖBB­
Infrastruktur AG, den ORF und weilere Institutionen. 

Bund 2 0 1 5/ 1 6  
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Die GPM Infrastruktur. die das Land Steiermark mr die Gesamlkoor­
dination der Großveranstalrung gründete, befasste sich nicht mit der 
Konruptionsprävention i.Z.m. der Ski WM 201 3 ;  auch keine andere 
Organisation war dafür verantwortlich. 

60.1 Der RH kritisierte das Land Steiermark und das BMLVS. die es beide 
- als die fUhrenden Finanzmillelgeber - verabsäumlen. im Zuge der 
Abwicklung der Ski WM 201 3  einen zentralen Compliance-Bereich 
einzurichten, der 

- die Verantwortung fUr ein speziell rur die Ski WM 201 3 generiertes 
Konruptionspräventionssystem wahrgenommen hätte, 

- die Bedeurung von Konruptionsprävenlion vermittelt häHe und der 

- eine Plattform hätte bieten können, in der sich Compliance-Beauf­
tragte aus allen relevanten Organi ationen regelmäßig beraten, um 
Empfehlungen bzw. Richtlinien auszuarbeiten. 

Der RH empfahl dem Land Steiermark und dem BMLVS. vor Sportgroß­
veranstaltungen eine zentrale Compliance-Organisation einzurichten, 
in der Experten des BMLVS, des Landes Steiermark sowie weitere rele­
vante Beteiligte vertreten sind. um im Vorfeld der jeweiligen Sport­
großveranstaltung zweckmäßige und wirkungsvolle Maßnahmen zur 
Konruptionsprävention zu implementieren. Im Übrigen verwies der RH 
auf seine Empfehlung in TZ 59. 

60.3 ( I )  Das Land Steiermark teilte in seiner Srellun9nahme ",it. dass die 

Einrichrung einer ulHralen Compliance-Orgallisarion mit E.rperten der 

betroffenen Rechlsträger im VorJeld VOll Sportgroßveran la/rungen. auf 

ihre Praklikabililäl hin Zu prüfe" sei und nach Möglichkeil bedarJs­

weise "'"gesetll werden solle. 

(2) Laut Stellungnahme des BMLVS sei es bemühl, seine Präve/lriv­

maßnahmen laufend zu verbessern. 

61 .1  ( I )  Ob und inwieweit Gleichstellungsaspekte betreffend die Chan­
cengleichheit von Frauen und Männern bei den Maßnahmen zur 
Ski WM 201 3  berücksichtigt wurden. überprüfte der RH anhand 
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- der Förderungsvereinbarungen jener infrastruklUrel len Maßnah­
men/8, die Entscheidungsträger der Ausrichtung der Ski WM 201 3 
für unmiuelbar erforderlich erachteten und vom Land Steiermark 
und vom BMlVS ger6rden waren, 

- der Zusammen etzung der Gremien, die die unminelbar ftir die Aus­
richtung der Ski WM 201 3 erforderlichen Entscheidungen zu t ref­
fen hatten, und 

- der Baurnaßnahmen des Ziel tadion Planai, Talstation und Service­
deck. 

(2) Mit dem Ministerratsbeschluss vom 1 1 .  Juli 2000 wurde die inter­
ministerielle Arbeitsgruppe für Gender Mainstreaming eingerichtet, um 
die Strategie des Gender Mainstreaming auf Bundesebene umzuset­
zen. Die Arbeitsgruppe hat das Ziel, die Gleichstellung von Männern 
und Frauen zu erreichen. Dies setzt voraus, dass Frauen und Männer 
gleichermaßen von den Gütern, Ressourcen und Chancen der Gesell­
schaft profl\ieren und daraus Nutzen ziehen. Eine dieser Ressourcen 
sind die Budgets der öffent lichen Haushalte von Bund, Ländern und 
Gemeinden. 

(3) Die Steiermärkische landesregierung erachtet Gleichstellung als 
gemeinschaft l iche Aufgabe und als einen zentralen Stellenwen ftir 
die Sicherung und Erreichung sozialer Gerechtigkeit. Im Jahr 201 3  
beschlossen die landesregierung und der Landtag die steiermärkische 
Fraucn- und Gleichstellungsstrategie 2020. Diese gibt die Ziele und 
den Handlungsrahmen Flir die künftige Frauen- und Gleichstellungs­
politik des Landes Steiermark vor. 

Im Rahmen der Haushaltsreform des Landes Steiermark sind insbe­
sondere auch Gender-Aspekte im Hinblick auf die Wirkungsorientie­
rung zu berücksichtigen und in die Haushaltsführung zu integrieren. 

Zusätzlich regelte ein Erlass des Landesamtsdirektors die Verwendung 
einer geschlechtergerechten Sprache in den Formularen des Amtes der 
Steiermärkischen landesregierung. Darüber hinaus wurden leitfaden 
mit den Themen der sprachlichen Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern sowie Gender Budgeting erarbeitet. 

l' Zirlsladion Planai. Pislcninfrastruktur. Medic:'n("t:nltr 

Bund 2015/ 1 6  
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(4) Für den Bereich des Förderwesens lagen zur Zeit der Gebarungs­
überprüfung keine Vorgaben zur Gleichstellung vor. Jährlich ordnete 
das BMLVS lediglich die Besonderen Bundes-SportfOrdermillel79 - die 
grundsätzlich nicht zur Finanzierung der LZ.m. der Ski WM 201 3 gefOr­
derten Projekte herangezogen wurden80 - den Geschlechlern zu. 

61.2 Der RH stellte kritisch fest. dass in den vom Land Steiermark und dem 
BMLVS abgeschlossenen Förderungsvereinbarungenjener Maßnahmen, 
die Entscheidungsträger der Ausrichtung der Ski WM 201 3  fUr unmit­
telbar erforderl ich erachteten. keine Vorgaben hinsichtl ich der Gleich­
stellung der Geschlechter enthalten waren und auch keine gendersen­
sible Evaluierung die er Fördermittel durchgefUhrt wurde. Es war fUr 
den R H  deshalb nicht feststellbar. welche Personengruppen - getrennt 
nach Geschlechtern - von der jeweils gefOrderten Maßnahme Nutzen 
ziehen konnten. 

Der RH empfahl dem Land Steiermark und dem BMLVS. im Vorfeld der 
Förderung von Sportgroßveranstaltungen eine gendersensible Evalu­
ierung der Förderungen durchzufUhren. um eine gendergerechte Ver­
gabe von Fördermilleln zu ermöglichen. Die fOrdernde Stelle könnte 
in geeigneten Fällen die U msetzung de Gender Mainstreaming zur 
Förderungsvoraussetzung erheben. 

61.3 Das BMLVS rei/re ;'1 sei/ler Srellu/lg/lahme mit, die Empjelrlu /lg des 

RH zur Kellll//lis zu /lehmen. 

62.1 ( I )  Der Nationale Aktionsplan fUr eine Gleichstel lung von Frauen und 
Männern vom Juni 2010 defrnierte Maßnahmen und Strategien der 
Bundesregierung. die darin u.a. eine Selbst verpflichtung der Kapitalge­
sellschaften und Unternehmen der öffentlichen Hand auf einen Frau­
enanteil in den Aufsichtsräten von 25 % bis 20 1 3  und von 40 % bis 
201 8 forderte. Für Unternehmen, an denen der Bund mit mindestens 
50 % beteiligt ist. verordnete der Ministerrat Quoten - 25 % bis 201 3 
und 3 5  % bis 201 8 - per Beschluss vom März 201 1 .  

(2) U m  das Ziel der ausgeglichenen Geschlechterba lance - neben der 
fachlichen Qualifikation und der persönl ichen Eignung - in durch 
die Steiermärkische Landesregierung zu be etzenden Aufsichtsräten 
sicherzustellen, sollte der Frauenanteil fUr alle vom Land Steiermark 

7' Seil 201 3 f'inschlic:ßlich der § l I a-Mim�1 gemäß BS�G 2005 

10 Das BMI.VS förderte Irdiglich die Ausrichtung von Jugendcamps rrz 26) mit 40.000 EUR 
mll Mllteln der Bnondcrt'n Sponfördcrung. Sämtliche Wt'lItR' Projrklt fördt'ne das 

BMVLS mil Milleln dtr AJlgrmcinrn SponfOrderung (rd 23.97 Mio. EUR). 

183 

III-219 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 87 von 90

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Gle ichstellung 

, 

) 

• 

, 

• 

) 

• 

zu besetzenden Positionen bis 3 1 .  Dezember 201 8 in den Aursichtsrä­
len bzw. Beiräten von Unternehmen mindcstcns 35 % betragen. 

13 )  Die bci der Organisation der Ski WM 201 3  involvierten Entschei­
dungsgremien und leitenden Organe der eingebundenen Unternehmen 
setzten sich nach Geschlechtern rolgendcrrnaßcn zusammen: 

Tabelle 21:  Anteil Frauen und Männer in den Entscheidungsgremien/leitenden 
Unternehmensorganen der Ski WM 2013 

2008 2014 Gesamt Gesamt 

w m w m 2008 2014 

Anzahl 

Task force' 0 3 3 

ÖSV-Bauausschuss 0 10 _1 10 

Sachverständigen rat Planai-Hochwurzen-Bahnen 

Land' 1 3 1 3 4 4 

Bund6 1 5 1 5 6 6 

Sachverständigen rat Hauser Kaibling GmbH & Co KG 

Land) 1 3 1 3 4 4 

Bund6 1 5 1 5 6 6 

Sachverständigenrat Reiteralm Bergbahnen 

Land' 1 3 1 3 4 4 

Bund6 1 5 1 5 6 6 

GPM Infrutruktur 

Beiratsmitgliederl 7 7 

Geschäftsführer 1 l' 1 1 

Planai-Hochwurzen-Bahnen 

Geschäftsführer 1 1 1 1 

Aufsichtsrat 1 11 2 10 12 12 

Hauser Kaibling Seilbahn- und lift GmbH 

Geschäftsführer 1 1 1 1 

Aufsichtsrat 7 1· 6 7 7 

nur eine Sitzung im Jahr 2008 
konstituierende Sitzung am 14. April 2010 
konstituierende Sitzung am 23. April 2010 
errichtet am 1. April 2009 
in liquidation 

konstituierende Sitzung am 24. Oktober 2012 
aufgelöst 

mit Beschluss der Steiermärkischen landesregierung vom 10. Juli 2014 

Anteil 
2008/2014 

weibL 

in 'Y. 

0/0 

0/0 

25/25 

16,67/16,67 

25/25 

16,67/16,67 

25/25 

16,67/16,67 

0/0 

0/0 

0/0 

9,09/16,67 

0/0 

0/14,29 

Quellen: Planai-Hochwurzen-Bahnen; Hauser Kaibling GmbH & (0 KG; GPM Infrastruktur; land Steiermark; Darstellung RH 
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In allen Entscheidungsgremien lag der Anteil der weiblichen Ent­
scheidungsträger bei maximal 25  %. In der Managementrunde (Jour 
Fixe) der Planai-Hochwurzen-Bahnen, in der die wichtigsten Entschei­
dungen des Unternehmens getrofTen werden, waren zwei Frauen - von 
insgesamt acht Teilnehmern - vertreten. Die Letztentscheidung traf 
jedoch die Geschäftsmhrung, und diese nahmen in den Jahren 200B 
bis 201 2  ausschließlich Männer wahr. Im Aufsichtsrat des Unterneh­
men wirkte im Jahr 2008 von insgesamt zwölf Mitgl iedern eine Frau 
als Vertreterin des Betriebsrats. Im Jahr 2014 war eine weitere Frau im 
Aufsichtsrat vertreten. Im Aufsichtsrat der Hauser Kaibling Seilbahn­
und Lift GmbH81 war ab Mille 2014 eine Frau vertreten. 

(4) Der Anteil der weiblichen Besucher der Ski WM 201 3  lag bei 50 %. 

62.2 ( I ) Der RH stellte kritisch fe t, dass die Frauenquote in den Entschei­
dungsgremien und leitenden Organen der Unternehmen, die in die 
Organisation der Ski WM 201 3  eingebunden waren, niedrig war bzw. 
dass Frauen gar nicht - wie in den Geschäftsmhrungen der Planai­
Hochwurzen-Bahnen und der Hauser Kaibling GmbH Et Co KG - ver­
treten waren. Besonders niedrig war der Anteil der Frauen im äsv­
Bauau schuss und in den Sachverständigenräten (0 % bis 25 %), den 
mr die Förderungen der Infrastrukturmaßnahmen der Ski WM 20I J  
ausschlaggebenden Gremien (TZ 7). 

(2) In den beiden Aufsichtsräten der Planai-Hochwurzen-Bahnen und 
der Hauser Kaibling GmbH EI Co KG lag der Anteil der Frauen noch 
unter dem bis 201 8 vom Land Steiermark geforderten Wert von 35 %. 
Der RH erblickte diesbezügl ich Aufholbedarf, um das Ziel der ausge­
glichenen Geschlechterbalance im Sinne der Vorgabe zu erreichen. 

Er empfahl dem Land Steiermark und dem BMLVS als Förderungsge­
ber bei Sportgroßveranstaltungen und als Eigentümervertreter bei sei­
nen Tochtergesell chaften, Maßnahmen zu ergreifen, die ein ausge­
wogenes Geschlechterverhältni in allen Entscheidungsgremien und 
-ebenen im Zusammenhang mit der Organisation von Sportgroßver­
anstallungen sicherstellen. 

Weiters empfahl er dem Land Steiermark Maßnahmen zu ergreifen, die 
dazu beitragen, den Frauenanteil von 35 % in durch die Landesregie­
rung zu besetzenden Aufsichts- und Beiräten zu erreichen. 

(3) Der RH wies explizit auf das ausgeglichene Geschlechterverhällnis 
bei den Be uchern der Ski WM 201 3  hin. 

'1 DIC' GrsdJschaft war der KomplC'mC'ntär dC'r lIauRr Kalbling Stllbahn- und un Gmbll 

EI CoKG. 
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62.3 Das BMLVS reitre ill seillcr Srellullgllahme mir, die Empfehlullg des 

RH zur Kelllllll is zu I,elllnell. 

63.1 ( I )  Ob und inwieweit Gleichstellungsaspekte betreffend die Chancen­
gleichheit von Frauen und Männem bei den Baumaßnahmen der Pla­
nai-Hochwurzen-Bahnen berücksichtigt wurden, überprufte der RH 
anhand 

- allgemeiner Vorgaben, 

- der Vorgaben bei der Planung, 

- der Ausführung der Baumaßnahmen und 

- der Steuerung und Evaluierung. 

(2) In der Planai-Hochwurzen-Bahnen gab e keine allgemeinen unter­
nehmenseigenen Vorgaben fUr Gender Mainstreaming. 

(3 )  Die Planai-Hochwurzen-Bahnen legten bei den von ihr durchge­
fUhrten Baumaßnahmen - Talstation und Servicedeck - besonderen 
Wen auf die Herstellung von Wickelräumen, Familien-Tiefgaragenplät­
zen mit Überbreite (2,90 m). Ruhezonen und -inseln, Umkleidekabinen 
und diversen Serviceeinrichtungen bei den Parkplätzen (z.B. Sitzmög­
lichkeiten). Damit wollte die Planai-Hochwurzen-Bahnen die unter­
chiedlichen Bedürfnisse von Männem und Frauen bei der Errichtung 

der Talstation und des Servicedecks berück ichtigen. Eine geschlechter-
spezifische Analy e aus Sicht der Benutzer von Talstation und Service­
deck mit Fokus auf die Geschlechtergerechtigkeit lag den Baumaßnah­
men jedoch nicht zugrunde. Die Planai-HochwurLen-Bahnen fUhrte 
auch nachträglich keine deranige Analyse durch. 

63.2 ( I )  Der RH stellte kritisch fe t, dass die Baumaßnahmen, die It. Pla­
nai-Hochwurzen-Bahnen die unterschiedlichen Bedürfnisse von Män­
nem und Frauen berücksichtigen ollten, weder auf allgemeinen unter­
nehmenseigenen Vorgaben fUr Gender Mainstreaming noch auf einer 
ge chlechterspeziflschen Analyse aus Sicht der Benutzer fußten. Er 
anerkannte jedoch, da die Planai-Hochwurzen-Bahnen grundsätz­
lich bestrebt war, die unterschiedlichen Bedürfnisse von Männem und 
Frauen zu berücksichtigen. 

(2) Infolge der nicht durchgefUhrten geschlechterspezifischen Analysen 
aus Sicht der Benutzer von Talstation und Servicedeck mit Fokus auf 
die Geschlechtergleichheit der Baumaßnahmen fehlten valide gender-

üunu &' u ' �/ ' t:J  
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